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Große Anfrage der Fraktion gÜt¡ol,¡ls gotDtE GRI¡NEN
Drs.'Nr.: 613023
Thema: Naturschutzförderung und Agrarumweltmaßnahmen in

Sachsen

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich
die Große Anfrage wie folgt:

l. Auswirkungen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP),
speziell dêr,,Greening-Prämien" im Freistaat Sachsen

Frage l: Welche Typen von ökologischen Vorrangflächen (öVF:
Brachen, Zwischenfrüchte, Landschaftselemente usw.)
werden 2015 von den Landnutzern des Freistaates in
welchem Umfang in Anspruch genommen? (Bitte in Hektar,
nach Typ der OVF und nach Landkreisen getrennt an-
geben.)

Auf die Anlage 1 wird verwiesen. Die Angaben beziehen sich auf die Öko-
logischen Vorrangflächen 1ÖVf¡-fypen nach der Direktzahlungen-
Durchführungsverordnung vom 3. November 2014 (BGBI. I S. 1690), die
zulelzl durch Artikel 1 der Verordnung vom 10. Juli 2015 (BAnz. 2015 AT
1 3. Juli 2015 V'l) geändert worden ist.

Aufgrund der Venrualtungsstruktur ím Förderbereich werden in díeser Über-
sicht nicht die Landkreise und Kreisfreien Städte, sondern die Amtsberei-
che der Förder- und Fachbildungszentren (FBZ)/Informations- und Service-
stellen (lSS) des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie (LfULG) ausgewiesen. Dies entspricht im Wesentlichen der
Aufteilung nach Landkreisen mit der Besonderheit, dass die Kreisfreien
Städte den umliegenden Landkreisen (und damit FBZ/ISS) zugeordnet
wurden.
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Frage 2: In welchem Umfang sind 2015 wertvolle Grünlandbiotope (2. B. Streu-
obstwiesen, Nasswiesen), deren Erhalt bisher über Biotoppflege- oder
Agrarumweltmaßnahmen gefördert wurde, nunmehr als Okologische
Vorrangflächen (Brachflächen) angemeldet worden? (Bitte nach Land-
kreisen, Biotoptypen und Flächengrößen getrennt angeben.)

lm gesamten Freistaat Sachsen wurden auf insgesamt zehn ehem.als über Agrarum-
weltmaßnahmen geförderte Flächen ökologische Vorrangflächen (ÖVF-Brache) ange-
meldet. Die ehemaligen Förderflächen sind ganz oder teilweise betroffen. Es handelt
sich um circa zwölf Hektar. Biotoppflegeflächen sind nicht betroffen. Die Überprüfung
dieser Meldungen läuft dezeit im Rahmen der Verwaltungskontrolle, insoweit sind die
angegebenen Fallzahlen und Flächengrößen noch nicht endgültig. Der folgenden
Tabelle ist die Auflistung nach Landkreisen und naturschutzfachlichem Förderzíel zu
entnehmen.

Frage 3: Wie hat sich die Maisanbaufläche im Freistaat Sachsen zwischen 2010
und 2015 verändert? (Bitte um lährliche Auflistung geordnet nach
Landkreisen.)

Die Maisanbauflächen im Freistaat Sachsen für die Landkreise zwischen den Jahren
von 2010 bis 2014 aus der amtlichen Statistik (Quelle: Repräsentative BodennuEungs-
haupterhebung des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen) sind in der
Anlage 2 dargestellt. Die Datenerfassung für das Jahr 2015 ist noch nicht abgeschlos-
sen. ln den Jahren 201't bis 2014 liegt der Maisanbau (Körner- und Silomais-
anbaufläche) im Freistaat Sachsen relativ stabil um circa 100.000 Hektar.

lÐiäëilsnlr

Uberschneidung OVF-Brachen 2015 mit ehemaligcn Fördermaßnahmen zur naturschutzgerechten
Grünlandbewlrtschafürng und Pflege (G2 - G9) der Richtlinie AuW2007 sowie den chemaligen
Fördermaßnahmen zur naturschutzgerechten Nutzung und Pflege von Grünland und sonstigen

Offenlandflächen (B1l der Richtlinie NE/2007
Lfd.
Nr. Landkreis Fläche fhal Zielstellunq / Biotoptvp / Lcbensraumtyp

1 Mittelsachsen 4.1 Flachland-Mähwiese

2 Mittelsachsen 4 Staudenfl ur trockenwarmer Standorte. Halbtrockenrasen

3 Mittelsachsen 1.2 Nahrunqshabitat Moosfledermaus

4 Ezqebiroskreís 0.8 sonstiqe, extensiv cenutzte Frischwiese

5 Mittelsachsen 0.8 Feuchtorünland

6 Nordsachsen 0.5 Nasswiese. Hochstaudenfl ur sumofioer Standorte

7 BauÞen 0.3 Flachland-Mähwiese

I Bautzen 4,2 Flachland-Mähwiese

I Bautzen 0,1 Flachland-Mähwiese. maoere Frischwiese

10 Erzqebiroskreis 0.1 Bero-Mähwiese. Nasswiese
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Frage 4: Welchen Êinfluss bei dieser Veränderung hat dabei der Fakt, dass
praktizierter Anbau von Zwischenfrüchten als,,ökotogische Vorrang-
flächen" gewertet werden kann?

Es ist keín Einfluss auf die Anbauumfänge für Mais (Antwort vorheriger Frage 3) sicht-
bar. Der ,,vermutet" erhöhte, praktizierte Zwischenfruchtanbau als "ÖkologischeVorrangfläche" könnte erst ab der Herbst-Winterperiode 2O1512016 anbaureievant
werden, da das Greening erst ab dem Jahr 2O15 zur Anwendung kam und die maßgeb-
lichen Greening-Zwischenfrüchte erst nach der Ernte im Jahr 2015 (zwischen ðem
16. Juli 2015 und dem 1. Oktober 2015) ausgesät wurden.

Frage 5: Wie viele Flächen, die ihrem formellen Status nach Acker sind, aber
faktisch Grünlandcharakter aufweisen (2. B. bisherige Stilllegungs-
flächen), wurden 2014 und 2015 umgebrochen? (Bitte nach Landkrei-
sen getrennt angeben.)

Frage 6: welche Rolle spielte dabei der Fakt, dass Flächen umgebrochen
wurden, um den - höherpreisigen - Status als Ackerland nicht zu ver-
lieren und künftig nicht unter das Grünland.Umbruchverbot zu
fallen?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1.5 und 1.6:

Zu den Fragen 5 und 6 liegen der Staatsregierung keine Angaben und Erkenntnisse
vor.

Eine entsprechende Erhebung von Ackerflächen, die aus der Erzeugung genommen
oder die mit Gras oder anderen Grünfutterpflanzen bestellt wurden und auf denen in
den Folgejahren im Rahmen der Fruchtfolge wieder andere Ackerkulturen angebaut
werden, wird nicht geführt.

Frage 7: Wie erfolgen die Kontrollen der Greeningverpflichtungen (Verpflich-
tungen gemäß der Einführung von Umweltkomponenten bei der EU-
Agrarförderung) im Freistaat Sachsen? (Bitte differenzieren nach
behördlicher Handlungsgrundlage [Dienstanweisung o.ä.], Anzahl der
Behördenmitarbeiter sowie Zahl der Kontrollen im Jahr 2015 pro
Landkreis.)

a) Behördliche Handlungsgrundlage:

Die Kontrollen der Greeningverpflichtungen erfolgen im Rahmen der integrierten Vor-
Ort-Kontrollen auf nachstehenden Grundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über
die Finanzierung, die Venvaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrar-
politik und zur Aufhebung der verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165194,
(EG) Nr. 2799198, (EG) Nr. B14l20ao, (EG) Nr. 1290t2oos und (EG) Nr. 4BS/2008
des Rates;
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- Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit
Vorschriften über Direktzahlungen an lnhaber landwirtschafrlicher Betriebe im
Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG)
Nr. 7312009 des Rates;

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 641/2014 der Kommission mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. ßA7'2013 des Europäischen Parlaments
und des Rates mit Vorschriften tiber Ðirektzahlungen an lnhaber landwirtschaftlicher
Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik;

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission zur Ergänzung der
Verordnung (EU) Nr. 1306/2Aß des Europäischen Parlaments und des Rates in
Bezug auf das integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem und die Bedingungen für
die Ablehnung oder Rücknahme von Zahlungen sowie für Verwaltungssanktionen im
Rahmen von Direktzahlungen, Entwicklungsmaßnahmen für den ländlichen Raum
und der Cross-Compliance;

- Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 der Kommission mit Durchführungs-
bestimmungen zur Verordnung (EU) Nr. 13A612013 des Europäischen Parlaments
und des Rates hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems, der
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Cross-Compliance;

- Di rektzahl u ngen-Durchführu ngsgesetz ( Direktzahl Du rchfG );

- Direktzahlungen-Durchführungsverordnung (DirekZahlDurchfV);

- lnVeKoS-Verordnung;

- Dienstanweisung zur Antragstellung und Antragsannahme des Antrages auf Direkt-
zahlungen und Agrarförderungen 2015 (DA ASA 2015);

- Dienstanweisung zur Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrolle des Antrages auf Direkt-
zahlungen und Agrarförderung 2015 (DA VWK VOK 2015):

- Dienstanweisung der Zahlstelle.

b) Anzahl der Behördenmitarbeiter:

lm Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft waren im Jahr 2O15 fur den Europäischen Garantiefond für die Landwirtschaft
(EGFL) insgesamt 142,2 Vollzeitäquivalente (VZA) für Verwaltungs- und Vor-Ort-
Kontrollen eingesetzt. Eine separate Erfassung der Behördenmitarbeiter, die aus-
schließlich Greeningverpfl ichtungen kontrollieren, erfolgt nicht.

c) Zahl der Kontrollen im Jahr 2O15 pro Landkreis:

lm Jahr 2015 werden insgesamt 368 Kontrollen der Greeningverpflichtungen (Stand:
Juli 2015) im Rahmen der 1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik durchgeftihrt. Die
Anzahl der Kontrollen wird statistisch nicht nach Landkreisen erhoben.
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Richtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (Aul(/20is) - Antrags- und
Bearbeitungsprobleme

Frage l: Welche Einwendungen haben die Landnutzer am häufigsten während
des Beteiligungsverfahrens (Setzung der Korrekturpunkte 2014 und
2015, postalisch bis Juni 20141benannt? (Bitte einzeln auflisten nach
Einwendung, Häufigkeit der Nennung, Flächengröße)

lm Jahr 2014 wurden insgesamt 3.589 Korrekturpunkte eingereicht. Davon gab es
3.508 Punkte des Typs ,,Anpassung gemäß Bewirtschaftungsgrenze" und 81 Korrek-
turpunkte des Typs ,,Landschaftselement integrieren". Bei der Zusammenstellung
können nur die elektronisch eingereichten Korrekturpunkte ausgewertet werden, da
weitere Hinweise, die über Briefe gemeldet wurden, nicht auswertbar sind.

lm Jahr 2015 wurden insgesamt 2.636 Korrekturpunkte eingereicht, davon 2.324
Punkte des Typs ,,Ergänzende Maßnahme' und 312 Punkte des Typs ,,Anpassung
gemäß Bewirtschaftu ngsgrenze".

Da es sich um Punkte handelt, kann keine Flächengröße angegeben werden

Fnge 2 Wie viele Einwendungen der Flächennutzer sind im Rahmen der
Korrekturpunktverfahren 2014 und 2015 eingegangen, wie vielen
davon wurde stattgegeben? (Bitte nach Jahr, Landkreisen und Maß-
nahmenart getrennt angeben.)

lm Jahr 2014 wurden insgesamt 3.589 Korrekturpunkte Naturschutz eingereicht, im
Jah¡ 2O15 insgesamt 2.636. Die Auflistung der Einwände je Jahr, Landkreis und Maß-
nahme erfolgt in der Anlage 3.

Der Staatsregierung liegen keine Angaben vor, wie vielen Einwänden stattgegeben
wurde, da keine systematische Auswertung möglich ist. So wurde von Antragstellern
regelmäßig zu einem Korrekturpunkt ein Prüfersuchen fúr mehrere Schläge mitgeteilt.
Gleichzeitig oder.zusäÞlich wurden Korrekturanliegen per Brief übermittelt. Auch hier
gab es zum Teil Uberschneidungen und Ergänzungen mit und zu elektronisch gesetz-
ten Korrekturpunkten.

Frage 3: Wie viel Personal ist im Jahr 2015 in den ,,Förder- und Fachbildungs-
zentren" mit der Antragsbearbeitung und den Kontrollen zur AUK-
Richtlinie eingesetzt? (Bitte nach Landkreisen angeben.)

Für die umsetzung der Flächenmaßnahmen: Agrar- und Klimamaßnahmen
(AUK|2O15) und Ausgleichszulage (AZL12015) im Rahmen des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) waren im Jahr 2015 in
den Förder- und Fachbildungszentren und den lnformations- und Servicestellen durch-
sch n ittl ich 83, 35 Vollzeitäq uivalente (VZN eingesetzt.

Bei der Erfassung der Daten wird nicht nach Richtlinien differenziert. Die Zahl der
Kontrollen wird statistisch nicht nach Landkreisen erhoben.
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Frage 4: Wie wird nach Wegfall der ,,naturschutzfachlichen Stellungnahmen"
von Seiten der Fachbehörden sichergestellt, dass die geförderten
Maßnahmen nicht im Widerspruch zu rechtlichen Vorgaben, insbe-
sondere Schutzgebietsbestimmungen von Naturschutzgebieten,
stehen?

Die Naturschutzfachbehörden des LfULG beteiligen die fachrechtlich zuständigen
Unteren Naturschutzbehörden bei der Erstellung der Förderkulisse. lm Rahmen der
Bearbeitung von Korrekturpunkten erfolgt regelmäßig die Beteiligung der Unteren
Naturschutzbehörden, wenn die betroffenen Flächen in Schutzgebieten nach dem
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie Sächsischen Naturschutzgesetz
(SächsNatSchG) liegen.

ln einem Hinweisschreiben an alle Antragsteller der Richtlinie Aul(2015 informierte das
Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) im Juli 2015
vorsorglich darüber, dass sich aus SchuÞgebietsverordnungen (insbesondere in
Naturschutzgebieten sowie im Nationalpark und Biosphårenreservat)weitere zu beach-
tende Anforderungen (zum Beispiel Anzeigeregelungen gegenüber den zuständigen
Naturschutzbehörden) ergeben können. Den Antragstellern wurde explizit nahegelegt,
die gegebenenfalls bestehenden fachrechtlichen Einschränkungen im Einzelfall zu
erfragen.

Frage 5: Sind bisher (seit Beginn der neuen Förderperiode) derartige Fälle von
Schutzgebietsbestimmungen bekannt geworden, die im Widerspruch
zu geförderten Maßnahmen stehen? (Wenn ja: bitte auflisten, wo und
welche Verstöße gegen welche Bestimmungen, mit welchen behörd-
lichen Reaktionen.)

Nein, es sind keine Fälle bekannt.

lll. Richtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUlí2Of 5) - Maßnahmen auf
Ackerland (AL)

Frage 1: Welche AL-Maßnahmen des neuen Förderprogramms AUK/2015 wur-
den 2015 von Landnutzern in welchem Umfang beantragt? (Bitte je AL-
Fördermaßnahme [ALl, AL2, ..,] die Zahl der Antragsteller und die
betreffende Flächengröße angeben, getrennt nach Landkreisen.)

Auf die Anlage 4 wird verwiesen. Ðabei ist zu beachten, dass die Anzahl der beantrag-
ten Vorhaben je FBZ|ISS für das einzelne Vorhaben auch der Anzahl der Antragsteller
für das Einzelvorhaben im FBZISS entspricht, und dass der einzelne Antragsteller
mehrere Vorhaben gleichzeitig beantragen konnte.

Frage 2: Wie und durch wen erfolgt die Kontrolle der allgemeinen Förder-
voraussetzung,,Feldlerchengerechte Bewirtschaftung"? (Bitte benen-
nen von Zuständigkeit, Turnus und ob die Kontrolle anlassbezogen,
nach Stichprobe oder routinemäßig erfolgt)

Die Kontrolle ,,Feldlerchengerechte Bewirtschaftung" wird vom LfULG durchgeführt.

ÐiXËiisnlr

Seite 6 von 36



STAATSMINISTERìUM
FÜR UMWELT UND
LANDWIRTSCHAFT

Freistaat

SACHSEN5

Per Zufallsauswahl wird Ende Oktober ein Prozent der Antragsteller, die fristgerecht bis
zum 14. Oktober eines jeden Jahres, erstmals im Jahr 2015, eine Vorankündigung für
das folgende Antragsjahr gestellt haben, für die Kontrollen ausgewählt.

Frage 3: wie viele verstöße gegen die Fördeworaussetzung ,,Feldlerchen-
gerechte Bewirtschaftung" wurden bisher festgestellt und welche
wurden davon wie sanktioniert? (Bitte einzeln auflisten)

Es wurden bisher noch keine Verstöße gegen die Fördervoraussetzung ,,Feldlerchen-
gerechte Bewirtschaftung" festgestellt. Die Fördervoraussetzung ,,Feldlerchengerechte
Bewirtschaftung" ist erstmals ab dem Antragsjahr 2016 verpflichtend fûr Antragsteller
mit Al-Maßnahmen (Ziffer ll Nr. 6.4 der Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaß-
nahmen - Richtlinie AUK|2O15).

Die Kontrolle ,,Feldlerchengerechte Bewirtschaftung" für das Antragsjahr 2016 wird zum
gegenwärtigen Zeitpunkt durchgeführt. Aussagen zum Umfang und zur Sanktionierung
gegebenenfalls aufgetretener Verstöße sind erst nach Abschluss der Kontrollen und
Berechnung der Anträge Íür 2016 möglich.

lv. Richtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AuK/201s) - Maßnahmen
auf Grünland (GL)

Frage 1: welche GL-Maßnahmen des neuen Förderprogramms AuK/201s
wurden 2015 von Landnutzern in welchem Umfang beantragt? (Bitte je
Gl-Fördermaßnahme [GLl, GL2, ...1die Flächengröße und die Zahl der
Antragsteller angeben, getrennt nach Landkreisen.)

Auf díe Anlage 5 wird venruiesen. Dabei ist zu beachten, dass die Anzahl der beantrag-
ten Vorhaben ie FBZIISS für das einzelne Vorhaben auch der Anzahl der Antragsteller
für das Einzelvorhaben im FBZISS entspricht, und dass der einzelne Antragsteller
mehrere Vorhaben gleichzeitig beantragen konnte.

Frage 2: Wie groß ist die durchschnittliche Flächengröße, die pro Antragsteller
zur Förderung über die Richtlinle AUW2015 in 2015 bewilligt wurde?

Es liegen keine Angaben vor. Eine Bewilligung ist noch nicht erfolgt.

Frage 3: wie wird festgestellt, ab welchem Ausmaß ,,tiefe Fahrspuren, nicht
sachgerechter Einsatz von schweren Geräten oder Fahrzeugen, Ent-
und Bewässerung, Reliefveränderungen oder nicht sachgerechte Be-
weidung" (Abschnitt 5.2.2 der RL AUK) ,,nachweislich das Vorhaben-
ziel gefährden" und damit unzulässig sind? (Bitte die entsprechende
Regelung, Dienstanweisung o.ä. der Kontrollbehörden angeben.)

Regelungen dazu finden sich in der Dienstanweisung Verwaltungs- und Kontrollsystem
zur Umsetzung der Richtlinie AUK{2015 und OBL/201S (DA AUl(löBL).
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Eine Überprüfung erfolgt im Rahmen der Vor-Ort-Kontrolle. Dabei werden alle bean-
tragten Flächen des Antragstellers in Augenschein genommen. Liegen Anhaltspunkte
vor, dass durch Handlungen oder Unterlassungen des Begünstigten erhebliche Nach-
teile für die weitere Durchführung und die Zielerreichung des Vorhabens entstehen,
sind diese umfassend zu dokumentieren und unter Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens im Einzelfall zu bewerten. Hierzu erfolgt gegebenenfalls die Beteiligung des
Sachgebietes Naturschulz der FBZ.

Frage 4: Wie viele solcher das Vorhabenziel gefährdender Verstöße wurden
bisher festgestellt und ggf. bereits geahndet? (Bitte nach Landkreisen
und Art des Verstoßes getrennt angeben.)

Aussagen zum Umfang genannter Verstöße sind erst nach Abschluss und Auswertung
der Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen und nach der Bewilligung der Vorhaben mög-
lich.

Frage 5 Wie erfolgen die behördlichen Kontrollen der GLI-Maßnahmen (Er-
gebnisorientierte Honorierung, [EOHI], z. B. um sowohl fr[ih- wie spät-
blühende Kennarten zu erfassen?

Die Kontrolle erfolgt durch Besichtigung des geförderten Schlages im Rahmen von
Vor-Ort-Kontrollen. Optimaler Kontrollzeitraum ist die Zeit des zweiten Aufiruuchses.
Sollten die Flächen beim ersten Kontrolltermin frisch genutzt worden sein, sodass die
relevanten Arten schwer nachweisbar sind, wird zu einem späteren Zeitpunkt eine
Nach kontrol le du rchgefüh rt.

Richtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUK/2015) - Biotoppflege-
mahd mit Erschwernis (GL2)

Frage 1: Für wie viele Biotoppflegeflächen, die bisher über die Richtlinie Natür-
liches Erbe gepflegt wurden, haben sich die Möglichkeiten für eine
Förderung im Rahmen der neuen Förderrichtlinie - v.a. infolge der
Vorabeinstufung der Erschwerniskategorien - verschlechtert? (Bitte
Anzahl und Größe der Flächen nach Landkreisen getrennt angeben.)

ln der Förderkulisse im Jahr 2O'l5war für 153 Flächen mit circa 52 Hektar, auf denen
bislang eine Förderung der Biotoppflege nach 8.1 (N8.1-N8.3) der Richtlinie NEl2007
erfolgte, keine Förderung oder nur noch in Teilbereichen eine Förderung über die
Richtlinie AUll2015 möglich. Durch das noch aktuell laufende Konekturpunktverfahren
und die Feldblockpflege können sich für die Förderkulisse für das Jahr 2016 Ãnderun-
gen dazu ergeben. Die Auflistung nach Landkreisen ist nachfolgender Tabelle zu ent-
nehmen.

Die Einstufung der nach der Richtlinie NE/ 2007 geförderten Biotoppflegeflächen in die
entsprechende GL.2-Maßnahmevariante (GL.2a-h) der Richtlinie AuKl2A15 erfolgte
nach landesweit einheitlichen Kriterien im Rahmen einer speziellen Kartierung. Eine
systematische Verschlechterung der Fördermöglichkeiten ist dadurch nicht entstanden.

V
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Landkreis

keine Förderung
möglich - außerhalb

Feldblock

Förderung nur noch
auf Teilen der Fläche

möglich

Anzahl Fläche (hal Anzahl Fläche (ha)

Bautzen 19 15,27

Chemnitz, Kreisfreie Stadt o 2.36

Dresden, Kreisfreie Stadt

Erzqebirqskreis 37 4,78 12 4,13

Görlitz 4 0.28

Leipziq 2 0.84 3 1,42

Leipziq, Kreisfreie Stadt I 2,33 1 0,2

Meißen 4 3.2 2 1

Mittefsachsen 7 2.31

Nordsachsen 2 o,34

Sächsische Schweiz-Osterzoebiroe 25 4,97 3 0,98

Vogtlandkreis 6 1,19 1 0.22

Zwickau 5 0.29 6 6.24

Summe ll9 35,8 34 16,56

Summe Anzahl ü.a. 153

Summe Fläche (ha) ü.a. 52.4

Frage 2 Wie viele Einwendungen ¡m Rahmen des "Korrekturpunktverfahrens"
gab es dazu von biotoppflegenden Landwirten, Naturschutzvereinen
und sonstigen Antragstellern? ln welchen Fällen wurde diesen statt-
gegeben? (Bitte einzeln auflisten nach Antragsteller und Einwendung)

Es wurden insgesamt 1.037 Korrekturpunkte zu Maßnahmen GL.2a-h eingereicht. Es
wurden zur Maßnahme GL.2a-h 348 Korrekturpunkte von Vereinen eingereicht, 651
von Landwirten und 38 von sonstígen Antragstellern. Die Frage, wie vielen Einwänden
stattgegeben wurde, kann nicht beantwortet werden, da die Prüfung noch nicht abge-
schlossen und die Förderkulisse für das Jahr 2016 noch nícht erstellt ist.

Korrekturpunkte zu den Maßnahmen GL.2

Kategorie Rechtsform Anzahl Korrekturounkte
Landwirt 651
Sonst¡qe 38
Verein 348
Summe 1.O37
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Frage 3: Für welche Flächen, auf denen bisher Biotoppflege gefördert wurde,
haben Antragsteller keine Förderanträge für Maßnahmen Biotop-
pflegemahd mit Erschwernis (GL2) eingereicht? (Bitte einzeln auflisten
nach Antragstellern, die in der vergangenen Förderperiode gefördert
wurden und die in 2015 keinen Antrag eingereicht haben.)

Für 870 der im Jahr 2013 in den Maßnahmen NB 1-3 (Biotoppflege) geförderten
Flächen der Richtlinie NE/2007 wurde im Jahr 2015 keine GL.2-Maßnahme der Richþ
linie AUI(2015 beantragt. Auflistung: siehe Anlage 6. Die im Jahr 2015 beantragten
Biotoppflegeflächen sind jedoch nicht zwangsläufig in Form und Größe mit den
ehemals beantragten Flächen nach Richtlinie NE/2007 identisch. Während im Jahr
2013 circa 1.660 Hektar in den Maßnahmen NB 1-3 beantragt wurden, wurden im Jahr
2015 bereits circa 2.610 Hektar GL.2-Maßnahmen beantragt.

Da im Jahr 2015 insgesamt 586 Korrekturpunkte zu GL.2-Maßnahmen eingegangen
sínd, ist damit zu rechnen, dass im Jahr 2016 auf weiteren Flächen GL.2-Maßnahmen
beantragt werden.

Frage 4: Wie viele und welche Naturschutzgebietsflächen sowie Lebensraum-
typflächen (LRT) in Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebieten sind davon be-
troffen?

Von den in Antwort zu Frage V.3 genannten nicht als GL.2-Maßnahme beantragten
Flächen befinden sich 121 Flächen (circa 67 Hektar) in 35 Naturschutzgebieten (NSG)
und 238 Flächen (circa g0 Hektar) in 104 FFH-Gebieten als FFH-Lebensraumtypen
erfasst. Zwischen den Flächen sind Dopplungen durch Überlagerungen von NSG-
(Anlage 7) und FFH-Gebieten (Anlage 8). Welche Naturschutzgebietsflächen sowie
Lebensraumtypflächen (LRT) in FFH-Gebieten betroffen sind, geht aus den genannten
Anlagen hervor.

Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2016 auf weiteren Flächen GL.2-Maßnahmen
beantragt werden (siehe auch Antwort zu V.3).

Frage 5: ln welchen FFH- und SPA-Gebieten im Freistaat Sachsen sind Wiesen
mit bedeutenden Beständen des Großen Wiesenknopfs {saguisorba
minor) vorhanden? (Bitte um Auflistung)

Grundsätzliche Anmerkung: Das Vorhandensein intakter Bestände des Großen
Wiesenknopfs (Sanguisorba officinale) ist die entscheidende Voraussetzung für die
erfolgreiche Reproduktion der Tagfalterarten Heller oder Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling. Demnach ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass auf Habitaþ
flächen der beiden genannten Tagfalterarten der Große Wíesenknopf vorkommt. Es
wurden die Habitatflächen für die Auswertung herangezogen.

ln 49 FFH-Gebieten sowie in 19 SPA-Gebieten, die sich teilweise überlagern, sind Vor-
kommen des Großen Wiesenknopfs bekannt (Auflistung der FFH- und SPA-Gebiete
siehe Anlage 9).
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Frage 6: Auf welchen dieser Wiesen wird seit 2015 eine Mahd gefördert? (Bitte
um flächengenaue Angabe)

Die Auflistung der Flächen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs, die im Antrags-
jahr 2O15 mit einer Mahd-Maßnahme gefördert werden, ist der Anlage 10 zu ent-
nehmen.

Frage 7: ln der letzten Förderperiode wurden viele dieser Flächen (Frage 4)
falsch gepflegt, so das diese ,,Leitpflanze" als Nahrungspflanze zu-
rück ging. Wie wird in der aktuellen Förderperiode auf den in Frage 5
genannten Flächen gesichert, das die ,,Wiesenknopfiriesen" zur rich-
tigen Zeit die richtige Mahd erhalten (1. Mahd vor Ende Juni, Rotati-
onsmahd)? (Bitte um flächenbezogene Angabe)

Die Staatsregierung geht davon aus, dass sich die Frage Y.7 auÍ die Flächen gemäß
Frage V. 5 bezieht (Bestände des Großen Wiesenknopfs als ,Leitpflanze" für die
Tagfalter Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuli ng).

Der Staatsregierung liegen keine Erkenntnisse vor, ob der Große Wiesenknopf auf
diesen Flächen zurückgegangen ist. Die ,,Leitpflanze" als solches wird nicht systema-
tisch untersucht. Maßgebend ist das Vorkommen der genannten Bläulingsarten.

15 Prozent der in Frage V.5 betrachteten Habitatflächen beziehungsweise Wíesen-
knopfflächen befinden sich außerhalb der Förderkulisse, das heißt außerhalb des Feld-
blocksystems (zum Beispiel private Grünlandflächen, die nicht landwirtschaftlich
genutzt werden).

Dort wo die Förderung nach der Richtlinie AUI(2015 möglich ist, wurde im Zuge der
Erstellung der Förderkulisse sichergestellt, dass auf Flächen mit Vorkommen des
Hellen und Dunklen Wiesenknopfameisenbläulings die fachlich zielfúhrenden Maß-
nahmen angeboten werden.

Auf 76 Prozent der in Frage V.5 betrachteten Habitatflächen beziehungsweise Wiesen-
knopfflächen wird die für diese Zielarten konzipierte Maßnahmen GL.sd ,,Spezielle
artenschutzgerechte Grünlandnutzung - Nutzungspause" angeboten (circa 1.134
Hektar). Auf den verbleibenden neun Prozent der in Frage V.5 betrachteten Flächen
(circa 131 Hektar) werden aufgrund von Erschwernissen oder anderen fachlichen
Prioritätensetzungen andere Fördermaßnahmen der Richtlinie AUl(2015 angeboten.

Entsprechend $ 3 SächsNatSchG wírd somit auf diesen Flächen die Teilnahme an
einem öffentlichen Programm zur Bewirtschaftungsbeschränkung beziehungsweise zur
naturschutzgerechten Bewirtschaftung angeboten. Dort, wo eine Sicherung über die
Teilnahme an der Richtlinie AUK|2015 nicht erfolgen kann, greifen die sonstigen
lnstrumente des Naturschutzrechts.

Frage 8: Wie viele Flächen mit der Maßnahmenförderung Biotoppflegemahd mit
Erschwernis (GL2) wurden von Agrarbetrieben mit einer Gesamtgröße
von mehr als 100 Hektar bewirtschafteter Fläche beantragt? (Bitte
nach Maßnahmen GL2a bis GL2h und Landkreisen getrennt angeben.)

Auf die Anlage 1 1 wird venrviesen
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Frage 9: Wie wird sichergestellt, dass durch (fördertechnisch jetzt erlaubten)
Einsatz von Maschinen auf Biotopflächen, auf denen eigentlich Hand-
mahd erforderlich ist (und kalkuliert wurde), keine nachhaltigen
Schäden (2. B. Schädigung unterirdischer Pflanzenteile durch Bodãn-
verdichtung) entstehen? {Bitte auflisten nach folgenden Kriterien:
wer kontrolliert, wie oft, anlassbezogen oder routinemäßig; welche
Sanktionen slnd vorgesehen.)

Die Kontrollen werden vom LfULG durchgeführt und erfolgen durch Besichtigung des
geförderten Schlages vor Ort routinemäßig im Rahmen der Stichprobentontrilljoder
anlassbezogen. Bei Verstößen ist ein mehrstufiges Bewertungssystem zur Sanktionie-
rung vorgesehen. Bei schweren Verstößen kann es zum kompletten Förderausschluss
kommen.

Vl. Richtlinie Natürliches Erbe (NE/20f 4)

Zum 31. März 2015 bestand erstmals die Möglichkeit, Naturschutzproiekte über
die Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2014) zu bãantragen. Zahlreiche-Aniragstelter
berichten, dass lhnen bisher noch keine Förderentscheidung oder eine lñforma-
tion über den Bearbeitungsstand ihrer Anträge vorliegt.

Klarstellung durch dÍe Staatsregierung:
Die Aussage der Vorbemerkung ist nicht zutreffend. lnformationen über den Bearbei-
tungsstand der Förderanträge wurden Anfang September 2015 an die Antragsteller der
Fördergegenstände 4.1 - Biotopgestaltung, 4.2 - Artenschutz, 4.3 - Technik und Aus-
stattung, 4.6 - Stützmauern landwirtschaftlicher Flächen, 8.2 - Studien zur Dokumen-
tation von Artvorkommen und C.2 - Naturschutzbezogene ÖffentlichkeitsJBildungs-
arbeit verschickt, soweit nicht bereits absehbar war, dass eine Ablehnung des Fördèr-
antrages erfolgen muss. Ebenfalls seit September 2015 werden regelmäßig lnformatio-
nen über den Stand der Antragsbearbeitung auf der lnternetseite dèr Richlinie
NE/201 4 eingestellt: htto:i/www.smul.sachsen.de/foerderung/352g.h|m.
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Frage 1: Wie viele Förderanträge wurden - entsprechend des neuen Förderver-
fahrens - dem ersten Aufruf zum 31. März 2015 folgend, eingereicht?
(Bitte einzeln nach ,,Fördergegenständen" [A.], 4.2, ...1 und Land-
kreisen angeben.)

Die landesfinanzierten Fördergegenstände der Richtliníe NE/2014 sind kein Gegen-
stand von Aufrufen zur Einreichung von Förderanträgen. Die Antragstellung kann für
diese Fördergegenstände laufend erfolgen.

Frage 2: Auf welcher Grundlage erfolgte die Kalkulation der Höhe der für die
einzelnen Fördergegenstände im ersten ,,Aufruf" (31. März 2015)
bereitgestellten Finanzmittel?

Díe fúr die verschiedenen Fördergegenstände im ersten Aufruf bereitgestellten Mittel
wurden auf Grundlage der insgesamt im Entwicklungsprogramm für den ländlichen
Raum des Freistaates Sachsen (EPLR) 2014 - 2020 für die verschiedenen Förder-
gegenstände der Richtlinie NE/2014 vorgesehenen Mittel sowie der ursprünglich
vorgesehenen Anzahl an Aufrufen im Jahr 2015 für die Richtlinie NE/2014 kalkuliert.

Frage 3: Wie hoch ist das Gesamtvolumen der eingereichten Förderanträge zu
den einzelnen ,,Fördergegenständen" - im Vergleich zu den mit dem
ersten Aufruf zur Verfügung gestellten Fördergeldern?

Das Gesamtvolumen der eingereichten Förderanträge zu den einzelnen Fördergegen-
ständen im Vergleich zu den für den ersten Aufruf vorgesehenen Mitteln kann der
nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

*3Äëi\snr.r

Landkreis
Anzahl der Anträse ie Fördereecenstand

gesamt
4.1 4.2 A.3 4.4 A.5 A.6 8.1 8.2 c.2

Bautzen 8 1 2 t 1 13

Erzgebirgskreis 22 7 2 4 35

Görlitz L7 7 6 3 6 3 42

Kreisfreie Stadt Chemnitz I 1

Kreisfreie Stadt Dresden 3 1 6 1 TL

Kreisfreie Stadt LeiÞzie L 1

Leipzig 4 1 L 2 2 10

Meißen 22 4 2 36 1 5 70

Mittelsachsen 32 3 1 6 2 44

Nordsachsen 24 2 3 2 3 2 36

5ächsische Schweiz-
Osterzgebirge

35 8 9 L 1 5 L 2 1 63

Vogtlandkreis L0 2 4 1 2 19

Zwickau 2l 7 1 1 L 3 28

FreistaatSachsen (keine
Zuordnung zu Landkreis)

3 6 9

gesamt 199 29 38 6 2 51 6 35 16
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Frage 4: Wann erfolgt die Versendung der Förderbescheide?

Eine Bearbeitung der Anträge kann bei den ElER-finanzierten Fördergegenständen
der Richtlinie nur stufenweise erfolgen, da zuerst alle zu einem Aufruf eingegangenen
Förderanträge einer Prüfung unterzogen und anhand fachlicher Kriterien bewertet
werden müssen. Anschließend ist ein Auswahlverfahren durchzuführen. Erst danach
können die im Ergebnis des Auswahlverfahrens ausgewählten Vorhaben bewilligt
werden. Die Versendung der Förderbescheide erfolgt nach der Bewilligung.

Eine Versendung der Förderbescheide erfolgte für die Fördergegenstände A.4 - Bio-
topgestaltung im Wald, 4.5 - Artenschutz im Wald im November 2015 und für den För-
dergegenstand C.1 - Qualifizierung Naturschutz für LandnuÞer bereits im August 2015
(vgl. Frage 5). Ein konkreter Zeitpunkt kann fúr die übrigen Fördergegenstände nicht
benannt werden.

Bei landesfinanzierten Fördervorhaben erfolgt die Versendung der Bescheide unmittel-
bar nach Prüfung und Bewilligung der Anträge.

Frage 5: Wie viele Anträge wurden bereits zu welchen ,,Fördergegenständen"
und in welchen Regionen bewilligt?

Für die Fördergegenstände 4.4 - Biotopgestaltung im Wald und 4.5 - ArtenschuÞ im
Wald wurden sechs Anträge bewilligt. Die Aufteilung auf Regionen ergibt sich wie folgt:

Dírektíonsbezirk
Anzahl der bewilligten Anträge

(Stand 27.11.2A15)
Fördergegenstand 4.4 I forOergegenstand 4.5

Dresden 1 1

Chemnitz 3 1

Leipziq

Für den Fördergegenstand C.1 - Qualifizierung Naturschutz für Landnutzer wurden
18 Bewilligungen erteilt. Die Aufteilung auf Regionen ergibt sich wie folgt:

Direktionsbezirk Anzahl der bewilligten Anträge
(Stand 10.11.2015)

Dresden 6

Chemnitz 10

Leipziq 2

lSiXöiis¡rv

Aufruf Nr. Fördergegenstände Vorgesehene Mittel für den
1. Aufruf in EUR

Mittelvolumen der eingereichten
Förderanträqe in EUR

NE1 4.1,4.2,4.3 2.300.000 7.257.745

NE2 4.4, A.5 200.000 79.795

NE3 4.6 600.000 4.642.966

NE4 8.1,8.2 500.000 1.487.231

NE5 c.1 2.500.000 4.188.047

NE6 c.2 500.000 63ô.095
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Für den Fördergegenstand E. - Vorhaben zur Prävention vor Wolfsschäden wurden
504 Anträge bewilligt. Die Aufteilung auf Regionen ergibt sich wie folgt:

Dírektionsbezirk Anzahl der bewílligten Anträge
(Stand 10.11.2015)

Dresden 225
Chemnitz 252
Leipziq 27

Frage 6: Wie viele Anträge wurden bereits zu welchen ,,Fördergegenständen"
und in welchen Regionen abgelehnt?

Zum Fördergegenstand E. - Vorhaben zur Prävention vor Wolfsschäden wurden
bislang drei Vorhaben abgelehnt. Die Aufteilung auf Regionen ergibt sich wie folgt:

Direktionsbezirk Anzahl der abgelehnten Anträge
(Stand 10.11.2015)

Dresden 1

Chemnitz 1

Leipzig 1

Frage 7: Wann erfolgt der nächste Aufruf zur Einreichung für Förderanträge?

Weitere Aufrufe zur Einreichung von Förderanträgen erfolgten am 16. Oktober 2015 für
den Fördergegenstand A.6 sowie für die Fördergegenstände 8.1 und 8.2 der
RL NE/2014.

Frage 8: Wie setzt sich der in der Fördermitteldatenbank Sachsen FöMISAX
ausgewiesene Mittelansatz für die Richtlinie 08912 (RL NE/2014) für
2015 i-H.v. 5.387.200 EUR und für 2016 i.H.v. 6.262.200,00 EUR zu-
sammen? (Bitte aufschlüsseln nach Kapitel, Titel und Höhe der vorge-
sehenen Mittel sowie vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
nach Haushaltsjahren)

Mit Stand vom 22. Oktober 2015 setzt sich der Mittelansatz für die Richtlinie 08912
(Richtlinie NE/2014) für das Jahr 2015 und für das Jahr 2016 folgendermaßen zusam-
men:

Kapitel I Titel auf die Richtlinie entfallender Betraq (in EUR)
in2015 in 2016

0903/686 79 500.000,00 600.000,00
0903/686 91 5.000,00 18s.000,00
0903/893 79 500.000,00 475.000,00
0909/883 01 0,00 179.200,00
0909/883 02 170.000,00 170.000,00
09091892 01 0,00 143.000,00
0909189202 0,00 4.085.000,00
0909/893 01 0,00 425.000,00

1.175.000.00 6.262.200,00
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lm Jahresverlauf wird der auf die Richtlinie entfallende Betrag dem tatsächlichen
Kassenmittelbedarf angepasst. Daraus ergibt sich die Differenz im Vergleich zum in der
Anfrage bezeichneten Mittelansalz für das Jahr 2015. Verpflichtungsermächtigungen
für die Folgejahre sind im ausgewiesenen Kassenmittelbudget des jeweiligen Haus-
haltsjahres nicht enthalten.

Frage 9: Wie sieht die Zeitschiene fíir das Antragsbearbeitungsverfahren für
die Förderung von Gl2-Maßnahmen aus? (Bitte aufschlüsseln nach
Antragseingang, Zuständigkeit, Förderentscheidung, Versand der
Bescheide, Auszahlungsverfahren mit Zeitschiene)

Die Maßnahme GL.2 ist nicht Gegenstand der Richtlinie NE/2014. Sie stellt ein Vor-
haben nach der Richtlinie AuKJ2O15 dar und unterliegt damit dem lnVeKoS-
Standardverfahren fintegriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem gemäß lnVeKoS-
Verordnungl mit definierter Terminkette. Die zuständigen Behörden sind die FBZ sowie
die ISS des LfULG. Das Antrags-/BewilligungslAuszahlungsverfahren stellt sich wie
folgt dar:

1. Stellung InVeKoS-Sammelantrag bis spätestens 15. Maides Jahres
2. Bewilligung und Auszahlung nach Abschluss aller Kontrollen. Für die Antragstellung

im Jahr 2015 erfolgt dies voraussichtlich im April 2016.

Frage 10: Da die Fördermittel von Vereinen beantragt werden, die nur mit der
Förderung die wichtige Aufgabe der Biotoppflegearbeiten erfüllen
können, ist ein ein geregeltes Förderverfahren Voraussetzung. Wie
stellt das SMUL die Förderung slcher? (Bitte aufschlüsseln nach Kapi-
tel, Titel, eingerichteten Verpflichtungsermächtigungen, Antragsbear-
beitungsverfahren mit Zeitschiene.)

Biotoppflegearbeiten werden über die Maßnahme GL.2 der Richtlinie Aul(2015 geför-
dert. Das Förderverfahren wurde in der Antwort zu Vl. Frage 9 dargestellt. Für die
Gl.2-Maßnahmen ist in der Richtlinie AIK2O15 kein separates Budget vorgesehen.
Von daher ist eíne Aufschlüsselung nach KapitellTitelA/erpflichtungsermächtigungen
nicht möglich.

lSiXëiiseN

Seite 16 von 36



STAATSMINISTERIUI\4
FÜR UMWELT UND

LANDWIRTSCHAFT

Freistaat

SACHSEN5

Vll. Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007)

ln der Antwort zur Kleinen Anfrage ,,Förderung von Biotoppflegemaßnahmen im
Grünland" (Drs. 5/14460) vom 18.06.2014 hat die Staatsregierung mitgeteilt, dass
eine Evaluierung der Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007) noch nicht erfolgt sei
und auf das Jahr 2015 venuiesen.

Frage l: lst zwischenzeitlich eine Evaluierung der Richtlinie Natürliches Erbe
(NE/2007) erfolgt? Wenn ia: mit welchen Ergebnissen? (Bitte Ergeb-
nisse getrennt nach Fördergegenständen Al - A4, Bl - B,4, C1 - C2, D
angeben.)

Die EU-finanzierten Fördergegenstände der Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007)wer-
den derzeít gemäß Artikel 86 der Verordnung (EG) 1698/2005 in Verbindung mit Artikel
18 Abs. 1 der Verordnung (ÊU) Nr. 80712014 einer ex-post-Evaluierung unterzogen.
Der Bericht ist bis Ende des Jahres 2016 bei der Europäischen Kommission einzu-
reichen. Folglich liegen hiezu noch keine Ergebnisse vor. Die Ergebnisse der Halb-
zeitbewertung der EU-finanzierten Fördergegenstände der Richtlinie Natürliches Erbe
(Richtlinie NEl2007) sind auf folgender lnternetseíte eingestellt:
http://www.smul"sachsen.deffoerderunq/2095. htm.

Für die landesfinanzierten Vorhaben nach 8.4 der Richtlinie Natürliches Erbe (Richtlinie
NE/2007) wurde im Auftrag des LfULG eine Studie zu wiederkehrenden ArtenschuÞ-
maßnahmen nach 8.4, speziell zur Errichtung temporärer Amphibienschutzeinrich-
tungen an Verkehrsstraßen im Freistaat Sachsen, beauftragt. Auf der Grundlage der im
Rahmen dieser Studie recherchierten Datenlage sowie durch im Rahmen des Projektes
durchgeführte Gespräche wurde im Ergebnis eine positive Wirkung der Maßnahme 8.4
( Betreuung von Amphibiensch utzzä unen) festgestel lt.

Frage 2: Wie hoch war der Haushaltsmittelansatz für die Richtlinie Natürlíches
Erbe (NE/2007) in der gesamten Förderperiode?

Der Richtlinie NE/2007 stand in der Förderperiode 2007 - 2013 einschließlich des Zeit-
raums ftir die Abfinanzierung bewilligter Maßnahmen bis einschließlich des Jahres
2015 ein Gesamtbudget aus ELER-Mitteln einschließlich entsprechender Landes-
kofinanzierungsmittel sowie reinen Landesmitteln in Höhe von 62,7 Millionen Euro zur
Verfügung.

Frage 3: Wie hoch war das Antragsvolumen, in welchem Umfang wurde bewil-
ligt und in welcher Höhe wurden die Mittel abgerufen? (Bitte um
Angabe für die gesamte Förderperiode)

MISAX am 5. November 2015

Die Abfinanzierung von Vorhaben aus Landesmitteln erfolgt auch noch úber das Jahr
2015 hinaus.

Antragsvolumen 74,6 Mio. Euro
Umfang der Bewillisunsen 2007 bis 2015 54,3 Mio. Euro
Mittelabrufe/-auszahlunsen 2007 bis 2015 52,8 Mio. Euro
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Frage 4: Was geschah mit den nicht abgerufenen Haushaltsmitteln?

Die für Vorhaben der Richtlinie NE/2007 zur Verfügung stehenden Mittel zur Um-
setzung des EPLR 20OT - 2013 wurden vollständig in Anspruch genommen. Die
Abfinanzierung erfolgt bis Ende des Jahres 2015. Nicht in Anspruch genommene
Landesmittel verfallen zum Jahresende.

Frage 5: Falls die für die Richtlinie Natürliches Êrbe (NE/2007) bereitstehenden
Fördermittel nicht vollständig für Naturschutzmaßnahmen vennrendet
werden konnten: Hat die Staatsregierung die Gründe und Ursachen für
die Nichtinanspruchnahme analysiert?

Die Mittelbindung und der Mittelabfluss werden laufend überwacht, wobei auch Gründe
für die Nichtinanspruchnahme von Mitteln erhoben werden.

Frage 6: Welche genauen Gründe gab es für potentielle Antragsteller, Förder-
mittel nicht in Anspruch zu nehmen bzw. nicht in Anspruch nehmen
zu können?

Potenzielle Antragsteller der Richtlinie NE/2007 waren natürliche Personen sowie juris-
tische Personen des öffentlichen und privaten Rechts. Über genaue Gründe, die die
unterschiedlichen potenziellen Antragsteller dazu bewogen haben, keine Fördermittel ín
Anspruch zu nehmen, liegen der Staatsregierung keine Informationen vor.

Allerdings wurden im Rahmen von verschiedenen Befragungen (siehe Antwort zu Vll.
Frage 7) insbesondere folgende Gründe afs Hindernlsse für eine Teilnahme an der
Förderung über die Richtlinie NEi2007 benannt:

o schwieríges, kompliziertesAntragsverfahren,
. von den Antragstellern zu erbringender Eigenanteil,
¡ Bedarf zur Vorfinanzierung der Vorhaben.

FrageT:. Wurden dazu entsprechende Befragungen/Erhebungen durchgeführt?

Erhebungen zu Gründen, die eine Teilnahme an der Förderung in der Richtlinie
NE/2007 verhindert oder erschwert haben, wurden im Rahmen der Halbzeitbewertung
des EPLR 2007 - 2013 durch eine fallstudienbezogene Befragung von Teilnehmern am
Förderprogramm, im Rahmen einer durch das LfULG durchgeführten Befragung der
Unteren Naturschutzbehörden zur Umsetzung von Natura 2000 sowie im Rahmen des
regelmäßig stattfindenden Fachaustausches der Fachabteilung Naturschutz des LfULG
mit dem SMUL und den Bewilligungsstellen der Richtlinie Natürliches Erbe durch-
geführt.

5iÄëiisnu
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Frage 8: Welche Konsequenzen wurden aus der Nichtinanspruchnahme bzw.
aus der Ursachenanalyse für die Erstellung der Richtlinie Natürliches
Erbe (NE/201 4) gezogen?

Aus den Erfahrungen in der Förderung nach der Richtlinie NE/2007 wurden insbeson-
dere folgende Konsequenzen für die Erstellung der Richtlinie Natürliches Erbe (Richt-
linie NE/201 4) gezogen:

- Ausweitung der Förderung nach standardisierten Einheitskosten auf zusätzliche
Vorhabentypen und weitere Vereinfachung durch Umstellung auf Festbetragsfinan-
zierung,

- Fortführung der Förderung nach standardisierten Einheitskosten für Personalkosten
und Erweiterung auch auf indirekte Kosten,

- Aufnahme von Regelfördersätzen in die Förderrichtlinie und Ausweitung der Förde-
rung mit 100 Prozent Fördersatz auf weitere SchuÞgüter mit besonderer Bedeutung
für den Arten- und Biotopschutz im Freistaat Sachsen,

- Abschaffung der Höchstgrenze fu¡ Planungs- und Managementleistungen,

- Fortführung des Vorfinanzierungsdarlehens der Sächsischen Aufbaubank (SAB).

Frage 9: Bei wie vielen Maßnahmen wurden im Rahmen der Verwendungs-
nachweisprüfung Fehler festgestellt? (Bitte einzeln auflisten nach
Zuwendungsempfänger, Maßnahmen, Fördergegenstand, Landkreis,
Förderjahr, Beanstandung, Höhe der Rückzahlung)

ln Anlage 12 sind die festgestellten Fehler bei der Prüfung der Verwendungsnachweise
für die ELER-finanzierten Vorhaben der Richtlinie NE/2007 dargestellt.

ln Anlage 13 sind die festgestelften Fehler bei der Prüfung der Verwendungsnachweise
für die landesfinanzierten Vorhaben nach A.1 , 8.4, und D der Richtlinie NEi2007
dargestellt. Für diese Vorhaben liegen keine auswertbaren Daten zu Kürzungsgründen
und Kürzungsbeträgen vor.

Für die landesfinanzierten Fördergegenstände 8.1 und 8.2 der Richtlinie NEi2007
finden die Regelungen der einschlägigen EU Verordnungen zur Förderung von
Agrarumweltmaßnahmen weitgehend Anwendung. Daher erfolgt für diese Maßnahmen
keine Prüfung von Abrechnungen bzw. Ven¡vendungsnachweisen.

Frage l0: Welche der mit der Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007) verfolgten
Naturschutzziele konnten mit den ausgereichten Fördermitteln in
welchem Umfang erreícht, nur teilweise erreicht oder gar nicht erreicht
werden?

Ftir die ELER-finanzierten Fördermaßnahmen der Richtlinie Natürliches Erbe (Richtlinie
NE/2007) sind die Ziele im Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum im
Freistaat Sachsen 2007 - 2013 (EPLR) durch den Ergebnisindikator ,,Gefördertes
lnvestitionsvolumen, welches dazu beiträgt, die Biodiversität und Flächen mit beson-
derem Natunrert zu verbessern" untersetzt.
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Quantifizierung des Ergeb-
nisindikators gemäß der

genehmigten Fassung des
EPLR vom 17.10.2013

Aktueller Wert des
lndikators

(Stand 31.10.2015)

Ergebnisindikator,,Gefördertes lnvesti-
tionsvolumen, welches dazu beiträgt,
die Biodiversität und Flächen mit be-
sonderem Natunryert zu verbessern".

34.736.056 Euro 37.322.847 Euro

Eine weitergehende Bewertung zur Wirksamkeit der geförderten Maßnahmen auf die
Ziele des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen im
Bereich der biologischen Vielfalt ist Gegenstand der ex-post-Evaluierung, die bis Ende
des Jahres 2016 bei der Europäischen Kommission einzureichen ist (siehe Antwort zu
Vll. Frage 1).

Fragell: Existieren dazu entsprechende Begleituntersuchungen? (Bitte die
Ergebnisse dieser Studien zur Verfügung stellen.)

Zur Maßnahme C.1 gab es eine beispielhafte Vergleichsbetrachtung zwischen Natur-
schutzberatung und Antragstellung zur Richtlínie 4uW2007. Das Ergebnis ist in den
jährlichen Zwischenbericht zum EPLR 2AOT - 2013 des Jahres 2O12 eingeflossen:
htto:liwww.smul.sachsen.de/foerderuno/download/iaehrlicher Zwischenbericht $achse
n 2012 Stand 2013.06.13.odf.

Frage l2: Welche Konsequenzen zieht die Staatsregierung daraus, dass trotz
der Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007) der Habitatverlust vieler
Tierarten in Sachsen nicht gestoppt werden konnte, sondern im
Gegenteil zugenommen hat?

Für die Bedrohung der Habitate wildlebender Tierarten ist eine Vielzahl von Ein-
flussfaktoren verantwortlich. Die Handlungsfelder und die konkreten Maßnahmen,
die seitens der Staatsregierung zur Verbesserung der biologischen Vielfalt ergriffen
werden, sínd im Programm ,,Biologische Vielfalt 2020" und dem dazugehörígen
Maßnahmenplan des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirt-
schaft dargestellt. Die angebotenen Förderprogramme stellen hierbei einen Bau-
stein im gesamten Maßnahmenspektrum dar. Der aktuelle Bericht und Maß-
nahmenplan, der konkrete Einzelmaßnahmen zur Programmumsetzung fest-
schreibt, liegt dem Sächsíschen Landtag als Unterrichtung (Drs. 6/2890) seit dem
29. September 2015 vor.

Frage 13: Hat sich nach Auffassung der Staatsregierung das bisherige Förder-
instrumentarium bewährt, um mit dem im Programm zur biologischen
Vielfalt im Freistaat Sachsen des Sächsischen Staatsministeriums für
Umwelt und Landwirtschaft ("Biologische Vielfalt 2020"1 postulierten
Grundprinzip "Kooperation vor Restriktion" die Erhaltung der
Biodiversität in Sachsen zu sichern? (Bitte um fallbezogene Antwort)

153Äëiisulr
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Wie in der Antwort zu Frage 12 dargestellt, ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt
eine Aufgabe, die nicht allein durch das Angebot von Förderprogrammen gelöst werden
kann. Speziell für die Umsetzung des Grundprinzips ,,Kooperation vor Restriktion" sind
die angebotenen Förderprogramme jedoch ein wesentliches lnstrument. Die Betrach-
tung der Wirksamkeit der angebotenen Förderprogramme fúr die Erhaltung der Bio-
diversität ist Gegenstand der Bewertung und Evaluierung der Programme. Hinsichtlich
der Richtlinie NE/2014 wird díesbezüglich auf die Antwort zu Vll. Frage 1 und Vll.
Frage 10 verwiesen.

Frage 14: Welche Kriterien nutzte die Staatsregierung zu der Einschätzung in
Frage 13?

Die Kriterien zur Bewertung der Frage 13 ergeben sich aus der Bewertung und Evaluie-
rung des Förderprogramms. Kriterien für die Bewertung der Wirksamkeit des
Programms für die Erhaltung der biologischen Melfalt werden im Wesentlichen die für
das EPLR 2AOT - 2013 aufgestellten Programmindikatoren sowie die im Rahmen der
ex-post-Evaluierung zu beantwortenden Bewertungsfragen sein. Der Bericht der
ex-post-Evaluierung ist bis Ende 2016 bei der Europäischen Kommission einzureichen
(siehe Antwort zu Vll. Frage 1 und zu Vll. Frage 10).

Frage l5: Wie begründet die Staatsregierung das umfangreiche, bürokratische
Antrags- und Abrechnungsverfahren sowie den zu erbringenden
Eigenmittelanteil im Rahmen der Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2007),
obwohl die meisten Naturschutzmaßnahmen von Vereinen oder Ein-
zelnaturschützer durchgeführt werden, die dies oft im Ehrenamt tun
und selbst keinen finanziellen Nutzen aus den ilaßnahmen ziehen
können?

Das Antrags- und Abrechnungsverfahren ergibt sich aus den entsprechenden EU-
rechtlichen Bestimmungen beziehungsweise für die landesfinanzierten Vorhaben aus
den landesrechtlichen Bestimmungen zur Fördermittelvergabe (vergleiche Ziffer 1.2 de¡
Richtlinie NE/2007). Das Antrags- und Abrechnungsverfahren der Richtlinie NE/2007
wurde insbesondere durch die Einführung der Förderung auf Grundlage von Standard-
kosten für bestimmte Maßnahmen und für Personalausgaben bereits weitgehend
vereinfacht,

Bei der Verwendung öffentlicher Mittel sind die Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit zu beachten. Entsprechend den Vorgaben der Verwaltungsvorschrift
(VWV) zu $ 44 der Sächsischen Haushaltsordnung (SäHO) können zudem Zuwen-
dungen grundsätzlich nur zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks bewilligt
werden. Ausnahmen hiervon waren gemäß Ziffe¡ 5.2.6 der Richtlinie NE/2007 zulässig.
Für Vorhaben, die auf eine Art mit besonderem fachlichen Handlungsbedarf ausgerich-
tet waren, wurde in der Richtlínie NE/2007 seit dem Jahr 2011 zudem regelmäßig ein
Fördersatz von 100 Prozent gewährt, sofern beihilferechtliche Regelungen dem nicht
entgegenstanden. Das heíßt, für diese Vorhaben war kein Eigenanteil zu erbringen.
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Frage 16: welche Maßnahmen wird die staatsregierung ergreifen, um den Zu.
gang zu dem Förderprogramm Richtlinie Natürliches Erbe {NE/2014)
und das Verfahren zu vereinfachen?

Bereits in Vorbereitung der Förderperiode 2014 - 2O2O und der Erstellung des EPLR
2AM - 2020 wurde auf eine Reduzierung der fachlichen Vorgaben und vereinfachte
Abwicklung orientiert. So wurde beispielsweise durch stärkere Nutzung von Standard-
kosten und Einführung der Festbetragsfinanzierung für bestimmte Maßnahmen der
Aufwand im Vollzug der Verfahren reduziert (siehe auch Antwort zu Frage Vll. 8).

Neben den Vereinfachungen bei der Programmplanung wird in den Verfahren der
investiven ELER-Maßnahmen mit Beginn der Förderperiode 2014 - 2020 ausschließlich
EU-Zuwendungsrecht angewendet. Damit ist der Freistaat Sachsen das erste Bundes-
land, das die Regelungen des natíonalen Zuwendungsrechts (Sächsische Haushalts-
ordnung) konsequent nicht mehr anwendet und damit zusätzlichen Aufwand und
Risiken sowohl für die Antragsteller als auch für die Verwaltung vermeidet.

Frage 17: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sächsischen Staats-
ministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) und des Sächsi-
schen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
waren mit der Bearbeitung und Bewilligung von Förderanträgen der
Richtlinie ,,Natürliches Erbe" sowie der finanziellen Abwicklung und
Prüfung der Verwendungsnachweise beschäftigt? (Bitte auflisten nach
Dienststelle, Eingruppierung, Aufgabenbereich und Stundenaufrvand)

Mit der Bearbeitung und Bewilligung von Förderanträgen sowíe der Pnifung der Vorha-
ben und der Auszahlung der Richtlinie ,,Natürliches Erbe" (Richtlinie NE/2007) waren
durchschnittlích folgende Vollzeitäquivalente (VZÄ) beschäftigt:

lÐiÄëËsulr
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Dienststelle Eingruppierung

Aufgabenbereich

NE investiv
(A.8.4, C, D)

lvzÅl

NE Fläche
(8.1,8.2)

N7At,

NE nach Pre
grammen Drltte(D)

(vzÄ)

Sächsisches Lan-
desamt für Umwelt,
Landwirtschaft und
Geologie
FBZZwlckau

hD o,2 0,3

gD 10,4 3,7

mD o,4 0,2

Sächsisches Lan-
desamt fúr Umwelt,
Landwirtschaft und
Geologie
FBZKamenz

hD 1,1 0,1

gD 6,6 2,7

mD 0,8 0,3

Sãchsisches Lan-
desamt für Umwelt,
Landwirtschaft und
Geologie
FBZWurzen
Sitz Mockrehna

hD 0,1 0,4

gD 4,0 1,8

mD 1,1 0,3

Sächsisches Lan-
desamt für Umwelt,
Landwirtschaft und
Geologie
FBZ Nossen
Sitz Döbeln

hD 0,0

gD 2,O

mD 0,1

Sächsisches
Staatsministerium für
Umwelt und Land-
wirtschaft
Referat 58

hD 0,1

gD 0,3

Gesamt 24,7 11,9 0,4
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V¡ll. Förderung von Naturschutzmaßnahmen in Sachsen jenselts der Richt-
Iinien Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUK/2015) und Natürliches
Erbe (NE/2014)

Die von Seiten der Staatsregierung angebotenen Fördermöglichkeiten mit ihrer
Ausrichtung und den für den Naturschutz vor Ort problematischen Bean-
tragungs- und Bearbeitungsverfahren, machen deutlich, dass dringend ergän-
zende Förderinstrumente benötigt werden, damit biologische Vielfalt im Freistaat
Sachsen bewahrt wird.

Frage l: lm Rahmen der Richtlinie AUK/2015 sind eine Reihe wichtiger Maß-
nahmen zur Sicherung der Biologischen Vielfalt nicht förderfähig (2.8.
Nachbeweidung artenreicher Wiesen mit Schafen; Biotoppflegemaß-
nahmen auf Flächen kleiner 0,1 ha, generelle Bagatellgrenze von 0,3
ha, die die meisten ,,Freizeitnaturschützer" ausschließt). Sind der
Staatsregierung diese Förderlücken bekannt?

Die Nachbeweidung ist bei einer Víelzahl der auf dem Grünland geförderten Maß-
nahmen der Richtlinie AUtl2015 möglich: GL.1a, GL.1b, GL.1c, GL.Sa, GL.5b, GL.5c,
GL.5e. ln den Maßnahmen GL.4a und GL.4b ist die Anzahl der Weidenutzungen nicht
begrenzt- Bei den Maßnahmen GL.2a-h ist die Beweidung in Ausnahmefällen nach
Genehmigung durch die Bewilligungsbehörde ím Einvernehmen mit der Naturschutz-
fachbehörde möglich. Die Nachbeweidung wird zwar in den genannten Fällen ermög-
licht, aber nicht als Verpflichtung vorgeschrieben, da das innerhalb der aktuell konzi-
pierten Fördermaßnahmen nicht sinnvoll wäre. Die definierten Mindestflächengrößen
sind der Staatsregierung bekannt.

Frage 2: Warum wurden diese Tatbestände von einer Förderung ausgeschlos-
sen?

Die Nachbeweidung als kalkulierte, verpflichtende Vorgabe würde das Maßnahmen-
spektrum und den damit verbundenen Verwaltungs- und Kontrollauñrand verviel-
fachen. Eine bestimmte Mindestgröße der Fläche, auf der die Agrarumweltmaßnahmen
angeboten werden, muss gegeben sein, um den Verwaltungsaufwand und die poten-
zielle Fehlerrate zu minimieren, die mit der Abnahme der Flächengröße zunimmt (ver-
gleiche EPLR 8.2.5.4). Die Festlegung der Flächenmíndestgröße dient damit auch dem
Schutz des Antragstellers.

Frage 3: lst für solche nichtförderfähigen wichtigen Maßnahmen zur Sicherung
der Biologischen Vielfalt ein ergänzendes, unbürokratisches Förderin-
strument geplant?

Frage 4: Wenn ja, für welche Fördergegenstände und zu welchen Förderkondi-
tionen?

Frage 5: Wann soll dieses lnstrument in Kraft treten?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen Vlll.3 bis Vlll.5:

Nein, es ist kein entsprechendes lnstrument vorgesehen.
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Frage 6: Wird es grundsätzlich wieder ein flexibles, vergleichsweise zielgrup-
penfreundliches |andesfinanziertes Naturschutz-Förderprogramm
geben, wie es sich vor 2008 mit der Richtlinie ftir die Förderung von
Maßnahmen des Naturschutzes im Freistaat Sachsen {Naturschutz-
richtline) bereits bewährt hatte.

Frage 7: Wenn ja, für welche Fördergegenstände und zu welchen Förderkondi-
tionen?

Frage 8: Wann soll dieses lnstrument in Kraft treten?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen Vll1.6 bis Vlll.8:

Nach derzeitiger Planung ist kein landesfinanziertes Naturschutz-Förderprogramm
vorgesehen.

Frage 9: Wie wird zukünftig die Pflege von Naturschutzflächen gesichert, die
durch eine nicht stattgefundene GL2-Vorabeinstufung oder nicht
vergebene Feldblöcke nicht in der Gebietskulisse enthalten sind?

Die Förderkulisse der Richtlinie AUI(2015 wird jährlich überprüft und aktualisiert. Dabei
werden auch die genannten Sachverhalte durch das LfULG und gegebenenfalls in
Abstimmung mit dem SMUL geprüft.

Frage l0: Welche lnstrumente von vertraglichen Vereinbarungen gemäß $ 3
SächsNatSchG bestehen im Freistaat Sachsen (die über die Förder-
programme AUK/2015 und NE/2014 hinausgehen)?

lm Freistaat Sachsen ist der Kreis möglicher vertraglicher lnstrumentarien gemäß $ 3
SächsNatSchG nicht auf bestimmte lnstrumente begrenzt. lnsoweit besteht kein Unter-
schied zu $ 3 Abs. 3 BNatSchG. Es stehen alle auf den Vertragsgegenstand abge-
stimmten Mög I i chkeiten einer vertrag I ichen Verein baru ng zu r Verfüg ung.

Frage I l: ln welchem Umfang werden diese von Naturschutzakteuren (Vereinen,
Natu rsch utzstationen, Einzel personen) genutzt?

Diese lnstrumente werden bislang in Einzelfällen genutzt (zum Beíspiel Bewirt-
schaftungsverträge zum Hamsterschutz bei Delitzsch).

lSiHëtrsulr
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Frage 12: Wie viele und welche Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes in
welcher Förderhöhe wurden durch wen im Jahr 2015 beantragt?

Fördermittel für Naturschutzmaßnahmen können im Freistaat Sachsen über die hierfür
vorgesehenen Fördenichtlinien (insbesondere RL 4uK2015, RL TWN/2015, RL
NE/2014) beantragt werden. ln diesen Förderrichtlinien sind in der Regel keine vertrag-
lichen Vereinbarungen im Sinne des $ 3 SächsNatSchG vorgesehen. Als Ausnahme
sind bei der Förderung bestimmter Vorhaben nach dem Fördergegenstand 8.2 der
Richtlinie NE/2014 Kooperationsvereinbarungen zwischen dem Antragsteller und der
zuständigen Unteren Naturschutzbehörde vorgesehen. Hierfúr wurden im Jahr 2015
zwei Fördervorhaben zur Gebietsbetreuung in Natura-2000-Gebieten mit einem finan-
ziellen Umfang von 452,8 Tausend Euro durch einen Verein und eine Gemeinnützige
GmbH beantragt.

Frage 13: Wie viele und welche Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes ln
welcher Förderhöhe wurden im Jahr 2015 bewilligt?

Frage 14: Wie viele und welche Maßnahmen des Vertragsnaturschutzes in
welcher Förderhöhe wurden im Jahr 2015 abgelehnt?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen Vlll.13 und Vlll.14:

Es wird auf die Antwort zu Frage Vll1.12 venpiesen. lm Jahr 201 5 wurde bislang keines
der beíden zur Förderung beantragten Vorhaben bewílligt oder abgelehnt.

Frage 15: Welche lnstrumente für die in $ 3 SächsNatSchG genannten weiteren
Möglichkeiten - Teilnahme an einem öffentlichen Programm zur
Bewirtschaftungsbeschränkung oder zur naturschutzgerechten
Bewirtschaftung (Bewirtschaftungsprogramm) bestehen im Freistaat
Sachsen (die über die Förderprogramme AUK/2015 und NE/2014
hinausgehen)?

Neben der Förderrichtlinie Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (RL AUIV2015) steht
im Freistaat Sachsen die Förderrichtlinie Teichwirtschaft und Naturschutz (RL
TWN/2015) als weiteres öffentliches Programm zur Bewirtschaftungsbeschränkung
oder zvr naturschutzgerechten Bewirtschaftung (Bewirtschaftungsprogramm) zur
Verfügung. Die Richtlinie Natürliches Erbe (RL NE/2014) stellt kein öffentliches
Programm zur Bewirtschaftungsbeschränkung oder zur naturschutzgerechten Bewirt-
schafrung dar.

Frage {6: Was ist der Sachstand zum im Koalitionsvertrag angekündigten
Konzept, das zur Unterstützung von Naturschutzstationen und der
hier geleisteten praktischen Naturschutzarbeit erarbeitet werden soll?
(lm Koalítionsvertrag steht auf Seite 81: ,,Ein Konzept für die Zukunft
der Sächsischen Naturschutzstationen ist zu entwickeln.")
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Auf der Grundlage von Erörterungen im Landesnaturschutzbeirat nach $ 42 Abs.1
SächsNatSchG sowie in Beratungen mit den Naturschutzbehörden sind verschiedene
Optionen der Unterstützung von Naturschutzstationen in Ergänzung zu den bereits
bestehenden Fördermöglichkeiten geprüft worden. Denkbare Eckpunkte einer solchen
UnterstüÞung sollen noch 2015 der Landesarbeitsgemeinschaft der anerkannten
Naturschutzvereinigungen nach $ 36 Abs.1 SächsNatSchG sowie den NaturschuÞ-
behörden vorgestellt und Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt werden. Uber die
weiteren Schritte wird dann im Anschluss befunden.

Frage 17: Wer erarbeitet dieses Konzept und welche Schwerpunkte werden
gesetzt?

Das Konzept wird im SMUL entwíckelt. Die Schwerpunkte in inhaltlicher, finanzieller
und organisatorischer Hinsicht werden dabei im Lichte der Ergebnisse der kontinuier-
lichen Anhörungen und Abstimmungen mit den wesentlichen Akteuren im NaturschuÞ
gesetzt. lnsoweit wird auf die Beantwortung der Frage Vlll.16 verwiesen.

Frage 18: Gibt es wissenschaftliche Begleitprogramme, um die Auswirkung der
im Freistaat Sachsen angewendeten Biotoppflegeförderung auf
gefährdete Arten und Biotope zu untersuchen?

Nein, gibt es derzeit nicht. Zukünftig werden die Auswirkungen der Biotoppflegeför-
derung im Rahmen der ELER-Begleitung untersucht.

Frage 19: Wenn ja: wer ist damit beauftragt, welche Ergebnisse liegen bereits
vor, welche Erkenntnisse lassen sich bisher daraus gewinnen?

Mit der Fachbegleitung ist das LfULG beauftragt. Es liegen noch keine Ergebnisse vor.

Frage 20: lst durch die Staatsregierung eine stärkere, fördermittelunabhängige,
Finanzierung von wichtigen Maßnahmen zum Erhalt der Biologischen
Vielfalt geplant?

Nein, es ist keine stärkere, fördermittelunabhängige Finanzierung von wichtigen Maß-
nahmen zum Erhalt der biologischen Vielfalt geplant.

Frage 21: Welche "Notmaßnahmen" sind zur Absicherung von besonders wich-
tigen Artenschutz' und Biotoppflegemaßnahmen vorgesehen, die
nicht über die neuen Förderrichtlinien abgesichert werden können?

Die Ziele und Pflichtaufgaben des Naturschutzes werden im Freistaat Sachsen vorran-
gig nach dem Kooperationsprinzip umgesetzt. Die wichtigsten lnstrumente bilden dabei
dÍe Förderangebote der Richtlinie NE/2014 und AUll20't5 sowie TWN/2015. Diese
lnstrumente werden ergänzt durch ordnungsrechtliche Maßnahmen, welche in Ver-
bindung mit der Härtefallausgleichsregelung sowie der Entschädigungspflicht des
Freistaates Sachsen eine wichtige Handlungsgrundlage für die Vermeidung schädlicher
Auswirkungen wirtschaftlichen Handelns auf die natürliche biofogische Vielfalt darstellt.
Ordnungsrechtliche Maßnahmen stoßen jedoch dort an Grenzen, wo das Naturschutz-
ziel durch Unterlassen nicht erreicht werden kann, sondern aktives Handeln erforderlich
ist.
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ln solchen Fällen sind die Naturschutzbehörden gemäß $ 38 Abs. 2 BNatSchG bei
bestimmten Schutzgütern verpfl ichtet, wirksame und aufeinander abgestimmte vorbeu-
gende SchuÞmaßnahmen zu ergreifen oder Artenhilfsprogramme aufzustellen. Für die
Finanzierung solcher Artenhilfs- und Biotopschutzmaßnahmen beziehungsweise -
programme stellt das SMUL den zuständigen Behörden dann Mittel zur Verfügung,
wenn sich die Handlungserfordernisse auf ausgewählte Schutzgüter mit besonderer
landesweiter Bedeutung beziehen.

Frage 22 Wird es bei künftigen Förderinstrumenten wieder - wie bei der ein-
stigen ,,Naturschutzrichtlinie" - die Möglichkeit geben, die bewilligten
Fördermittel (max. acht Wochen) vor der Realisierung der Maßnahmen
abrufen zu können?

Nein. Nach derzeitigem Stand ist nicht davon auszugehen, dass es bei zukünftigen
Förderinstrumenten wieder die Möglichkeit geben wird, bewilligte Fördermittel vor der
Realisierung der Maßnahmen abrufen zu können.

Frage 23: Wenn nein: wird es künftig die Möglichkeit geben, die bei den neuen
,,Vorfinanzierungsdarlehen" der Sächsischen Aufbaubank anfallenden
,,flexiblen Zinsen" über die Förderung mit abzurechnen?

Nein, eine Finanzierung der ,,flexiblen Zinsen" ist nicht förderfähig.

Frage 24: lst die Neuauflage einer mit Haushaltsmitteln ausgestatteten Förder-
richtlinie (ähnlich der bis 2008 gültigen Richtlinie für die Förderung
von Maßnahmen des Naturschutzes im Freistaat Sachsen (Natur-
schutzrichtlinie) oder ein ähnliches Instrument vorgesehen?

Frage 25: Wenn ja, welchen lnhalt hat diese?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen Vlll.24 und Vlll.25:

Nein, die Neuauflage einer mit Haushaltsmitteln ausgestatteten Förderrichtlinie oder ein
ähnliches lnstrument ist nicht vorgesehen,

lX. RichtlinieAgrarumweltmaßnahmenundWaldmehrung(AuW/2007l

Frage 1: Wie hoch war die Gesamtsumme des Haushaltsansatzes für die
Förderung im Rahmen der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und
Waldmehrung (AuW/2007l in der EU-Förderperiode 2007 -2013?

Aus Mitteln des EPLR 2OO7 - 2A13, der GAK und aus Landesmitteln wurden für Vor-
haben der Richtlinie AuW2007 279.168 Tausend Euro vorgesehen, welche unter Kapi-
tel 09 O3/Titel 683 0, Kapitel 0904/Titel 686 01, Kapitel 0908/Titel 683 62, Kapitel 0908/
Titel 686 62, Kapitel 0908Æitel 883 62, Kapitel 0908/Titel 892 62, Kapitel 09081Titel
893 62 und Kapitel 0908/Titel 683 66 entsprechend des Sächsischen Gruppierungs-
plans der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur
Haushaltssystematik des Freistaates Sachsen (VwV-HS Sachsen) veranschlagt
wurden. ln den Jahren 2007 und 2008 erfolgte die Finanzierung der Landesmittel über
außerplanmäßige Ausgaben.

lSiXëfisnn
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Frage2: Wie hoch war das Antragsvolumen, wie hoch die Gesamtsumme der
Bewilligungen und wie hoch die Gesamtsumme der Mittelabrufe?

Antragsvolumen 2007 bis 2014' 292.293,64 TEUR

Gesamtsumme der Bewilligungen200T bis 2014*
279.168,34 TEUR

Gesa mtsu mme der M ittelabrufel-auszahlun gen 2007 bis
2014*

279.168,34 TEUR

Quelle: ÐV-Programm UM mehrungl em
6. November2015 / *Bezug: Antragsjahre

Frage 3: Wle hoch ist das Volumen der nicht ausgereichten Summe?

Frage 4: Was geschah mit den nicht ausgereichten Mitteln in welcher Höhe?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen lX.3 und lX.4:

Für die Fördergegenstände der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung
(AuW/2A07) wurden die Mittelwie bewilligt ausgezahlt.

Frage 5: Falls die für die Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung
(AuW/2007) bereitstehenden Fördermittel nicht vollständig für Natur-
schutzmaßnahmen venrendet werden konnten: gibt es eine Analyse
der Gründe für die Nichtinanspruchnahme?

Die Mittel wurden nicht vollständig für Naturschutzmaßnahmen in Anspruch genom-
men, da in der Richtlinie AUWI2OOT auch andere, nicht ausschließlich auf Naturschutz-
aspekte ausgerichtete Vorhaben enthalten sind.

Frage 6: Welche genauen Gründe und Hindernisse haben potentielle Antrag-
steller benannt, Fördermittel nicht in Anspruch nehmen zu können?

Es wird auf die Antwort zu Frage lX. 5 verwiesen. Díe bereitgestellten Fördermittel
wurden vollständig ausgeschöpft.

Frage 7: Hat die Staatsregierung
gen/Erhebungen durchgeführt?

dazu entsprechende Befragun-

Entsprechend der vorherigen Antworten zu den Frage 5 und 6 hatte die Staats-
regierung keine Veranlassung, dazu Befragungen/Erhebungen durchzuführen.

Frage 8: Welche Konsequenzen wurden aus der Nichtinanspruchnahme bzw.
aus der Ursachenanalyse für die Erstellung der Richtlinie Agrarum-
weltmaßnahmen und Waldmehrung (AuW/2007) gezogen?

Entsprechend der vorherigen Antworten zu den Fragen 5 bis 7 hatte die Staats-
regierung keine Veranlassung, Konsequenzen bei der Erstellung der Richtlinie
Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung (RL AuW2007) zu ziehen.
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Frage 9: Bei wie vielen Maßnahmen wurden im Rahmen der Veruvendungs-
nachweisprüfung Fehler festgestellt? (Bitte einzeln auflisten nach
Zuwendungsempfänger, Maßnahmen, Fördergegenstand, Höhe des
Zuschusses, Landkreis, Förderiahr, Beanstandung, Höhe der Rück-
zahlung)

Bei den Fördergegenständen der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmeh-
rung (4uW2007) ist eine Verwendungsnachweísprüfung nicht vorgesehen.

Frage l0: Welche der mit der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Wald-
mehrung (4uW/2007) verfolgten Naturschutz- und Waldmehrungsziele
konnten mit den ausgereichten Fördermitteln in welchem Umfang
erreicht, nur teilweise erreicht oder gar nicht erreicht werden?

Díe Waldmehrung ist eín forstpolitisches Ziel mit hoher Priorität, das im Landesentwick-
lungsplan 2013 (Z 4.2.2.1) und in der Waldstrategie 2050 für den Freislaat Sachsen
durch die Staatsregíerung formuliert ist. Das Ziel ist, den Waldanteil im Freistaat
Sachsen auf 30 Prozent zu erhöhen.

ln der Förderperiode 2OA7 - 2013 wurden 95 Erstaufforstungen landwirtschaftlicher
Flächen mit insgesamt 243 ha und acht Erstaufforstungen nichtlandwirtschaftlicher
Flächen mit insgesamt zehn Hektar durch das EPLR über die Förderrichtlinie
Agrarumweltmaßnahmen (RL AuW2007) gefördert. Die geförderten Maßnahmen
trugen zur Gesamtbilanz der Erstaufforstung in Sachsen bei.

Die im EPLR 2007 - 2013 vorab indikativ geschäÞten Zielwerte für die Erstaufforstung
sind:

- Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen (Code 221\: 140 Maßnahmen mit
1 40 Hektar Aufforstungsfläche i m Förderzeitraum,

- Aufforstung nichtlandwirtschaftlícher Flächen (Code 2231: zehn Maßnahmen mit
zehn Hektar Aufforstungsfläche.

Die Bilanz der Förderperiode zeigt, dass die Anzahl der geförderten Anträge hinter den
Zielstellungen des EPLR zurückblieb. lm Ergebnis und in der Wirkung wesentficher íst
jedoch, dass die Flächenziele für Code 223 erreicht und für Code 221 sogar deutlich
übertroffen wurden.

Für die naturschutzbezogenen Fördermaßnahmen der Richtlinie AuW2007 sind die
Ziele im Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen durch
den Ergebnisindikator ,,Förderflächen unter erfolgreichem Landmanagement, die dazu
beitragen die Biodiversität (anhand indikatorisch bedeutsamer Arten und Landwirt-
schaftsflächen mit hohem Natunrvert) zu verbessern", untersetzt.

lÐiÄðiisnx
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Quantifizierung des
Ergebnisindikators

gemäß der genehmig-
ten Fassung des EPLR
vom 17. Oktober 2013

Ergebnis entsprechend dem
jährlichen Zwischenbericht

über die Umsetzung des
EPLR fiir das Berichtsjahr
2014 vom 17. Juni 2015

Ergebnisindikator,,Förderflächen unter
erfolgreichem Landmanagement, die
dazu beitragen die Biodiversität
(anhand indikatorisch bedeutsamer
Arten und Landwirtschaftsflächen mit
besonderem Naturwert) zu verbessern
(8.2 -8.4\"

39.660 ha 35.828 ha

Eine weitergehende Bewertung zur Wirksamkeit der geförderten Maßnahmen auf die
Ziele des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum im Freistaat Sachsen im
Bereich der biologischen Vielfalt ist Gegenstand der ex-post-Evaluierung, die bis Ende
des Jahres 2016 beider Europäischen Kommission einzureichen ist.

Fragell: Existieren dazu entsprecbende Begleituntersuchungen? (Bitte die
Ergebnisse dieser Studien zur Verfügung stellen.)

Ja, diese sind ín die jährlichen Zwischenberlchte sowie die Halbzeitbewertung zum
EPLR 2OO7 - 2013 eingeflossen (http://www.smul.sachsen.deifoerderunq/2802.htm)
und in einer Schriftenreihe des LruLG veröffentlicht
(þttp ://www. umwelt.sachsen.de/umwellnalur/25 1 85. htm).

Frage 12: Welche Maßnahmen der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und
Waldmehrung (4uW/2007) wurden in welchem Umfang am häufigsten
beantragt?

Die Maßnahme 53 - Dauerhaft konservierende Bodenbearbeitung/Direktsaat wurde
mit 252.104 Hektar von 785 Antragstellern/Zuwendungsempfängern im Jahr 2013 am
häufigsten beantragt (siehe dazu die Ausführungen in den jeweiligen Sächsischen
Agrarberichten 2010 bis 2014 im Kapitel ,,4 Förderung/Direktzahlungen"; im Internet
abrufbar unter: httos://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/22323).

Frage 13: Welche Konsequenzen zieht die Staatsregierung daraus, dass trotz
der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Waldmehrung (AuW/2007)
der Habitatverlust von vielen Vogelarten des Offenlandes, ebenso wie
von Ackerwildkräutern und Wirbellosen, in den Agrarlandschaften
Sachsens nicht gestoppt werden konnte, sondern im Gegenteil zuge-
nommen hat?
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Für die Bedrohung der Habitate von Vogelarten des Offenlandes sowie von Ackerwild-
kräutern und Wirbellosen in den Agrarlandschaften lst eine Vielzahl von Einfluss-
faktoren verantwortlich. Die Handlungsfelder und die konkreten Maßnahmen, die
seitens der Staatsregierung zur Verbesserung der biologischen Vielfalt im Bereích des
Offenlandes und der Agrarlandschaften ergriffen werden, sind im Programm ,,Biologi-
sche Vielfalt 2O2O" und dem dazugehörigen Maßnahmenplan des Sächsischen
Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft enthalten. Die angebotenen Förder-
programme stellen hierbei einen Baustein im gesamten Maßnahmenspektrum dar. Der
aktuelle Bericht und Maßnahmenplan, der konkrete Einzelmaßnahmen zur Programm-
umseÞung festschreibt, liegt dem Sächsischen Landtag als Unterrichtung (Drs. 6/2890)
seit dem 29. September 2015 vor.

Frage 14: Welche Hürden haben potentielle Antragsteller für die lnanspruch-
nahme von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie benannt?

Der Staatsregierung sind keine Hürden von den potenziellen Antragstellern für die
lnanspruchnahme von Fördermitteln im Rahmen der Richtlinie benannt worden und
bekannt.

Frage 15 Hat die Staatsregierung dazu entsprechende Befragungen/Erheb-
ungen durchgeführt?

Nach den Vorgaben der EU-Kommission íst das EPLR 2007 - 2013 einschlíeßlich der
Eu-ELER-f¡nanzierten Maßnahmen der Richtlinie Agrarumweltmaßnahmen und Wald-
mehrung (AuW/2007) zu begleiten und zu bewerten. lm Rahmen der Begleitung des
EPLR einschließlich der Maßnahmen der Richtlinie AuWl20OT erstellt die ELER-
Verwaltungsbehörde im SMUL jährlich Zwischenberichte über die Umsetzung des
EPLR. Darüber hinaus wurde im Kontext der Vorbereitung der ELER-Förderung für das
zu erstellende EPLR eine Ex-ante-Bewertung als begleitender und flankierender
Prozess der Programmentwicklung durchgeführt. Der Bericht zur Ex-ante-Bewertung ist
Bestandteil des genehmigten EPLR. lm Jahr 2010 wurden im Rahmen der Halbzeit-
bewertung die Wirksamkeit und Effizienz sowie der Umsetzungsstand des EPLR unter-
sucht. lm Ergebnis wurde vom externen Bewerter Vorschläge zur Verbesserung der
Qualität des EPLR und seiner Durchführung gemacht. Die jährlichen Zwischenberichte
und Bewertungsergebnisse zum EPLR 20OT - 2013 sowie die Halbzeitbewertung
stehen auf den nachfolgend angeführten lnternetseiten zur Verfügung:

httos:l/www. smul. sachsen. de/foerderu nq/2802. htm
https://wr,ruw. smul.sachsen. de/foerderu ng/?Ç85. htm

Abschließend erfolgt nach vollständigem Ablauf der Förderperiode (2007 - 2015 ein-
schließlich n+2) bis Dezember 2016 durch externe Bewerter die Ex-Post-Bewertung
der EPLR-Umsetzung und seiner Ergebnisse im Auftrag des Sächsischen Staatsminis-
teriums für Umwelt und Landwirtschaft.
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Frage 16: Hat sich nach Auffassung der Staatsregierung das bisherige Förder-
instrumentarium bewährt, um mit dem im Programm zur Biologischen
Vielfalt im Freistaat Sachsen des Sächsischen Staatsministeriums für
Umwelt und Landwirtschaft (,,Biologische Vielfalt 202O*l postulierten
Grundprinzip "Kooperation vor Restriktion" die Erhaltung der
Biodiversität in Sachsen zu sichern?

Wie in der Antwort zu Frage 13 dargestellt, ist die Erhaltung der biologischen Vielfalt
eine Aufgabe, die nicht allein durch das Angebot von Förderprogrammen gelöst werden
kann. Speziell für die Umsetzung des Grundprinzips "Kooperation vor Restriktion" sind
die angebotenen Förderprogramme.jedoch ein wesentliches lnstrument. Die Betrach-
tung der Wirksamkeit der angebotenen Förderprogramme für die Erhaltung der Bio-
diversität ist Gegenstand der Bewertung und Evaluierung der Programme. Hínsichtlich
der Richtlinie AuW2007 wird diesbezüglich auf die Antwort zu lX. Frage 10 verwiesen.

Frage l7: An welchen Kriterien macht die Staatsregierung das Ergebnis ihrer
Einschätzung fest?

Die Kriterien zur Bewertung der Frage 16 ergeben sich aus der Bewertung und Evaluie-
rung des Förderprogramms. Kriterien für die Bewertung der Wirksamkeit des
Programms für die Erhaltung der biologíschen Vielfalt werden im Wesentlichen die für
das Entwicklungsprograrnm für den ländlichen Raum lm Freistaat Sachsen 2OA7 -
2013 aufgestellten Programmindikatoren sowie die im Rahmen der ex-post-Evaluierung
zu beantwortenden Bewertungsfragen sein. Der Bericht der ex-post-Evaluierung ist bis
Ende des Jahres 2016 bei der Europäischen Kommission einzureichen (siehe Antwort
zulX. Frage 10).

Frage 18: Wie viele Förderanträge zur neuen Förderrichtlinie Wald und Forst-
wirtschaft - RL WuFl20l4 wurden bisher gestellt und bewilligt? (Bitte
getrennt Maßnahmenbereich, Forstbezirk, Maßnahme sowie beantrag-
ten Zuschuss auflisten)

Es wurden insgesamt 207 gültige Förderanträge gestellt, die sich gemäß Anlage 14 aul
die Fördergegenstände und Forstbezirke verteilen.

Die Tabelle weist jeweils das Gesamtinvestitionsvolumen aller gestellten Anträge aus.
Der beantragte Zuschussbetrag ergibt sich aus dem Antragsvolumen und dem darunter
stehenden Fördersatz.

BÍslang wurde noch kein Förderantrag bewilligt.

Frage 19: Wslches sind die häuflgsten Gründe, warum Förderanträge (bisher)
nicht bewilligt werden konnten?

Das für die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge zur RL WuF notwendige Ver-
waltungsverfahren war erst Ende Oktober soweit in Kraft gesetzt, dass Vorhabens-
auswahl, Bewilligungen und Ablehnungen bearbeitet werden können.

l#iÄË'irsnx
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X. Zwischenbilanz zur Umsetzung des Programms zur Biologischen Vielfalt im
Freistaat Sachsen des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und
Landwirtschaft (,,Biologische Vielfalt 2O2O"l

Frage 1: Wird es grundsätzlich wieder ein flexibles, vergleichsweise zielgrup-
penfreundliches, landesfinanziertes Naturschutz-Förderprogramm ge-
ben, wie es sich vor 2008 mit der Richtlinie für die Förderung von Maß-
nahmen des Naturschutzes im Freistaat Sachsen (Naturschutzrichtlinie)
bereits bewährt hatte?

Es wird auf die Antwort zu Frage Vlll.6 verwiesen

l$iÄEilsuu

Frage 2:

Frage 3:

Frage 4:

Betrachtet die Sächsische Staatsregierung das ökologische Netz
Natura 2000 als gesichert (wie dies als erstes Handlungsfeld des Maß-
nahmenplans zum Programm ,,Blologische Vielfalt 2020" festgelegt
worden war)? An welchen Kriterien macht die Staatsregierung das
Ergebnis ihrer Einschätzung fest?

Entspricht die Entwicklung des ,,Verbundes von Kern- und Verbin-
dungsflächen überregionaler und landesweiter Bedeutung (Biotopver-
bund)" gegenwärtig dem Stand, der bei Aufstellung des Maßnahmen-
pfans zum Programm ,,Biologische Vielfalt 2020" beabsichtigt war?

Wenn nein: wo liegen die Defizite und welche Schlussfolgerungen
werden daraus gezogen?

Frage 5: Haben die ,,zur Honorierung freiwilliger Leistungen für die Biologische
Vielfalt" konzipierten und angebotenen Förderprogramme die beabsich-
tigten Ziele erreicht? An welchen Kriterien macht die Staatsregierung
das Ergebnís ihrer Einschätzung fest?

Frage 6: Wenn neín: wo liegen die Defizite und welche Schlussfolgerungen
werden daraus gezogen?

Frage 7: Welche ,,spezifischen Maßnahmen't zur Sicherung der ,,Vielfalt der wild-
lebenden Arten und ihrer Unterarten sowie der Lebensraumvielfalt
Sachsens" haben die gewünschten Ergebnisse gebracht, welche nur
teilweise und welche nicht? (Bitte für jede der im Maßnahmenplan auf-
geführten Arten- und Biotopschutzprojekte um eine kurze Darstellung
der beabsichtlgten Ziele sowie Fazit zur Zielerreichung anhand von
nachvol lziehbaren Kriterien.)

Frage 8: lst es gelungen, ,,die biologische vielfalt [...] durch Auflösung ökonomi-
scher - ökologischer Zielkonflikte in der landwirtschaftlichen Produk-
tion (zu) erhalten und nachhaltig" zu nutzen? (Bitte für alle aufgeführten
Einzelmaßnahmen ein kurzes Fazil zur Zielerreichung anhand von
nachvollziehbaren Kriterien ziehen.)
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Frage 9: Haben sich die lm Maßnahmenplan zum Programm ,,Biologische Viel-
Íaft 2A2A" aufgeführten ,,Maßnahmen der Offentlichkeitsarbeit und
Bildung" (Handlungsfeld 11) als ausreichend erwiesen, die für die
Erhaltung der Biologischen Vielfalt im Freistaat Sachsen notwendige
Sensibilisierung für Naturschutzbelange unter der Bevölkerung zu
erreichen? An welchen Kriterien macht die Staatsregierung das
Ergebnis ihrer Einschätzung fest?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen X.2 bis X.9:

Die Fragen X.2 bis X.9 sehen vor, dass die Staatsregierung Bewertungen zur Zielerrei-
chung in ausgewählten Handlungsfeldern des Programms ,,Biologische Vielfalt 2020"
abgibt. Diesbezüglich wird auf den ,,Bericht und Maßnahmenplan zum Programm
Biologische Vielfalt 2A2O" verwiesen, der dem Sächsischen Landtag als Unterrichtung
(Drs. 6/2890) seit dem 29. September 2015 vorliegt und der unter anderem auch
Bewertunge n zur Zieleneichu ng enthält.

Frage 10: lst eine öffentliche Diskussion unter Beteiligung und Einbeziehung
von nichtbehördlichen Naturschütsern vorgesehen, um Schlussfolge-
rungen aus den bisherigen Erkenntnissen mit dem ,,Programm
zur Biologischen Vielfalt ím Freistaat Sachsen" und der dennoch fort-
schreitenden Bedrohung vieler Arten und Biotope ziehen zu können?

Der Zustand von Arten und Biotopen sowie die ergriffenen Maßnahmen zur Erhaltung
und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt waren in der Vergangenheit und
werden auch ktjnftig Gegenstand der Diskussion im Landesnaturschutzbeirat sein, in
dem auch Naturschutzsachkundige vertreten sind, die keiner Behörde angehören.

Xl. Verfahrensweise des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Land-
wirtschafr (SMUL) bei der Erarbeitung neuer Naturschutz-Förderrichtlinien

Frage l:

Frage 2z

ln welchem Rahmen und Umfang wurden und werden Naturschutz-
praktiker an der Erarbeitung der neuen Förderrichtlinien beteiligt?

Gab und gibt es regelmäßige Konsultationen? (Bitte Datum, Ort und
Praxispartner angeben.)

Frage 3: Warum wurden und werden keine Entwürfe der Förderrichtlinie für
eine breite Diskussion mit den Betroffenen veröffentlicht?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen Xl.1 bis Xl.3:

Da die EU-finanzierten Fördergegenstände der Richtlinie Natürliches Erbe (NE/2014)
und Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (4UK2015) ihre Grundlage im EPLR
2014 - 2024 haben und hier abgebildet sind, erfolgte die Konsultation der Wírtschafts-
und Sozialpartner auf dieser Ebene. Die hierzu eingegangenen Stellungnahmen sind
im lnternet verfügbar unter:
http ://www. smu L sach sen.de/foerderu ng/468 1 . htm.
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Die Liste der durchgeführten Konsultationen mit den Wirtschafts- und Sozialpartnem ist
im EPLR 2014 - 2020, Kapitel f 6 einschließtich dessen Anlage 5 abgebildet:
(htto:l/www.smul.sachsen.de/foerderuno/3531 . hlm).

Dartiber hinaus erfolgte im Rahmen der Erstellung der Richtlinie Natürliches Erbe
(Richtliníe NE/2014) eine Anhörung der Landesarbeitsgemeinschaft der anerkannten
NaturschuÞvereinigungen sowie des Deutschen Verbands für Landschaftspflege -
Landesverband Sachsen.

Mit freundlichen Gnißen

tr {"
SchmidtThomas
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Anlâge1-LFrage1

Temssen
(s26)

0

0

Landschaftselemente
(s27)

außer Feldrànder

61.04

3E.71

140.91

79.05

BEch¡i€gende
Flãchen
(s 25)

2116.41

1464.34

964.99

AlfloFtuogsflächen
gemäß

A¡tikel 46 {h)
¡Âr \/ô /Êl lì I tn7/rñ11

27.69

35.7

79.72

Ftâchen m¡t
stickstoffb¡ndenden

Pflanæn
¿8irt

1543.37

922.47
2221.32

755.44

Flãchen m¡t Niedwald
mit Ku.ämtrieb

(s30)

117

0

0

Landehaftselemente
(s 27)

nur Feldrånder

89 71

145,25

69.53

60

Puffeßreiten (S28)

52.2

1 6,04

43.73

o25
'103.89

Stre¡fen von beih¡ltefâhigen
Hekta¡flåchen an Wddrändm

(s2s)

Flåchen mit

Grùndæke

835(

u21

32?1

259:

und

und

FBZISS

Stand:06.11.20'15



Anlage 2 - l. Frage 3

Anbauflächen der Feldfrucht Mais in den landwirtschaftlichen Betrieben in den Jahren 2010 bis 2014 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

1 ) Quelle: Landwirtschaftszählung 2010, allgeme¡ner Teil
2) Quelle: Bodennutzungshaupterhebung, repräsentativ
- = nichts vorhanden, genau Null
' = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

/ = Zahlenwert nicht sicher genug

2014')

Silo-
mais

1 000 ha

0.7

4.6

11,7

5,5

5,1

0,6

9,1

9,4

7,7

5,5

0.5

9,5

11.7

81,s

Körnermais
einschl.

Corn-Cob-Mix

0,1

3,1

0,0

0.2

0,1

2.0

0,4

5,2

1.1

0.1

1,6

4.5

18,5

2013z)

Silo-
mais

0,7

4.5

11.1

4,9

4.6

0,6

9,5

9.2

8,2

5,5

0.7

9,1

11,8

80,4

Körnermais
einschl.

Corn-Cob-Mix

I

0,0

2.2

0,1

0,0

1,4

0.4

4,1

0,7

I

1.9

4.6

15.6

2012')

Silo-
mais

o.7

4,3

10.7

4.7

4,7

8,7

8,7

7.8

4,9

8,6

10,7

75.5

Körnermais
einschl.

Com-Cob-Mix

5,8

0,2

0,1

2,7

1.4

8,0

1,8

0.2

2.9

7,5

30.7

2011')

Silo-
mais

0,6

4.5

10,7

4,8

4.8

9,1

9,4

6.8

0,5

8,0

9,8

74,6

Körnermais
einschl.

Com-Cob-Mix

3.1

0,3

0,1

2.4

1,0

5.2

0,9

0,3

2.3

5,6

21.5

2010 "
Silo-
mais

ha

597

4.264

10.275

4.611

4.662

8.467

8.061

6.591

410

7.105

8.443

68.987

Körnermais
einschl.

Corn-Cob-Mix

2.382

160

105

1.110

513

3.984

641

223

1.761

4.200

15.309

Kreisfreie Städte
Landkreise

Land

ChemniÞ, Stadt

Erzgebirgskreis

Mittelsachsen

Vootlandkreis

Zwickau

Dresden. Stadt

Bautzen

Görlitz

Meißen

Sächsische Schweiz-
Osterzqebirqe

Leiozio. Stadt

Leipziq

Nordsachsen

Sachsen

Schlüssel-
nummer

14511

14521

14522

14523

14524

14612

14625

14626

14627

14628

14713

14729

14730

14

O Stat¡stisches Landesamt des Freistaates Sachsen



Anlage 3 - ll. Frage 2

Korrektu nkte 2014

Landkreis
Vogtland

39

7

2

6

I
2

1

371
3_58S

2

13

51

87

29
47

76

3

Stadt
Leipzig

1

1

I

5

Landkreis
Zwickau

7

?

,l

1

12

13

17

15
o

11

9l

Landkreis
Sächsische
Schweiz.

Osterzgebirge
71

18

'18

84

51

37

1

2

I
6

63

251

66
141

93

911

Landkreis
Nord-

sachsen

50

1

1

1

34

25

I
3

12

4

140

Landkreis
Mitteh

sachsen

223

4
,2

o

o

1

2

Ã

23

195

73

20

30

2

1

600

Landkreis
Meißen

14

2

7

3

2

2

4

4

15

2

16

6

77

Landkreis
Leipzig

24

1

¿

2

2

40

29

2A

6

4

1

131

Landkreis
Görl¡tz

23

93

23

7

15

11
o

3

2

Landkreis
Bautzen

72

2

2

1

24

21

21

4
24

171

Landkreis
Erzgebirge

169

2

20

37

54

12

1

1

54

284
126

100

104

96¡l

Stadt
Dresden

3

2

t0

1

1

2

1

Stadt
Chemnitz

1

2

1

1

1

2

1

6

2

4

1

22

GLI

GL2c

Summe

Maß-
nahmen

GL2a

GL2b

GL2d

GL2e
GL2f
GL2q
GL2h
GL3
GL4a

GL4b
GL5a
GLsb
GLSc

GL5d
GLSe

III I IIIIII
II

IIIII IIIIII IIIIII ITrI-IIIT ITIIII I
III

-I

I II-II

1



Anlage 3 - ll. Frage 2

kte 2015

GL.L- Artenreiches Grünland - Ergebnisorientierte Honorierung

GL.1a jährlicher Nachweis von mindestens vier Kennarten

GL.1,b jährlicher Nachweis von mindestens sechs Kennarten

GL.1c jährlicher Nachweis von mindestens acht Kennarten

GL.2 - Biotoppflegemahd mit Erschwernis

GL.2a-e Biotoppflegemahd - einmaljährliche Mahd bei

GL.2a geringe Erschwernis

GL.2b mittlere Erschwernis

GL.2c hohe Erschwernis

GL.2d sehr hohe Erschwernis

GL.2e extrem hohe Erschwernis

GL.2f-h Biotoppflegemahd - zweimaljährliche Mahd bei

GL.2f geringe Erschwernis

GL.29 mittlere Erschwernis

GL.2h hohe Erschwernis

GL.3 - Bracheflächen und Brachestreifen im Grünland

GL.4 - Naturschutzgerechte Hütehaltung und Beweidung

GL.4a Naturschutzgerechte Hütehaltung oder Beweidung mit Schafen oder Ziegen

GL-4b Naturschutzgerechte Beweidung mit Rindern oder Pferden

GL.5 - Spezielle artenschutzgerechte Grünla ndnutzu ng

GL.5a mindestens zwei Nutzungen pro Jahr - erste Nutzung als Mahd ab 1. Juni

GL.5b mindestens zwei Nutzungen pro Jahr - erste Nutzung als Mahd ab 15. Juni

GL.5c mindestens einer Nutzung pro Jahr - erste Nutzung als Mahd ab 15. Juli

GL.5d mindestens zwei Mähnutzungen pro Jahr - Nutzungspause

GL.5e Staffelmahd

2

29

Landkreis
Vogtland

4

8

I
11

1

I
15

22

44
7

27

11

195

2-43

3

Stadt
Leipzig

4

2

3

1

5

18

6

Landkreis
Zwickau

4

4

¿

1

2A

I
2

7

1

56

Landl$e¡s
Sächsische

Schweiz-
Osterzgebirge

35

6

17

48

39

22

7

2

10

7

28

222

25
17

24

509

17

Landkreis
Nord-

sachsen

1

1

11

5

3

2

2

57

17

19

4

8

4

l5t

58

Landkreis
Mifteh

sachsen

1

4

4

10

2

1

2

7

20

95

40

22

17

2

285

3

Landkreis
Meißen

5

33

15

1

14

34

8

8

1

122

10

Landkreis
Leipzig

1

1

6

1

2

17

38

1

11

t56

Ã

Landkreis
Görlitz

4
a

2

2

2
Ã

14

110

52

11

52

I

263

14

Landkreis
Bautzen

2

5

3

2

5

21

49

109

15

46

1

1

273

90

Landkreis
Erzgebirge

2

'15

71

oo

45

2

10

96

39

18

23

1

512

12

Stadt
Dresden

I

6

I

2

22

2

Stadt
Chemnitz

8

5

I
1

1

1

50

I

4

74

GLI

Maß-
nahmen

GL2a

GL2b

GL2c

GL2d

GL2e

GL2T

GL2q

GL2h

GL3

GL4a

GL4b

GLSa

GLsb
GLSc

GLsd
GLSe

Summe

I I IIII

-I
II IIIIIIII III I IIIIIIIIII

-II
I

II- II-IIIIIII



Anlage 4 - lll. Frage L

Beantragte Vorhaben und Fläche je FBZ/|SS

Landkreis: Erzgebirgskreis
Mittelsachsen +
Stadt Chemnitz

Voglandkreis Zwickau Bautzen Görlitz
Meißen + Stadt

Dresden

Sächsische

Schweiz-

Osterzgebirge

Leipzig + Stadt
[eipzig

Nordsachsen

Zusttindige
Behörde:

ISS Zwönitz FBZ Nossen ISS Plouen FBZ Zwickou FBZ Kamenz ISS Löbou ISS GroJ3enhain ISS Pirno ISS Rötho FBZ Wurzen

Vor-
Fläche

haben
n

ha
beantr.

2

0

2,37

0,00

3 150,82

15

47

6

r.oo9,44

655,64

707,65

8,85

45,58

Vor-
haben

beantr

Fläche in
ha

7

0

2!52

0,00

8

L7

29

2

0 o,78

3 8,L2

Fläche in
ha

0

26 1,.379,72

1-5 638,81

119,55

L6 132,32

0 6,r9

1,2 460,13

91 106

Vor-
haben

beantr

Fläche in
ha

3,99

0

L5 758,29

1.786,25

425,ss

194,08

166,43

163,77

Vor-
haben
beantr

23

33

7

0

9

Fläche in
ha

2,

0

8

16 L

32 607

1,4 191,65

338,93

511,95

85 3.927,99

Vor-
haben

beantr.

0

t4

Vor-
haben

beantr

Fläche in
ha

4 1o,44

0 0,00

1..023,22

t.136,49

1070,43

732,81

202,66

676,89

L26 4.252,94

T4

t4
65

16

0

13

Fläche in
ha

1",40

0,00

1.882,35

227,59

17 11I,54

4 ', 33,55

0 , 23,L8

89,79

ges.

Vor-
haben

beantr

0

24

5

Vor-
haben

beantr

Fläche in
ha

2,28

0 0,00

34 866,60

18 1.256,93

28 143,83

L3 238,93

0

L6

Vor-
haben
beantr.

Fläche in
ha

24,20

0 , o'oo

3.347,27

2I

77

18

r.I87,75

7s2,39
i

t47,2t

0 51,51

29 965,11

Vor-
haben

beantr.

Fläche tn

ha

4

0

85

5,09

0,00

3.801,6s

1,L

24

379,OT

1,r8,48

355,54

Vorhaben

AL.1

AL.2

AL13

AL.4

AL.5

AL.6

AL.6 + AL.7 *2

AL.7

Angaben zur Antragstellung nach RL AUK/2015 Stand 31.08.2015



Anlage 5 - lV. Frage 1

Beantragte Vorhaben und Fläche je FBZ/ISS

[andkreis: Erzgebirgskreis
Mittelsachsen +

Stadt Chemnitz
Vogtlandkreis Zwickau Bautzen Gôrlitz

Meißen + Stadt
Dresden

Sächsische

Schweiz-

Osterzgebirge

Leipzig + Stadt
Leipzig

Nordsachsen

Zustrindige

Behörde:
ISS Zwönitz FBZ Nossen ISS Plouen FBZ Zwickau FBZ Komenz ISS Löbou ISS GroJ3enhain ISS Pirno lss Rötha FBZ Wurzen

Vor-
haben
beantr

Fläche tn

ha

54 89

39 48,81

8 8,67

53 103

L33 786,7

287 2.766,94

Fläche in
ha

64 663,83

40 98,16

6 10,2t

64 1-138,6

156

330 2.880,39

Vor-
haben

beantr

Fläche in

ha

4590,85

578,91

3,33

to24,79

3183,2L

846 9.381,09

Vor-

haben

beantr.

204

160

3

t20
359

Vor-

haben
beantr

Fläche tn

ha

1090,29

366,87

0,2

!o97,9

ttgL,76

376 3.737,02

54

94

1,

54

773

Fläche in
ha

1222,32

191,55

8,37

49 1031,s8

154 2L25,14

329 4.578,96

Vor-

haben

beantr

83

39

4

Fläche in

ha

\933,78

119,93

57,O9

889,52

r975,8s

511 4.976,t7

Vor-
haben

beantr

r2t
63

7

76

244

Vor-

haben
beantr

Fläche tn

ha

422,72

87,56

27,44

370,69

304,34

284 L.2t2,75

79

61

5

63

76

Vor-
Fläche tn

haben
ha

beantr.

269 2to9,t4

190 369,82

1-0 t6,L3

92 to97,34

345 2693,74

906 6.286,t7

Vor-

haben

beantr,

Fläche tn

ha

176 3L62,O4

_90 . 168,97

9 L2,48

139

675 5.925,90

Vor-
haben

beantr

Fläche ln
ha

304 5407,43

209 ,, s72ß3

5 4,8L

7r2 873,26

392 2826,26

L.O22 9.68439

Vorhaben

GL.1

GL.2

GL.3

GL.4

GL.5

ges

Angaben zur Antragstellung nach RL AUK/2015 Stand 31.08.2015



Anlage 6 - V. Frage 3

Antragsteller AnzahlNB 1-3-Flächen

Antragsteller 1 143
Antragsteller 2 75

Antragsteller 3 61

Antragsteller 4 42

Antragsteller 5 33

Antragsteller 6 25

Antragsteller 7 22

Antragsteller 8 22

Antragsteller 9 20

Antragsteller l0 19

Antragsteller 11 19

Antragsteller 12 15

Antragsteller 13 13

Antragsteller 14 13

Antragsteller 15 13

Antragsteller 1ti 13

Antragsteller 17 10

Antragsteller 18 10

Antragsteller 19 I
Antragsteller 20 I
Antragsteller 21 I
Antragsteller 22 I
Antragsteller 23 I
Antragsteller 24 I
Antragsteller 25 8

Antragsteller 26 B

Antragsteller 27 7

Antragsteller 28 7

Antragsteller 29 7

Antragsteller 30 7

Antragsteller 31 7

Antragsteller 32 6

Antragsteller 33 5

Antragsteller 34 5

Antragsteller 35 5

Antragsteller 36 4

Antragsteller 37 4

Antragsteller 38 4

Antragsteller 39 4

Antragsteller 40 4

Antragsteller 41 4

Antragsteller 42 4

Antragsteller 43 4

Antragsteller 44 4

Antragsteller 45 4

Antragsteller Anzahl NB l-3-Flächen
Antragsteller 46 3

Antragsteller 47 3

Antragsteller 48 3

Antragsteller 49 3

Antragsteller 50 3

Antragsteller 51 3

Antragsteller 52 3

Antragsteller 53 3

Antragsteller 54 3

Antragsteller 55 3

Antragsteller 56 2

Antragsteller 57 2

Antragsteller 5E 2

Antragsteller 59 2

Antragsteller 60 2

Antragsteller 6l 2

Antragsteller 62 2

Antragsteller 03 2

Antragsteller 64 2

Antragsteller 65 2

Antragsteller 66 2

Antragsteller 67 2

Antragsteller 68 2

Antragsteller 69 2

Antragsteller 70 2

Antragsteller 71 2

Antragsteller 72 2

Antragsteller 73 2

Antragsteller 74 2

Antragsteller 75 2

Antragsteller 76 2

Antragsteller 77 2

Antragsteller 7E 2

Antragsteller 79 2

Antragsteller 80 1

Antragsteller 81 1

Antragsteller 82 1

Antragsteller 83 1

Antragsteller E4 1

Antragsteller 85 1

Antragsteller 86 1

Antragsteller 87 1

Antragsteller 88 1

Antragsteller 89 1

Antragsteller 90 1

L



Anlage 6 - V. Frage 3

Antragsteller Anzahl NB 1-3-Flächen

Antragsteller 91 1

Antragsteller 92 1

Antragsteller 93 1

Antragsteller 94 1

Antragsteller 95 1

Antragsteller 96 1

Antragsteller 97 1

Antragsteller 98 1

Antragsteller 99 1

Antragsteller 100 1

Antragsteller 101 1

Antragsteller 102 1

Antragsteller 103 1

Antragsteller 104 1

Antragsteller 105 1

Antragsteller 106 1

Antragsteller 107 1

Antragsteller 108 1

Antragsteller 109 1

Antragsteller 1 10 1

Antragsteller 111 1

Antragsteller 1 12 1

Antragsteller 1 13 I
Antragsteller 114 1

Antragsteller 115 1

Antragsteller 1 16 1

Antragsteller I 17 1

Antragsteller I 18 1

Antragsteller 1 19 1

Antragsteller 120 1

Antragsteller 121 1

Antragsteller 122 1

Antragsteller 123 1

Antragsteller 124 1

Antragsteller 125 1

Antragsteller 126 1

Antragsteller 127 1

Antragsteller 128 I
Antragsteller 129 1

Antragsteller 130 1

Antragsteller Anzahl NB 1-3-Flächen

Antragsteller 131 1

Antragsteller 132 1

Antragsteller 133 1

Antragsteller 134 1

Antragsteller 135 1

Antragsteller 136 I
Antragsteller 137 1

Antragsteller 138 1

Antragsteller 139 1

Antragsteller 140 1

870

2



Anlage 7 -V. trage 4

Nr.
NSG Gebietsname

,tftzant tìE t-o-
Flächen ohne

GL2
davon Fläche
in NSG (ha)

Ç14 Schwarze Heide - Kriegswiese 5 3,41

c25 Kleiner Kranichsee, Butterwegmoor und Henneb. Hang 2 1,44

c48 Großer Kranichsee 1 0,67
c52 Vordere Aue 4 6,11

c56 Zeidelweide und Pfaffenloh 3 1,24

c62 Wettertannenwiese 2 0,76

c64 Rauschenbachtal 5 6,46

c67 Himmelreich 1 o,l4
c69 Pfarrwiese 1 0,3

c75 Sandgrubenteich 1 0,55

c82 Sandgrube Penna 4 1,01

c90 Rauner- und Haarbachtal 2 1,61

D09 Caßlauer Wiesenteiche 2 0,35
D 100 Kutschgeteich Moritzburg 1 1 ,19

D 105 Grenzruiesen F[.irstenau und Fürstenauer Heide I 3,48

D 108 Trockenhänge südöstlich Lom matzsch 2 0,37

D13 Niederspreer Teichgebiet und Kl. Heide Hähnichen 2 2,12

D29 Ziegenbuschhänge bei Oberau 3 0,15
D46 Georgenfelder Hochmoor 1 0,06

D47 Hemmschuh 2 0,6

D50 Mittelgebirgslandschaft u m Oelsen 5 2,25

D67 Glmmlrtzwiesen 2 o,l'¿
Dtt Spannteich Knappenrode 1 o,12

D78 Dubringer Moor 1 0,08

DB6 Weißeritzwiesen Schellerhau 3 0,6
D90 Am Galgenteich Altenberg 1 0,46

D93 Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft 13 6,16

D98 Geisingberg 16 8,05

L29 Eschefelder Teiche 2 1,29

140 Wölperner Torfwiesen 3 1,19

L43 Kulkwitzer Lachen 2 3,67

L44 Presseler Heidewald- und Moorgebiet 10 0,55

L45 Luppeaue 1 0,09

L47 Wachtelberg-Mü hlbachtal 1 0,04
L56 Lehmlache Lauer 7 2,92

121 67,41

Ausgewertet wurden alle im Jahr 2013 in den Maßnahme NB 1-3 geförderten

Flächen die (ggf. auch nur zum Teil) FFH-Lebensraumtypenflächen in FFH-Gebieten

enthalten und bei denen im Antragsjahr 2015 keine GL.2 Maßnahme beantragt
wurde. Berücksichtigt wurden alle relevanten FFH-Lebensraumtypen. Als Punkte

oder Linien kartierte FFH-Lebensraumtypen wu rden nicht berücksichtigt.



Anlage 8 - V. Frage 4

Anzahl NB l.
3-Flächen

3

1

1

2

I

2

1

1

2

4

1

1

1

2

1

1

1

1

1

12

Summe
Fläche ohne

GL2 (ha)

0,27

0,07

0,1

0,63

0,27

0,08

0,03

0,56

1

0,16

0,21

0,41

o,7

o,7

0,08

o,71

0,56

0,71

6,O7

FFH-Lebensraumtyrp

¡\ftenrercne monlane E orslgrasrasen (uno suDmonÎan aul dem europatschen
Festland) auf Silikatböden

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Berg-Mähwiesen

ïrockene europäische Heiden

Anenrercne montane öorsÌgrasrasen (uno suDmontan auÌ oem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

Berg-Mähwiesen

Ubergangs- und Schwingrasenmoore
f\f lef rf eruf re ffrunlafre Þor5[grasrasen (uno suomontan aul oem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

úerg-Manwresen

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

Aflenrercne monlane E orslgrasrasen (uno suDmonlan auT oem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

Berg-Mähwiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Übergangs- und Schwingrasenmoore

Pfeifengraswiesen

Pfeifengraswiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Berg-Mähwiesen

FFH.LRT

6230

651 0

651 0

6520

4030

6230

6520

t14rJ

6230

6430

b5¿u

6210

6230

6520

651 0

7140

641 0

641 0

651 0

6520

Gebietsname

Nationalpark Sächsische Schweiz

Nationalpark Sächsische Schweiz

Mittleres Zwickauer Muldetal

Tal der Schwarzen Pockau

Erzgebirgskamm am Kleinen Kranichsee

Erzgebirgskamm am Kleinen Kranichsee

Erzgebirgskamm am Kleinen Kranichsee

trzgebrrgsKamm am K¡ernen Kranichsee

Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein

Moore und Mittelgebirgslandschaft bei Elterlein

MOOre UnO MrnelgeDrrgslanoscnan Der tltenern

Vogtländische Pöhle

Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee

Erzgebirgskamm am Großen Kranichsee

Tetterwei n bachtal, Pfaffenloh u nd Zeidelweidebach

Tetterwei n bachtal, Pfaffenloh u nd Zeidelweidebach

Grünes Band Sachsen / Bayern

r\reoerspreer rercngeorel unQ ñrerne ñeroe
Hähnichen

Elbtalhänge zwischen Loschwitz und Bonnewitz

Geisingberg und Geisingw¡esen

Nr. FFH
Gebiet

001 E

001 E

002E

006E

010E

010E

010E

UlUt

011E

011E

ul1tr

01 5E

016E

016E

017E

o17E

o21E

027E

033E

039E

t
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Anzahl NB 1-
3-Flächen

2

I
6

1

5

1

b

1

1

3

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

Summe
Fläche ohne

GL2 (ha)

0,58

2,06

1,71

0,23

0,67

0,2

2,4

0,04

0,06

0,66

0,35

0,38

0,1

0,53

Q,4

o,2a

0,51

0,24

2,39

0,11

FFH-Lebensraumtyp

tserg-Mähwiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Berg-Mähwiesen

Anenrercne monrane úorstgrasrasen (uno suDmontan aul dem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

Berg-Mähwiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

Pfeifengraswiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Ubergangs- und Schwingrasenmoore

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Ubergangs- und Schwingrasenmoore

tserg-Mâhw¡esen

Subpannon¡sche (subkont¡nentale) Steppen- [ rockenrasen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Trockene europäische Heiden

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

FFH.LRT

6520

651 0

6520

6230

6520

6510

651 0

6210

6410

6s1 0

7140

651 0

651 0

t140

6520

tjz4U

651 0

651 0

4030

651 0

Gebietsname

Mittelgeb¡rgslandschafr um Oelsen

Müglitztal

Muglltztal

Fürstenauer Heide und Grenzwiesen Fürstenau

Fürstenauer Heide und Grenzwiesen Fürstenau

Teichgruppen am Doberschützer Wasser

Leipziger Auensystem

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

Kämmereiforst

Raunerbach- und Haarbachtal

Raunerbach- und Haarbachtal

Gimmlitztal

Täler südöstlich Lommatzsch

Mandautal

Täler um Weißenberg

Bergbaufolgelandschaft Bluno

Spannteich Knappenrode

Nr. FFH

Gebiet

o42E

043E

043E

044E

044E

0458

050E

061 E

061 E

061 E

061 E

067E

080E

080E

083E

086E

113

116

121

125

2
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Anzahl NB 1-
3-Flächen

1

1

1

5

4

1

1

1

3

1

1

1

2

J

2

1

\)

z

b

1

1

2

Summe
Fläche ohne

GL2 (ha)

o,12

0,93

0,03

0,99

0,42

0,17

0,05

0,33

1,79

0,26

0,07

0,91

1,35

¿rv I

1,24

o,42

v,l o

u,qo

3,67

0,1

0,18

0,93

FFH-Lebensraumtyp

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alp¡nen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
lìnenrercne montane úorstgrasrasen (uno submontan auï dem europã¡schên
Festland) auf Silikatböden

l\nenrercne monrane óorsfgrasrasen (uno suDmontan aul dem europâischen
Festland) auf Silikatböden

Berg-Mähwiesen

Ubergangs- und Schwingrasenmoore

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Pfe¡fengraswiesen

I rockene europa¡sche Heiden

Pfeifengraswiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
r\atuf f raf re, eulrupfre, srenerìoe gewasser mr{ etner vegelalton oes tuagnopotamton
oder Hydrocharition

Plerlengrasw¡esen

rreilef r9f aswresef r

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Pfeifengraswiesen

Feu(;f r[e r1oçilslauuef ilturef I uer ptaftaren uf l(] fftotìlanetì ots atptnen ùtute

Þref rf luoruef t-Auef twtesef | (uf ilutof I ouLiltJ

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

FFH.LRT

6430

651 0

6230

6230

6520

7140

6s1 0

ô410

4030

641 0

651 0

31 50

641 0

o+ ru

651 0

641 0

O+JU

o++u

651 0

6210

651 0

651 0

Gebietsname

Obere Wesenitz und Nebenflüsse

Obere Wesenitz und Nebenflüsse

Georgenfelder Hochmoor

Bergwiesen um Schellerhau und Altenberg

Bergwiesen um Schellerhau und Altenberg

Bergwiesen um Schellerhau und Altenberg

Gottleubatal und angrenzende Laubwälder

Döbrichauer Wiesen

Presseler Heidewald und Moorgebiet

Lossa und Nebengewässer

Lossa und Nebengewässer

Teiche um Neumühle

Teiche um Neumühle

lJdt ilg ut tu I dusut ill.ë

Dahle und Tauschke

Wölperner Torh/v¡esen

Taát LI tedug

Talt Lt tËauë

Partheaue

Bienitz und Moormergelgebiet

Bienitz und Moormergelgebiet

Kulkwitzer Lachen

Nr. FFH

Gebiet

145

145

174

176

176

176

182

190

196

198

198

200

200
¿vt

201

211

¿t¿

¿t¿

212

216

216

217

3
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Anzahl NB 1-
3-Flächen

1

1

4

9

7

1

1

1

2

1

3

7

4

I

1

I
3

1

1

¡

2

1

2

Summe
Fläche ohne

GL2 (ha)

0,11

0,53

6,48

1,66

2,82

0,14

0,04

0,32

0,33

o,12

2,67

2,68

2

0,82

o,17

4,89

0,87

0,16

0,12

u, iJiJ

1,3

0,08

0,15

FFH-Lebensraumtyp

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sang uisorba officinalis)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Berg-Mähwiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Schwermetallrasen (Violetalia calaminariae)

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Berg-Mähwiesen

Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas

l{flenrercne monrane E orslgrasrasen (uno suomontan aul oem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

Berg-Mähwiesen

Noch renaturieru ngsfähige degradierte Hochmoore

É\nenrercne monlane Þorslgrasrasen (uno suomonlan aut oem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

tserg-Mahwiesen

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Berg-Mähwiesen

Anenrercne monrane Éorsrgrasrasen (uno suomontan aut oem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

r r e il ef rg raswrese f I

Berg-Mähwiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

FFH.LRT

651 0

6430

651 0

651 0

6520

651 0

61 30

6430

6520

81 50

6230

6520

7120

6230

6430

6520

6430

6520

6230

o.t tu

6520

651 0

6430

Gebietsname

Elsteraue südlich Zwenkau

Limbacher Teiche

Limbacher Teiche

Zschopautal

Zschopautal

Oberes Freiberger Muldetal

Schwermetallhalden bei Freiberg

Natzschungtal

Natzschungtal

Serpenti ngebiet Zöbl itz-Ansprung

Bergwiesen um Rübenau, Kühnheide und Satzung

Bergwiesen um Rübenau, Kühnheide und Satzung

Bergwiesen um Rübenau, Kühnheide und Satzung

Preßnitz- und Rauschenbachtal

Preßnitz- und Rauschenbachtal

Preßnitz- und Rauschenbachtal

Pöhlbachtal

Pöhlbachtal

Scheibenberger Heide

ùL;r rerugf ruef gef nerue

Scheibenberger Heide

Bachtäler im Oberen Pleißeland

Kuttenbach, Moosheide und Vordere Aue

Nr. FFH
Gebiet

218

245

245

250

250

252

255

256

256

258

262

262

262

265

265

265

266

266

269
¿oY

269

273

278

4
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Anzahl NB l-
3-Flächen

1

2

1

6

2

1

10

1

4

2

2

1

1

1

2

1

1

1

2

236

Summe
Fläche ohne

GL2 (ha)

1,29

2,02

0,12

1,68

0,14

0,19

5,18

0,1

0,47

0,39

0,46

0,05

o,17

0,53

0,7

0,12

0,32

0,13

0,67

E9,6E

FFH-Lebensraumtyp

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Berg-Mähwiesen

Ubergangs- und Schwingrasenmoore

Berg-Mähwiesen

Berg-Mähwiesen

Anenrercne monrane öorstgrasrasen (uno suomontan auï oem europatschen
Festland) auf Silikatböden

Berg-Mähw¡esen

É\f lefrrercfre ffrorìrane Þorslgrasrasen (uno suomonlan auT oem europatscnen
Festland) auf Silikatböden

Berg-Mähwiesen

Berg-Mähwiesen

Berg-Mâhwiesen

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Berg-Mähw¡esen

Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Summe

FFH.LRT

651 0

fr520

t14Q

6520

6520

6230

tr520

6230

6520

6520

6520

651 0

6520

6210

651 0

6430

6s1 0

651 0

6520

Gebietsname

Kuttenbach, Moosheide und Vordere Aue

Kuttenbach, Moosheide und Vordere Aue

Kuttenbach, Moosheide und Vordere Aue

Schwarzwassertal und Burkhardtswald

Bergwiesen um Sosa

Tal der Großen Bockau

Tal der Großen Bockau

Mittelgebirgslandschaft bei Johanngeorgenstadt

Mittelgebirgslandschaft bei Johanngeorgenstadt

Steinbergwiesen und Seifenbachtal

Bergwiesen um Schönheide und Stützengrün

Bergwiesen um Klingenthal

Bergwiesen um Klingenthal

Unteres Friesenbachgebiet

Unteres Friesenbachgebiet

tlstergeb¡rgssudabfall bei Schonberg

ùepaf ale rreoef fnauSquarllere u. -ftaf.,ttate
VogtlandAlVesterzgebirge

Griesbachgebiet

Griesbachgebiet

Nr. FFH
Gebiet

278

278

278

279

281

282

282

283

283

285

286

294

294

301

301

305

307

317

317

5
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Ausgewertet wurden alle im Jahr 2013 in den Maßnahme NB 1-3
geförderten Flächen die (ggf. auch nur zum Teil) FFH-

Lebensraumtypenflãchen in FFH-Gebieten enthalten und bei denen
im Antragsjahr 2015 keine GL.2 Maßnahme beantragt wurde.
Berücks¡chtigt wurden alle relevanten FFH-Lebensraumtypen. Als

Punkte oder Linien kartierte FFH-Lebensraumtypen wurden nicht
berücksichtigt.

6



Anlage 9 - V. Frage 5

FFH-und SPA-Gebiete mit Vorkommen von Hellem und Dunklem Wiesenknopf-Ameisenbläuling
Datengrundlage: FFH-Gebiete, SPA-Gebiete, Habitate (Punkt-, Linien-, Flächen-shape) und weitere
bekannte Vorkommen von Dunklem und Hellem Wiesenknopf-Ameisenbläuling

Nr. FFH-Gebiet-Nr. FFH-Gebiet
0028 Mittleres Zwickauer Muldetal
033E Elbtalhänoe zwischen Loschwitz und Bonnewitz
034E Elbtal zwischen Schöna und Mühlberq
0428 Mittelqebirsslandschaft um Oelsen
048E Altes Schleifer Teichoelände
050E Leipziqer Auensvstem
0528 Laubwaldoebiete zwischen Brandis und Grimma
059E Großer Teich Toroau und benachbarte Teiche
061 E Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
065E Vereiniqte Mulde und Muldeauen
075E Elstersteilhänqe
080E Raunerbach- und Haarbachtal
087E Röderaue und Teiche unterhalb Großenhain
93 Neißeoebiet
113 Mandautal
114 Pließnitzqebiet
116 ïäler um Weißenberq
143 Rödertal oberhalb Medinqen
154 Moritzburqer Teiche und Wälder
155 Promnitz und Kleinkuooenlandschaft bei Bärnsdorf
161 Prießnitzgrund
162 Wesenitz unterhalb Buschmühle
166 Lachsbach- und Sebnitztal
168 Linkselbische Täler aruischen Dresden und Meißen
179 Lockwitzqrund und Wilisch
182 Gottleubatal und anorenzende Laubwälder
183 Feuchtqebiete am Brand
204 Döllnitz und Mutzschener Wasser
209 Sprödaer Wald und Triftholz
210 Leineqebiet
211 Wölperner Torfwiesen
212 Partheaue
214 Laubwaldqebiete der Oberen Partheaue
216 Bienitz und Moormeroeloebiet
224 Oberholz und Störmthaler Wiesen
225 Rohrbacher Teiche und Göselbach
228 Bergbaufolqelandschaft Bockwitz
230 Wyhraaue und Frohburger Streitwald
233 Bläulinoswiesen südöstlich Leiozio
234 Kohlbach- und Ettelsbachtal
241 Erlbach- und Aubachtal bei Rochlitz
243 Chemnitztal
252 Oberes Freiberger Muldetal
296 Nordwestvoqtländische Teiche und Moor Oberlinda
298 Wisenta und Zeitera
300 Elstertal oberhalb Plauen
303 Triebelbachtal
310 Bachtäler südl ich Zwickau
316 Wildenfelser Bach und Zschockener Teiche

Anzahl: 49

1



Anlage 9 - V. Frage 5

SPA-Gebiet-Nr SPA-Gebiet
76 Tal der Zwickauer Mulde
26 Elbtal zruischen Schöna und Mühlbero
59 Osterzqebirqstäler
05 Leipziger Auwald
06 Lau bwaldoebiete östlich Leiozio
25 Elbaue und Teichoebiete beiToroau

46 Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- u nd Teichlandschaft

19 Vereinigte Mulde
79 Elstersteilhänoe nördlich Plauen
29 Unteres Rödertal
50 Neißetal
33 Moritzburger Kleinkuppenlandschaft
27 Linkselbische Bachtäler
58 Linkselbische Fels- und Waldqebiete
03 Agrarraum und Bergbaufolqelandschaft bei Delitzsch
02 Kämmereiforst und Leineaue
24 Täler in Mittelsachsen
B3 Wisentatal bei Mühltroff
81 Voqtländische Pöhle und Täler

Anzahl: l9

2



Anlage 1-0 - V. Frage 6

Nr. FFH-Gebiet Gebietsname ha

002E Mittleres Zwickauer Muldetal 0,1

034E Elbtal z,vischen Schöna und Mühlberg 117,1

0428 Mittelgebirgslandschaft um Oelsen 11,7

048E Altes Schleifer Teichgelände 0

050E Leipziger Auensystem 82,2

059E Großer Teich ïorgau und benachbarte Teiche 8,4

075E Elstersteilhänge 0,4

080E Raunerbach- und Haarbachtal 2r5

087E Röderaue und Teiche unterhalb Großenhain 0,6

93 Neißegebiet 512

113 Mandautal 0,4

116 Täler um Weißenberg 0,8

154 Moritzburger Teiche und Wälder 715

'155 Promnitz und Kleinkuppenlandschaft bei Bärnsdorf 711

161 Prießnitzgrund 2,8

162 Wesenitz unterhalb Buschmühle 0,6

179 Lockwitzgrund und Wilisch 5

183 Feuchtgebiete am Brand 415

209 Sprödaer Wald und Triftholz 1 ,7

210 Leinegebiet 6

2 1 1 Wölperner Torfwiesen 411

212 Partheaue 0,1

216 Bienitz und Moormergelgebiet 6,3

224 Oberholz und Störmthaler Wiesen 2,8

225 Rohrbacher Teiche und Göselbach 2,4

228 Bergbaufolgelandschaft Bockwitz 114

230 Wyhraaue und Frohburger Streitwald 7 ,I
233 Bläulingswiesen südöstlich Leipzig 0,2

243 Chemnitztal 3r7

252 Oberes Freiberger Muldetal 2,3

296 Nordwestvogtländische Teiche und Moor Oberlinda 0,4

298 Wisenta und Zeitera 017

300 Elstertal oberhalb Plauen 8,2

303 Triebelbachtal 1,2

Summe Fläche (ha) 306,2

1
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Nr. SPA-Gebiet Gebietsname ha

2 Kämmereiforst und Leineaue 6

3 Agrarraum und Bergbaufolgelandschaft bei Delitzsch 1 ,7

5 Leipziger Auwald 88,6

6 Laubwaldgebiete östlich Leipzig 5,1

25 Elbaue und Teichgebiete beiTorgau 4,8

26 Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg 47,9

27 Linkselbische Bachtäler 0

29 Unteres Rödertal 0,6

33 Moritzburger Kleinkuppenlandschaft 14,8

50 Neißetal 4,9

5B Linkselbische Fels- und Waldgebiete 4r5

59 Osterzgebirgstäler 12,8

79 Elstersteilhänge nördlich Plauen o14

81 Vogtländische Pöhle und Täler 0,3

83 Wisentatal bei Mühltroff 0,7

Summe Fläche (ha) 1 93, 1

Auflistung der Flächen mit Beständen des Großen Wiesenknopfs, die im
Antragsjahr 2015 mit einer Mahd-Maßnahme gefördert werden.

2
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Nichtanerkennung von Ausgaben

Sonst¡Ees

N¡chtanerkennung von Austaben;
Sonst¡ges

Sonst¡ges

N¡chtanerkennung von Ausgaben;

N¡chteinhaltung von Auflagen und Bed¡nEunten des

Zuwendungsbesche¡de5;

Sonst¡tes;

INl,j] Nachwe¡se unvollstánd¡g;

Sonstiges

N¡.h+åna.!âññ"ñc v^ñ À".d.hôñ

Nichtanerkennung von Aus8aben;

;onstiges;

Nichte¡nhaltunt von Auflaten und Bedìngungen des

Zuwendungsbescheides;

;onstiges

Nìchtanelkennung von Ausgaben;

ionstiges;

N¡chtanerkennúng von Ausgâben;

Sonstites

ionstiges

Nichtãnerkennunt von Ausgãben;

N¡chtãnerkennunt von Ausgaben;

Nichtanerkennung von Ausgabeî

Jahr der

2008

,i1 2

2008

2009

201q

2009

2011

2011

tô1ô

¿010

¿008

¿012

2009

2010

2013

2012

¿or2

2010

¿010

)ma

Lårldkn¡s

Erztebirgskreis

Erz8ebirgskreis

y'ogtlandkre¡s

r'ogtlandkre¡s

:r¿geb¡rgskre¡s

)resden, Stadt

EÊgebirgskre¡s

:rzgebiGskreis

V¡ttelsachsen

:rzgeb¡rgskre¡s

:rzgeb¡r8skre¡s

:rztebirgskre¡s

:rzgeb¡rgskre¡s

:r¿geb¡G5kre¡s

:r¡geb¡Gskre¡s

:rzgeb¡Gskre¡s

Fôrder3egeßtäñ¡

C.1 Nâturschutzberatung für l-andnutzer

a, öff.ñrl¡.h!a¡r<å16êii/N:r',rc.h,'i'

C.1 Naturschutzberatuns fúr tãndnutzer
C.1 Naturschutzberatung für Landnutzer
C 1 Nâturc.hutthêrâtun. filr I âñdñr,r'Þr

C.1 Naturschutzberatung für [andnutzer

Â 1 Ai^î^ñrêdâlrr'ñr/Nât',/<.h"r'
Â t GÞhôlrãñl¡r.ñ/Nâr' r...h',r,
C.1 Nâturschutzberatung fùr Landnut¡er

C.2 öffentl¡chkeitsarbeit/Naturschutz

4.1 B¡otopgestaltung,/Naturschutz;
Â t ñôhÂ|"ñl'¿óñ/il'i'¡¡r.h,,r'

A 1 BiôtôôrÞ.tâltunE/Nãtúr<.hùtt
A 1 B;ôtôôsÞstâltrns/Nâtû.<.hr¡t7
4.1 B¡otopgestâltung,/l'¡aturschutz

C.1 NâturschutzbeÉtuntfür Landnutzer

C.1 NaturschutzbeGtung fùr Lãndnutzer

A.4 lnvest¡ver Anenschutz

A 4 ¡ñvÞ<t¡vÞr ÄñÞñ(.h'rtt
C.1 NatuGchutzberatuntfür Landnutzer

A.1 8¡otopgestaltung¡/Naturschut¿

4.4 lnvest¡ver Aft enschutz

4.4 lnvest¡ver Anenschut¿

A.4 lnvest¡ver Artenschutz

A.1 8¡otopgestâltun&/Naturschut¿

4.1 B¡otopgestaltun&/Naturschutz

FÕrdemrhabltr

Be€w¡esen, Matere Nassw¡esen in uñd außerhalb FFF-Kul¡sse ¡m Landkre¡s

Naturlal edåhren ¡m ErzsebirÊe

FFH- Gebiet 316 W¡ldenfelser 8âch und zschockenêr Têi.hê

FFH-Gph¡êt ?71 "Bâ.htålêr im ohÞ.Þñ plÞiRêlâñd"

1. Beratungseinheit 8E 01: Landnutzer/Betriebe mit Betr¡ebss¡tz ¡m Er¿gebir8skre¡s, Attkreis
Aue-SchwarzenbeG sow¡e Betr¡ebe m¡t Betr¡ebssitz außerhâlb Sachsens mit Flächen ¡m
Erzgeb¡rgskreis, Altkreis Aue-Schwarzenber& 2. Beratungseinhe¡t BE 02: Lândnutzer/Betr¡ebe
mit Betrìebss¡tz ¡m Erz€ebiGskreis, Altkreis Annaberg sowie Betr¡ebe m¡t Betr¡ebss¡tz außerhalb
Sachsens m¡t Flächen im Erzgeb¡rgskreìs, Altkre¡s Annaber€; 3. Beratungse¡nheit BE 03:
[andnutzer/8etrìebe m¡t Betr¡ebss¡tz iñ Landkreis Zw¡ckau, Altkreis Zwickäuer tand sowie
Betriebe m¡t Betriebss¡tz außerhalb Sachsens mit F¡âchen ¡m Lândkre¡s Zwickau, Altkre¡s
Zwickâuer Land; 4. Beratungse¡nheit BE 04: Landnutzer/Betriebe mit Betriebssitz im Landkreis
Zwickau, A¡tkre¡s Chemn¡tzer land sowie Betriebe mit Betr¡ebssitz außerhalb Sachsens m¡t
Flächen im Landkre¡s Zw¡ckau, Altkreis Chemnitzer Land

Sanierune des St¡lleewässeß obererTe¡ch Am FlurênberÊ in OêdÞrâñ oT s.hônêr<rãdr
An¡aee von Hecken im OT Oberbobritzsch sowie Anschâffunr Þinêr Môtôr<en<ê

Lebensräume, 8¡otope und Hab¡tâte im Vo$lãndkre¡s außer dem hydrolog¡schen Ein¿ugsgebiet

Streuobstanbau zum Mitmachen und lemen

Lindena¡lee Gemârkunt Pfaffroda - Pflege, Totholzbese¡tigung und l-ückenbepflanzune

Geh^l1^fl.eÒ Gèñ^.þt'ño F^r.hhaim/Nã' 
'<^Eâ - Fållêñ w^ñ ¡A È¡ñrôlh¡,,ñôñ

RÞnãtÍriêr'¡ñr ñôÉa¡.h Fhñârh

Optimierung und W¡ederherstellung gefährdeter Zwergstrauchhe¡den als Lebensráume
gefährdeter Aden des Offenlandes ¡m NSG "Syrau-Kauschwit¿er He¡de"

1. Beratuntseìnhe¡t BE 01: Landnutzer/Eetriebe mit Betriebssitz ¡m Erzgebi€skre¡s, Altkreis
Minlerer Er¿gebirgskre¡s sowìe Betr¡ebe mit Setriebss¡tz außerhalb Sachsens m¡t Flächen im
Erzgeb¡rgskre¡s, Altkreis Mittlerer E14ebiryskre¡s;2. 8erâtungseinheit BE 02:
Landnutzer/Betr¡ebe m¡t Betriebss¡tz ìm Erzgeb¡Eskre¡s, Altkre¡s Stollberg sow¡e Betr¡ebe m¡t

Bet.¡ebssitz âußerhalb Sãchsens m¡t Flächen im Erzgebirgskreis, Allkre¡s Stollberg; 3.

Beratuntse¡nhe¡t gE 03: Landnut¿er/Betriebe mit Betriebssìtz ¡m Vogtlandkre¡s sowie Betriebe
m¡t Betriebssitz außerhalb Sachsens m¡t Flächen im Vogtlandkre¡s

FFH-Gebiete 6E tal der schwarzen Pockau und 262 BeGwiesen um Rübenau, Kühnheide und

S¡cheruñÊs-, Verjüntungs- und Uberwachungsschnitt an 42 alten hochstämmigeñ Obstbäumen

Gehölzfreistellune im FND "FT¡Êdpmânns kliÕôpn"

Lebensråume, B¡otope und Habitate im Erzgeb¡Gskre¡s, Altkre¡s Annabert

Renaturierunt "Erzgeb¡rg¡scher Moore", Umset¡ung Moolhydrologischer Mãßnâhmen ¡m
RârÞ¡.h "Hârñ:nnc¡^Íêr IiliÞ(âñrr 7"r \/êrhê<<ôr"ñc ¡ô. Hùdr^.ô.iñô.

Gehölzbese¡t¡gunt ¡m FFH-Gebiet "F¡chtelbergwiesen" sow¡e Verbesserung der
ôffAñ1.ñ¡lAhAñt/Ä,'mè ¡ñ N<c ttF¡.htÞ¡hcrc" - Aaêi.i 7Þ.heñcnñA

Beseitigunt von Fichten- und B¡rkensuk¡ession añ Henneberger Hâñg ¡m FFH-Gebiet

"ç ritÒhi.o<U 
^ññ 

2ñ (l.iñañ r.âñi.h.ôêrr <al ççÁl -ln1
Aftenschut¿mâßñahñeî im NSG "Hermannsdorfer W¡esen"

Sån¡erung von Grãben und Uberfahften zur Aufrechterhaltung der Måhfåhigkeit von BerB-,

Bese¡t¡tung einer Pâppel'und H¡mbeersuk¿ess¡onsfläche âufeiner Bert-Mähw¡ese im FFH-

AntÞgstellù

Antragsteller 1

Antragsteller 2

Antragsteller 2

Antragsteller 5

Antragsteller 5

Antragsteller 6

Antragsteller 9

Antragsteller 10

qntrâgsteller 10

qntragsteller 11

Antratsteller 12

qntrâgsteller 12

Antragsteller 12

Antragsteller 12

qntrâgste¡1e.12

qntragste¡ler 12

qntragsteller 12
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Nichtânerkennung von Ausgabeñ

Nichtanerkennunt von Ausgâbenj

onstìees

ionstiÞes
;ônst¡eêç

;onslìses
r,¡ìchtanerkennung von Ausgaben

\¡chtenerkennunÞ von Àuscaben

;onstices
\¡chtanerkennung von Ausgaben

\ichtânerkennuns von Aússâben

Sonstiees

Sonstiees

Nichtanerkennung von Ausgaben;

Sonstigesj

Ni.ht:ñcr!aññ',ñc w^ñ À".'rhóñ

Nichtanerkennung von Ausgaben;

Nichtânerkennung von Ausgaben;

Nichte¡nhaltung von Auflagen und Bedintunten des

zuwendungsbescheides;

Nichtanerkennunt von Ausgaben;

Ni.htânPrkPnnr¡ñp vôn Au<cãb.n

Nichte¡nhaltunt von Auflaten und Bedingungen des
7' trrê ñ¡ 

' ' 
ño< h...hðìdô.

Nichtanerkennung von Ausgâben;

Sonstiges

Nicht¿neakennunt von Ausgaben;

Sonst¡ges

Nìcht¿nerkennunt von Ausgabenj

Sonst¡Ees

Sonst¡ges

sonstiges

Ni.htânÞrkÊnnrrnE vôn Ar¡<.åhPn

Ni.hrâñêrlêññ'rñe vôñ Ar<râhÞñ

Nichtânerkennung von Ausgâbeñ

Sonstiges

Umset¿ung der Maßn. stimmt n¡cht mit lnhalt des

Ausz.antrags b¿w. VwN überein;

INUI Nachweise unvollständ¡g

N¡chtanerkennung von Ausgaben

l6nsÞIdu¡trgruÉ

\¡chteinhaltung von Auflagen und Bed¡ngungen des

.ZZl N¡chte¡nhaltung Zuwendungs¿weck
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2012
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Erzeebirgskreis

Er¿Sebiryskreis

Erztebirgskreis

Ér¿geb¡rgskreìs

Erzgeb¡€skre¡s

Erzgeb¡rgskre¡s

Erzgebi.gskre¡s

Erzgeb¡r$kre¡s

lr4¡ttelsachsen

M¡tte¡sâchsen

Mittelsâchsen

Mittelsachsen

Mittelsachsên

M¡ttelsachsen

M¡ttelsâchsÊn

Sächsische Schweiz-

Sächsische Schweiz-

Baut¿en

Meißen

lfidcels

Meißen

Såchsische Schwe¡2'

Ffuertagenstand

C.2 Offentl¡chke¡tsarbeit/Naturschutz

4.1 Biotopgestaltung/Naturschutz

4.1 BiotoDsestâltuñE/Nåturs.hutT
4.4 lnvpstivpr Adên(.hutt
A 1 Biôtônsê<tãltÍnp/Nâr,,r..h,,t7
A-4 lnvêstivêr Adênç.hut7
A. 1 Biotopgestaltunt/Naturschutz

A 1 Biôtôosp$âlnrñs/Nâtur<.hrrt7
A-1 Bioto6sestâltunE/Nâtur<.hrr7
A.1 B¡otopgestaltun&/Nâ1urschutz

A 1 B¡dtôôÞpçfâltilnr/Nân,r<.h'¡r7

A 1 8¡otoôpFçtãltuñc/Nâtrrr<.hrt,
A 1 BiôtôôEÞ<tãltuñÞ/Nãtrirç.h,,t,
C.2 Offentl¡chke¡tsarbe¡t/Naturschut¿

A 1 B¡ôrôôsêsîâlf unslNãtrrrç.hût7
4.1 B¡otopgestaltung/Naturschutz

A.1 B¡otopgestâltung/Naturschut¿

C.2 Offentlichke¡tsarbe¡t/Naturschutz

4.2 Gehölzanlagen/Naturschutz

C.1 N¿turschutzber¿tunt für Landnut¿er

:.1 Naturschutzberatung für landnut¿er

C.1 Naturschutzberâtung für [ãndnutzer

C.2 Öffentl¡chke¡tsarbeit/Naturschutz

4.1 Biotopgestaltung/Nâturschutz

4.2 Offentl¡chke¡tsarbÊit/Naturschutz
A 1 B¡ô1ônsÊctâltuns/Nâturr.hutt
A 2 Gehö17ânlãEên/Nãtrrr(hùtt
A.1 B¡otopgestaltung/Naturschutz

a.l. B¡olopgestaltung/Naturschutz

C.1 Naturschutzberatunt für Landnutzer

4.1 B¡otopgestaltung/Naturschutz

Â ¿ lñvâ<ri,Á. Áñañ(.h'¡i7

Förþ{3e8e6tand

4.4 lnvestiver Anenschutz

4.1 Biotopgestaltung/Naturschutz

FðrderurtEbêt

C.2: Errichtung von NATURA 2000 - Besucherinformat¡onssystem im FFH-Geb¡et

"F¡.htalhâr.w¡â<Þñr' ¡ñ I ãñdLr.i< FP7

Revitalis¡erung e¡ner Berg-Mähwìese ¡m NSG "Rauschenbâchtal"

Aktuålis¡eruns dêç AnrrâEê( Rii.kh:r vôn F¡.htÞn ,,ñd Rôd,,ñÞ vôn Fi.ht.n.rÀ.kÞñ
Gâtl.nrnc vôn StrÞr¡ôh(hê<iâñdÞñ wÞitrfilh..ñdÞr W¡ldvê.hi...¡h"t,

Hvbr¡dpappelred!z¡erunp âm Drehtumo in Zwönitz

Wiederherstellung eines le¡chgewãssers mit Flachwasserzone ¡m Pithlbâchtal

I ¡ñ<Þrt¡'ño MôôrrÞvitål¡.¡Þ¡ilñr klÞiñÞ. k.âñ¡.h.aa RÁ q/rô1n

Bêkâñôfrnr dê< Driì<irên qñr¡^r!..r 
'ra. 

iñ Tâl dâr q.hw:17êñ D^.!.', tnl 1

Umsetzung Moorrevìtalis¡erungsmaßnahmen in der Großen Brauckmannhaide ¡m Moorgebiet
àn dêrSâü<.hwêmmê BA 7/2O10

UmsetzunÊ Moorrev¡talis¡erune im Moorsebiet Hühnerhâ¡de - 6. Bãuabschnitt 2o10

Umsetzuns Moorrev¡talisierune Lehmhe¡de. BA 2O11l2O12

Umsetzunp Moorrev¡talìsierune Kleiner Kranichsee. BA 2011

Umsetzung des Fachkon¿eptes ¡ur öffentl¡chke¡tswirksâmen Betleitung des

Mloorschutzprojektes im Naturpark "€rzgebirge/Vogtland

L lm<Þr7,'ñt À¡ô^r.avirålì<iêr"ñc Cr na Ci,'rê - AÀ tn1 î rôilhâró;.h \/^orlan¡Lrêic

[Jmsetzung Moorrev¡talisierung Phil¡pphâide, BA 2011

lJmsetzung Moorrev¡talisierung in der Großen BGuckmannhâide im Moorgeb¡et an der
Sauschwemme, BA 2013-2015

0ffentl¡chkeitswirksame Mãßnâhmen zu landschaftspflegerischen und naturschutzfâchlichen

. Sâñ¡ênrnr DôÉêi.hF RÂ n1 lêi.h ? ¡n Arr'rdr¡<hrrrc

Anlage von Hecken, Ufer- und Feldgehölzen, Gemarkung Oberbobr¡tzsch und Gêmarkung

Beratun8se¡nhe¡t BE 01: Landnutzer/Eetriebe mit Betriebssit¿ ¡m Landkre¡s Mìnelsâchsen.
Altkreis Mittweidâ sowie Betriebe mit Betriebssit¿ außerhalb Sachsens m¡t Flãchen ¡m

Beratungse¡nheit BE 03: Landnutzer/Eetriebe mit Betriebssitz im l-andkreis M¡ttelsachsen,

Altkreis Freiberg sow¡e Betr¡ebe m¡t Betriebss¡tz außerhalb Sachsens mit Flächeñ im Landkreis

Beratungse¡nheit BE 02: Lândnutzer/Betrìebe mit Eetriebssit¿ ¡m tandkre¡s lvl¡ttelsachsen,

Altkreìs Döbeln sow¡e Betr¡ebe m¡t Betriebss¡tz außerhalb Sachsens mit Flãchen ¡m Landkre¡s

Durchführung von Veranstaltunten zur 0ffentl¡chkeitsarbe¡t für Naturschutz und

Einmã¡ige Durchführunt von Pfletearbe¡ten zur Erhðltung und Aufweftung der weftvollen

Àilañ..h"rrñâRñ,hñê fii. dâñ k2ññññl.h N<G "ç:ñ¡cr¡'he Dãññ:"

Bese¡tieunÈ von Neoohûen auf Eersw¡êseß
Nâ.hôflânrên vôn.â 1O-1s Bãumêñ âufêinêr bêclêhêndÞn srrêuôhçlwiê$
Neophytenbekämpfung ¡ñ Raum Oelsen

Ste¡nrückenpflege im FFH-Gebiel M¡ltelteb¡rgslandschaft um Oelsen

C1: Berãtungse¡nheit [andnutzer/ Betriebe mit Betriebssitz ¡m Altkreis Bautzen (außer den

nicht ¿um làndl¡cheñ Râum gehörenden Flächenante¡len be¡ Bautzen und außer den Flächen in

Zuständ¡Eke¡t des Amtes für Großschutzgebiete: Biosphärenreseruat Oberlausitzer Heide" und

San¡erung e¡nerTrockenmauer in ReichenberE (Kirchhof) Ein Te¡lstück von cã. 30 m ist
überhän8¡Ê und w¡rd von w¡ldem Bewuchs Êehalteñ. Die Mãuer muss abEetra8en und neu

Þ.âvâñri,â. Hê.dañ..h,'r, vô. \il^lf.iihê.o.ìffañ - Áñ..hâff"ño v^ñ waidarâ¡'ññârÁriâl

Fóflþmrñåóen

Präventiver Herdenschut¿ - Anschaffunt von Weidezaunmaterial zum schutz der Schafe vor

Kopfwe¡denpflege ¡n Ullrichs Grn¡ndel in Wilmsdorf

Âr¡tngstcller

\ntrâgsteller 12

Antragsteller 12

Antragsteller 13

Antragsteller 14

Antratsteller 14

Antrågsteller 14

Antragsteller 14

Antratsteller 14

Antragstel¡er 16

Antragsteller 17

Antragsteller 17

Antragsteller 17

Antragsteller 18

Antragsteller 18

Antragsteller 21

Antrågstelìer 21

Antragsteller 22

Antra8steller 24

AntÊ$tellet

Antragsteller 26

antragsteller 27
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242,08 (

37,17 f.

9.637,56 t

1.420,00 t

8¿¡ctahlu¡8Ên fi¡r dæ

t4,40 €

1,4I €

15,00 €

275,87€

o01 €
90,70 €

0,44€

2.071,79€

70.237,40 f

79,L41

18,42 €

158,51 €

LgJ,r2 €

L9,75€

1s3,96 €

14,56 {

3.148,86 €

35,93 €

0,18 €

28.21 €

62,8s €

161.618,50 €

Hðhß der Bmst odurtg

1n2 50€
3170€

sq6 30 €

60,14 ç.

9,90 €

1.402.24C
qs 70€

1r,48 ç.

N¡chtanerkenñunt von Austaben

Sonst¡tes;

[Jmsetzunt der Maßn. st¡mmt ñicht m¡t lnhalt des

Umsetzung der Maßn. st¡mml nicht mit lnhâlt des
A¡rqr âñtrâo< hrw VwN iihêrF¡n

Nìchtanerkennung von Ausgabenj

Sonst¡ges;

Umsetzung der Maßn. st¡mmt nicht m¡t lnhãlt des

lkôì'rn,'rl¡((ìra Â',<oâhañ-(ôcièñâhu¡c¡.h',-c

N¡chtanerkennung von Ausgaben

UmsetzunB der Maßn. stimmt n¡cht mit lnhalt des

Umsetzung der Mâßn. stimmt n¡cht m¡t lnhalt des

N¡.htâñÞrkÞñnrñr vôñ Àù.râhÞñ

N¡chte¡nhaltung von Auflagen und Bedingungen des

¿uwendungsbescheides;

[Jmsetzung der Maßn. stimmt n¡cht m¡t lnhalt des

Umsetzung der Maßn. st¡mmt n¡cht mit lnhãlt des

tonst¡ges

;onst¡ges;

Umsetzung der Maßn. st¡ñmt nicht m¡t lnhãlt des

[Jmsetzunt der Maßn. st¡mmt nicht m¡t lnhalt des

Sonst¡tes

N¡chtanerkennung von Ausgaben

Nichtanerkennung von Ausgaben;

Umsetzunt der Maßn. stimmt nicht mit lnhalt des

[Jñsetzung der Maßn. st¡mmt nicht m¡t lnhalt des

Nichtânerkennung von Ausgaben

Llmsetzung der Maßn. stimmt n¡cht mit Inhâlt des

N¡chtanerkennung von Austðben;

umset¿ung der Maßn. st¡mmt nicht m¡t lnhalt des

umsetzung der Maßn. st¡mmt nicht m¡t lnhalt des

BeaGiandû¡gürund

Nichta¡elkennung von Ausgabenj
f 771 ñi.hrêiñhrh,,ñd 7,¡u¡ôñ¡,,ñd.ru,ó.!

Nichte¡nhaltunt von Auflagen und Bedingungen des
7, ^r,êñ¡ ' '.o<hô<.hê 

i¡ê<

N¡chte¡nhaltung von Auflagen und Bedingungen des

zuwendungsbesche¡des;

2013

2011

2010

2011

)^17

2010

)ñ1 1

2012

2013

2013

)o14
2010

2010

2013

2010

2011

2009

2013

2009

2009

2013

2013

2010

2011

2009

JahrdGr

tô1n
tô1n
,ñ1)
2010

)011

2012

)011
)o1 4

2010

;ächs¡sche Schweiz-

;âchs¡sche Schwe¡z-

Csterzgebirge

iàchs;sche Schweiz-

Görl¡tz

Görlitz

Me¡ßen

\ordsachsen

vleißen

3ôrlilt
iachsen

iãchsen

Sörlitz

;echsen

;âchsen

iächs¡sche Schwe¡z-

f,sterzgebirge

iåchsische Schwe¡¿-

Me¡ßen

Me¡ßen

5örlitz

Sächsische Schweiz-

Sächsische Schwe¡z-

Dresden, Stadt

lvle¡ßen

L3ndkÞ¡!

Meißen;

Meißen

Meißen

C.2 Off entlichkeitsarbe¡t/Naturschut¿

C.2 Öffentlichkeitsârbe¡t/Naturschutz

4.1 BiotoptestaltunB/Naturschutz

C.2 Offentl¡chke¡ts¿rbeit/Naturschutz

A 4 lnvê<tiv.r AÉêñ<.hrtr7

4.4 lnvestiver Aft€nschutz

A 1 BiotônÞê.tâltune/Nâtur(hût7
4.1 Biotopgestâltung,/Naturschutz

4.1 8¡otopgestaltun&/Nâturschutz

A.1 B¡otopgestaltung,/Naturschutz

4.4 lnvest¡vêr Adenschutz
C.2 Offentlichkeitsârbeit/Nåturschut¿

C.2 Off entlichkeitsarbeit/Naturschut¿

A.3 Technìk und Ausstaft unÊ/Nðturschutz

4.4 lnvestìver Añenschutz

4.4 lnvestiverAftenschut¿

4.1 Bìotoptestâltunt,/Nâturschutz

4.4 lnvestiver Aftenschulz

4.1 Biotoptestaltunt./Naturschutz

4.1 Biotop8estaltung/Naturschutz

C.2 Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutz

4.4 lnvest¡ver Aftenschutz

4.4 lnvesl¡ver Aftenschutz

A-4 lnvestìver Aftenschutz

4.1 B¡otopgestaltunE/Naturschutz

FÕld€!3e3ffiÞnd

a 1 N.r"...h¡'trhâ.ât',^Á fii. I â^dñ"Þa.

À Á lñv.(tiv.. Âdêñ<.hr¡t7

a t ötrrñtl¡.hlÊ¡rerhêit/ñ¡t"r<.h'rtt
c.2 0ffentl¡chke¡tsarbeit/Naturschut¿

Â1
4.4 lnvest¡ver Adenschutz

Á1

C.2 Öffentl¡chke¡tsarbe¡t/Nâturschutz

C2-Projekt "Obst-W¡esen-Schätze - den Reichtum unserer Kulturlandschãft neu entdecken"

0ffentlichkeits- und B¡ldungsãrbe¡t zur Erhaltung und Verbesserung der ökolog.
Funktionsfäh¡gkeit kleìnerer Fließtewåsser und deren Randbere¡che ¡m tK SOE

lnstandsetzung Dorfteich Lübau

C2 - Nãtiirl¡che F¡ießgewässer vor unserer Haustùr

Pråventiver Herdenschutz

Präventionsmåßnehme Wolf

lnstands€tzung WBTM im bewinschâfteten Weinberg in h¡storischer Ste¡llate Crassoberg Gem.

San¡erung von Trockenm¿uern aufdem WeinberB "Winkwitzer Katzenstufen" 20l3

S¿n¡erunt von Weinberstrockenm¿uern ¿m "Kirschberg' in DiesbaÊSeußlitz

Þr¡vêñiil,êr Hâr¡Þñ<.h"r7 uñr \il^lf<iihêrcr¡ffôñ Àñ..hr#,'ñd w^ñ \Ârôi¡ôr.,,ññrrórir¡

Offentl¡chke¡tsarbeit 2010: Faltblatt und Medienarbe¡t

offentlichkeitsarbe¡t 2010: Roll-Ups und Projektwanderkarte

Anschaffunt von je 1 Rundballenpresse, Ba¡lenabwickler, zwe¡achs-Dre¡se¡tkipper, 2

Storchenhorstbetreuung Frühjahr 2010

Storchenhorstbetreuung 2011

Fortführunt der Naturschutzarbeit nâch der Beendi8ung des Erprobuñgs- und

Entwicklungsvorhabens "Grünlandverbund Oelsen" und Erweiterung aufwe¡tere

Anschaffung von weide¿âunmaterial zum Schutz der Schafe vor wölfe.

Sanierung einer lrockenmauer

41, Kopfwe¡denpflege

C2- Umweltprojekt "Uhu, Bergmolch, Arn¡ka und co - geschiltzte Tier- und Pflan¿enânen im NP

Bestandsunterstùtzende Maßnahmen für 19 vom Aussterben bedrohte Pflan¿enaften ¡m [K

Erhalt eines standodes des Holunderknabenkrautes D. sañbucinâ

Bestandsstützeñde Mâßnâhmen fiir Orchis morio ¡m Osterzgeb¡rge

Rekonstrukt¡on eines lerassenwe¡nbergs åm Meißnea Burgberg-Wiederherstel¡ung und

Fðrderc.håbF

o.åwôñtn/â. Hâ.¡âô(.h"rr r'¡ñ <.h'úr ¡âr C.h:fa v^r WAlfÞñ

älâñrli.hLâir<rrhe¡r A^¡âñh¡iitÞrñrô¡Þh rnl r-rn1 ?

Bodenbrüterprojekt

câñiên'hc ,'ñ¡ w¡Þ¡a'ha¡.rall' 
'ñr 

w^ñ Tr^.!ôññâ,'Þ.^ iñ C^lL

Präventiver Herdenschutz - Anschâffung von we¡dezaunmater¡al zum Schut¡ der Schafe vor

l'ñ¡..'¡ñc v^ñ t U/eiñharc.rr^.Lânm'',Þrñ - <.hÄ¡añ d"r.h <rârl.ÁdÞñ

B¡ldun$- und Offentlichke¡tsarbeit ¡m NsZ 5eußl¡t¿

qntragste¡ler 27

Antragsteller 27

qntratsteller 28

qntragsteller 29

AntraEsteller 31

qntratsteller 32

qntraEsteller 32

qntragsteller 32

qntragste¡ler 34

qntrâgsteller 34

qntratsteller 34

qntrâgsteller 34

qntragst€ller 34

Antratsteller 35

Antrâgsteller 36

qntragsteller 37

qntragsteller 38

qntragsteller 39

Antratsteller4l

Antragsteller4l

Antragsteller4l

Antragsteller42

AntE¡st lle¡

Antrâgsteller 45

Antragsteller 47

Antragsteller 50

3
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3.611,24

11aa Átl

2,48 €l

137,34 €l

I

5.155,14 €l

490,35 €l

4.s7 €l

3,0,00€l

1.071,00 €l

23,31 €l

4,98 €l

150,00 €l

326,40 €l

41,60 €l

219,56 €l

0,04 € 

|

6s,86 €l

788,10 'l
8.499,16 €l

1.851,72 €l

1.772,4o€l

Umsetzung der Mâßñ. st¡mmt nicht m¡t tnhalt des

f KOI un¿ulàssiee Auseeben-Kostenåbwe¡chûne

Sonst¡ees

Nichtanerkennung von Ausgaben

Sonst¡gesj

ñ¡chteinhaltung von Auflaten und Bed¡ngungen des

Zuwenduntsbesche¡desj
Umset¿ung der Mâßn. stimmt n¡cht mit lnhalt des

N¡chtanerkennung von Ausgaben

Nichtanerkennunt von Ausgaben

Nichtanerkennung von Austaben

Umsetzung der M¿ßn. st¡mmt n¡cht mit tnhâlt des

N¡chtanerkennung von Ausgaben

Nichtanerkennung von Ausgabeñ

Nichteinhaltung von Aufl¿ten und Bed¡ngungen des

Umsetzuîg der Maßn. st¡mmt nicht m¡t lnhalt des

Nichtanerkennung von Aus8aben

Sonst¡ges;

IKO j unzulåss¡ge Ausgâben-Kostenabwe¡chunt

N¡chtanerkennung von Ausgaben

Nichtanerkennung von Ausgaben;

Soñstiges;

N¡chteinhaltung von Auflâgen und Bedintungen des
7,r,ôn¡,,ñd.lô..hô¡¡ô.

N¡chteinhaltun8 von Auflagen und Bedingungen des

Nichte¡nhâltung von Auflâgeñ und Bedingun8en des

2010

)o1 1

)õ1ñ
2013

20r4

2013

20Lt

20L2

zo12

2010

2013

2013

2013

2010

2012

2009

20t !

2009

2009

2012

20L2

2012

Me¡ßen

Görl¡tz

Görl¡tz

Görl¡t7

Sâchs¡sche Schwei¡-
Osterzgebirge

5ächs¡sche Schwe¡z-

Sächsische schweiz-

Leip¡it;

Sächsische schweiz-

Sächsische Schweiz-

5ächs¡sche Schwe¡z-

Sàchsische Schwe¡z-

Sáchsische schweiz-

Baut¿en

Leipzig

Le¡p¿ig, Stâdt

Le¡pz¡g

Le¡p¿ig

Le¡p¿ig

Nordsâchsen

Nordsachsen

Nordsachsen

BiotoptestaltunE/Nâturschutz

A.1 Biotooeestaltuns/Nâtu.schutz
A. 1 BiotoosestâltunE/Nåtu rsch utz

4.4 lnvestiver Afr enschutz

4.4 lnvest¡verAftenschutz

4.3 Technik und Ausstâttuns/Naturschutz
4.1 Biotopteslaltunt/Naturschutz;
4.2 Gehölzanlagen/Naturschutz

{.1 B¡otopgestaltung/Naturschutz;

4.4 lnvest¡ver Aft enschutz

q.4 lnvest¡ver Afrenschutz

4.4 lnvest¡ver Aft eñschutz

:.2 Offeñtlichkeitsarbe¡t/Naturschutz

:.2 Offeñtlìchkeìtsarbe¡t/Naturschutz

4.4 lnvestiver Artenschut¿

4.4 lnvest¡ver Artenschutz

A.1 B¡otoptestaltung/Naturschut2

C.2 Offentl¡chke¡tsarbeit/Naturschut¿

4.4 lnvestiverAnenschutz

C.2 Offentl¡chke¡tsarbeit/Naturschutz

A.1 Bìotoptestaltunt/Naturschutz

4.1 Biotopgestaltung/Naturschutz

4.1 Siotopgestaltung/Naturschutz

A.1 Biotopgestaltuñg/Naturschutz

Â Á lñúa.r¡úôr Âñañ..hi't,

ianìerunE von We¡nbergsmauern

Sanieruns We¡nbercsmâuern
BiotooeestâltunÞ âuf Strêuôh+wie<pn ¡n Pi<kôwit7,,ñd NiÞdÞrñ',<.hilt'
Präventiver Herdenschutz - Anschaffung von We¡dezaunmater¡al zum Schutz der Schafe vor

Prävent¡ver Herdenschutz vor WolfsübeGr¡ffen - Anschaffung von We¡de¿aunmater¡al

Kauf êinês AGRLÉ¡nâ.hegêräiêt.ãpêr< Tâ¡f¡¡n 22 ,,ñd Þ¡ñÞ< I â<lênânhâneêr<

nstandsetzung und Nachpflânzung von Streuobstwiesen sow¡e Anlãte von Gehölzen an
Feldra¡nen und Bôschungen

nstandsetzung, Nàchpflanzung und Neuanlâge von Streuobstw¡esen an versch¡edenen

Pràventiver Herdenschutz - Anschaffung von Weidezaunmater¡al zum Schutz derSchâfe vor

ix-S¡tu und ln-S¡tu-Mânagement des ¡n Sachsen vom Aussteôen bedrohten Enzian Gent¡anella

utescens 2012-2015

:x s¡tu- und ln situ-Manaeement der ¡n Sachsen vom Aussterben bedrohten Enziane

:2: wildapfel und ste¡nrückenausstellung ¡m Osterzgeb¡rgsmuseum schloss Lauenste¡n"

'Naturschutz prakt¡sch'Llnformat¡onsmãter¡âl und Beratunt im Ost-Erzgeb¡rge (Eroschüren,

y'erbesserung der Hab¡tatstruktureñ des Malus sylvestris (Wildapfel) -Erhaltungspflege sowie
:r<âÞ' r¡ñd NÞ'rñflân¡'ñqêñ ¡ñ ô<tê"Þh¡.rê
)ravent¡onsmaßnahmen ¿um Herdenschutz

4.1 + M - Fällen von 172 Plantagenbäumen aufder Streuobstw¡ese in der Gemarkung Wüst-

C.2 Wölfe ¡n Sðchsen - Tatungsband der geplanten Fachtagung ¡m He.bst 2009

A.4 + M - Erhalt von Lebensräumen derZâuneidechse ¡m Bere¡ch des SCI DE 4840 "Lobstädter

C.2 Offentl¡chke¡tsarbe¡t zur Sens¡bilis¡erung der Bevölkerung für Belange des NatuÊ u.

Biotoptestaltung A. 1 Korbwe¡denpflete ¡n der Gemeinde Kierit¿sch (181 Stk.)

A.1 Gehölzsanierunt Heckensystem Gemârkung Börln - Projekt 4

A.1 Gehtilzsanìerunt Heckensystem Gemarkung Börln - Projekt 2

4.1 Gehölzsanierung Heckensystem Gemãrkung Börln - Projekt 3

Antragsteller 51

Antragsteller 55

Antragsteller 56

Antragsteller 58

Antragste¡ler 58

Antragsteller 59

Antragsteller 60

Antragsteller 60

Antra$teller 61

Antragsteller 61

Antra$tel¡er 61

Antragsteller 62

AntÊgsteller 63

Antrâgsteller 63

Antrãgsteller 64

Antragsteller 64

Aôtrðgsteller 65

Antragsteller 66

Antragsteller 67

Antragsteller 68
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Ricløhk¡ngen f¡¡r dä

48,93 {

7.967,46 €

2.370,704

R{¡clGlúnß€D f& d6

41? 19 e

lËhe der Bmsta¡¡durB

156,84 €

RqR ¿6 €
qo 1tf

345 02 f
360,92 €

5,00 €

328,60 €

12,621

223,77 t

7.765,04+

3.837,30 €

62,82 *

480,0s r

ôô1

L.352,53 (

81,E5 (

t.267,72 <

3.8r0,241

9r,321

6,19 {

2,041

197,38 {

4.658,90 {

451,60 {

s00,80 €

19,80 €

Itlthr.lêr E€rsñiltur8

?53 a6 €

29,52 €

706,44 €

B@¡Etandung*rund

Llmsetzung der Maßn. stimmt n¡cht m¡t tnhalt des

N¡.htâñFr!Fñn¡'ñd v^ñ A"e6âhÞñ

Ni.htåñÊr!Êññ,'ôo vôñ Á"co:hÞñ

Ni.htâñÞr!Þññ¡'he vôn Âil.râhôñ

Nichte¡nhaltung von Auflagen und Bedingungen des

Zuwendungsbescheides;

Umsetzun8 der Maßn. stimmt n¡cht mit tnhalt des

Nichtanerkennunt von Ausgâbenj

N¡chtanerkennunt von Austaben;
50ñst¡Bes;

N¡chtanerkennung von Ausgâben;

Ni.htânÞrkênnunp vôn A¡rqeãbên

Nichtanerkennung von Ausgaben;

;onst¡tes;

N¡chtanerkennung von Ausgaben;

N¡chtanerkennunt von Austaben;
Sonstiges;

N¡chtanerkennunC von Ausgaben;

Nichtanerkennung von Ausgaben;

lNlll Nã.hwÞi<. r¡nvôll.räñd¡t

Nichtanerkennung von Ausgâbeñ;
tYñì',^r',15..¡ôô 

^,'.ãrhôñ-v^.ìon:hwÞi.h'¡ñd
Nichtanerkennunt von Ausgaben;

Ni.htenerkFnnrrne vôn Ar¡<eâhÞn

Nichtanerkennunt von Ausgaben;

Nichte¡nhaìtunt von Auflaten und Bedingungen des

zuwendungsbescheides;

Nichte¡nhaltung von Auflagen und Bed¡ngunBen des

771 Ni.hraiñhâ1r,,ño 7"wañd',ñ.<,ruê.1

Nichtânerkennung von Ausgaben;

N¡chtanerkennung von Austaben

N¡chtanerkennunt von Ausgaben;

N¡chteìnhaltung von Auflâgen und Bedingungei des

N¡chte¡nhaltung von Auflaten und Bedingungen des

Zuwenduntsbesche¡des;

Nichteinhaltung von Auflagen und Bedingungen des

Zuwenduntsbesche¡des;

Umset¿ung der Maßn. st¡mmt nicht mit lnhalt des

umsetzung der Maßn. st¡mmt nicht m¡t lñhalt des

N¡chtanerkennunt von Austaben

8aânstånd{üsgruñd

f KOI ún7!là<siÞc Auçsåben-Kô<tpn¡hwe¡.holE

NichteinhaltunE von Auflaten und Bed¡neunten des

Nichteinhãltunt von Auflãgen und Bed¡nguneen des

Jâhr dêr

2010

2n1 0
201 0
2012

2012

2012

2010

2010

2010

2010

2010

2010

2010

)mc
7011

¿013

2009

2011

2010

¿013

2010

2010

2013

2010

2014

¿013

2013

2013

Jal¡r d€t

200c

2013

2072

laûdl@ls

Leipz¡g

Lêìozis

MêiÊen

Nordsachsen

Nordsachsen

Nordsachsen

Nordsachsen

t,lordsachsen

\ordsachsen

\lordsâchsen

\lordsâchsen

\ordsachsen

\ordsachsen

\ordsachsen

\ordsâchsen

\ordsachsen

\,lordsachsen

\lordsachsen

\lordsachsen

Nordsachsen

l,lordsachsen

ñordsachsen

Mittelsachsen

Leipzig

tårdtrels

Leip¿ig

Nodsachsen

Fõrdêr8cge!6taõl

A.2 Gehölzanlagen/Naturschutz

Á 1 R¡^t^ñdÞ(îâlr"ñolNâ+¡'rc.h"t'

Â, GÞhÄ1,åñlâcêñ/ñ2r"r<.h"rr

À, Gêhô17ânlârêñ/Nar¡'rc.h"r'

4.1 B¡otopgestaltungr/Naturschutz

4.4 lnvestiverArtenschutz

C.2 Offentl¡chke¡tsarbeit/Naturschut¿

4.1 B¡otopgestâltung/Naturschutz

Â 1 Ê¡ôfônrê*âlr¡rñr/Nâr"r<.6'ú?
4.1 B¡otopgestâltung¡/Naturschutz

C.1 Naturschutzberatunt für Landnutzer

C.1 Naturschutzberatunt für Landnutzer

A.4 lnvestìver Aatenschutz;

A.1 B¡otopgestaltung/Naturschutz

A-1 B¡ôtôoÞestãltune/Nãturschut2
A.4 lnvest¡ver Aftenschutz

4.1 B¡otopgestaltung/Nãturschut¿

C.2 Offentl¡chkeitsarbe¡t/Naturschutz

A.2 Gehölzan¡a€en/Naturschutz

À 1 R¡ôfônrF<t¡ltilnr/ñãt"r<.h'rtt

A.1 Biotopgestaltung,/ñaturschutz;

^ 
r ñêhÂr,â^r..ôñlÀr.1,..c.h..1,

4.1 B¡otopgestâltun&/Naturschutz

4.1 B¡otopgestaltung/Naturschutz

C.2 Off entlichke¡tsarbe¡t/Naturschutz

C.2 Öff entlichkeitsarbe¡t/Naturschut¿

A.1 Biotopgestãltung/Naturschutz

A.1 Biotopgestaltun&/Naturschutz

4.4 lnvestiver Artenschutz;

RtrdêBegcnstard

A 2 GÞhölrânlâEêñ/Nâturr.hutt
4.2 Geh¿jl¿ânlâgen/Nãturschutz

4.1 Biotopgestaltung/Naturschutz

ñûdemrtrabên

4.1, 4.2 + Plânungsleistungen - Pflege und Erhalt e¡ner Streuobstw¡ese

4.1 + P - 8¡otoosestâltunp ãm Mühlbach
4.2 Wiederherstelluns der Strêuob.twìê.ê Pöñìt7 be¡ Tãr.hâ
4.2 Ére¿inzunesoflånzuñs Obstållee Kvhnâer wec Stedt!êb¡et Dêl¡r7s.h

4.1 Kopfbaumschnitt añ Mittleren Kosebruchteich

4.4 " M 5¿n¡erungsmaßnahme zum Erhãlt des Storchenhorstes Gotha

C.2 - Erstellung einer lnternetseite "Streuobst in Sachsen"

4.1 + P + M - Okolog¡scher Umbau des Gehölzbestandes südöstlich der Oftschaft Kospa

4.1 + p + M - 8¡ôtôÕse(teltunr FêldhÊ.kê sêesêritr-Nôrd
A.1 + Planung + Mañagement - W¡ederherstellung der Offenlêndfläche Sprotta-R¡ed

C.1 - scl 198 "Lossa und Nebengewâsse/'

C.1 - Altkreis Delitzsch

4.4, C.2 + PlâñunE + Management - Artenschutzmaßnahmen und öffentlichkeitsarbe¡t Gebàude

4.1 + P + M - Erneuerung der Wegebegle¡tpflanzung im Norden von Zwochau, 2. Te¡labschnift

Ê^.dôr¡'ñ6 r,'. Rarârr'.û vôñ ¡.ñdñ"Ì'a.ñ hiar. "u/iécañ im l 
'ñ¡Lrâi< 

ñâl¡t'<.h''

A. /P/lvl Sa¡¡erung Schornstein mit Storchenhorst Schkeudit¿

A 1 Biotopgestâltung mìt Plânungs- u. Managementle¡stungen; Wiedereinr¡chtung der

C.2 - Offentlìchkeitsarbe¡t zum Thema Streuobst und dessen ökolog¡sche Bedeutung

A.2 Heckenanla8e sùdl¡ch der Ortschaft Lauß¡g

R¡ôtôôrÞ<tâ|t,,ñr in wÞhlit7 lRâñdbêrÞi.h dÞ< SpÂ-GÞhiêrê< I 
',ññÞâ,,êl

4.1, 4.2 + P, M - Neuânlãge e¡ner Streuobstwiese e¡nschließlich der LJmwandlung Acker- in

4.1 + P + M - B¡otopgestaltung Feldhecke Schanzberg Eilenburg durch Entw¡cklung des

4.1/P/M Umwândlung Neophytenbestand in Biotope

C.2 - Ausstelluntskonzeption u. Ausstellungse¡nrichtunt im neuen Naturparkzentrum Di¡bener

C.2 UmsetzúnB der Naturpark Pflege- und Entwickluntskonzeption - B€sucherlenkung

4.1 Kopfwe¡denschnitt Oftsbereiche L¡ndenhayn und Bãdr¡na

Pflege von Kopfweiden Gemarkungen Klosterbuch und Pâudritzsch

4.4, C.2 Nisthilfen fùr Mehl- und Rauchschwalben

FðrdêDorhabaa

A 2 + Mr Neúenlãse êinèr Strêuôbstw¡esê in Beû.hâ

4.2 Nãchpflânzen von 23 Obstbâumen

4.1 Gehölzsânie.ung Heckensystem Gemarkuñg 8örln - Projekt 1

artEßrtêller

Antra$teller 70

Antragsteller 73

Antragsteller 73

qntragsteller 73

qntrâgstêller 73

Antratsteller 73

qntrâgsteller 73

qntrâtsteller 73

qntragsteller 73

Antragsteller 73

Antratsteller 73

Antragsteller 73

qntrâgsteller 73

qntrâgste¡ler 73

qntrâgsteller 73

Antragsteller 73

qntragsteller 73

Antragsteller 74

qntragsteller 74

Antragsteller 75

qntragsteller 76

qntragsteller 77

&¡tr4strllÈ

Antratsteller 79

AntrâSsteller 80



Anlage 12 - V¡1. Frage 9

ßl¡elqhþ¡gs fi¡rdæ

60,00 t

36,00 t

943 A) t
271 40 a

1005{
30,00 (

35,30 {

56,00 €

111,60 €

2s6,00 €

40.109,58 {

731,18 (

0,50 €

238,28 {

5,76C

5,59 €

40,08 €

19,28 €

10,80 €

6,72 €

2,441

521,48 €

690,93 €

3 57€
164,70 €.

Hõhê ds gcasiard{ns

49\67 e

0,68 €

0,\7 €

4,40 €

34,12 €

5,62 €.

Nichtanerkennunt von Ausgâben

ionst¡tes

\i.hienêrke.ñùñr vôn Â,'<e¡hÊñ
'NUl Nã.hwe¡<c ¡¡nvôll<tãñdit
!i.hiâñêrkenn¡rne vô. A,'<oâhÞn

\¡chtanerkennung von Austaben

\¡chtânerkpnnuñs vôn A'rçpâhêñ

NichtenÞrkêññuñE vôn AûçrâhÞñ

Nichtanelkennunt von Ausgaben

Nichtanerkennung von Austabenj

Nichtañerkennunt von Ausgabenj
f kOl'¡ñ7'ilå<<irF Âr rú¡hoñ-k^dañâhu,Þ¡.h¡'-.

Sonst¡ges

N¡chteinhaltung von Auflagen und Bed¡n8un8en des
7,n!oñ¡¡,ñdchê<.hô¡¡ô.

N¡chtânerkennung von Ausgaben;

Sonstiges

Nichte¡nhaitung von Auflagen und Bedingungen des
7'n,êñ/"^r.hô..hôì¡ô<

Nichtanerkennunt von Aus8aben

Sonst¡tes

Umsetzuñ8 der Maßn. st¡mmt nicht mit lnhalt des
À,'(r âñt.âo. hrw \/u,N iihÞrÞ¡ñ

Umsetzung der Maßô. st¡mmt nicht mit lnhalt des
À"(t:ñrrâo. hrw \/u,ñ ;ihêra¡n

Nichtânerkennung von Ausgaben

N¡chtanerkennung von Ausgaben

IKO] unzulässite Ausgaben-Koste¡abwe¡chung

N¡.hlãnêrkênnune vôñ Aú<pehêñ

N¡chteinhâltung von Auflagen und Bed¡ngunten des
7,'wÞnd"hc<hÃ<.he¡¡a.

N¡chtanerkennung von Ausgaben;

Sonst¡ges;

umsetzung der Maßn. st¡mmt nìcht m¡t lnhalt des

N¡chtãnerkennuns von AusÞâben

N¡chtãnerkennung von Ausgaben;

SeaEtandur|gsgrur¡d

N¡chtanerkennung von Ausgaben

Nichtanerkennunt von Austaben

Sonst¡ges

Umsetzunt der Maßn. st¡mmt nicht mit lnhalt des

N¡chtanerkênnung von Ausgaben

Nichtanerkennung von Ausgaben

¿009

¿009

2072

200s

2010

2009

20L1

2074

2013

2010

2009

20rr

2013

2012

2072

2077

2013

2013

2072

2073
2010

2010

2013

,âhr öer

2011

2072

2072

2013

2013

2010

Nordsachsen

Nordsachsen

Noldsãchsen

Nordsâchsen

Nordsachsen

Chemn¡tz, Stadt

Érzgebirgskreis;

Le¡pzig;

Mittelsach5en;

Mittelsachsen

Vogtlandkreis

Baut¡en

Meißen

Sachsen

Bãutzen

Bautzen

Bautzen

Bâutzen

Bautzen

Bautzen

Görl¡tz

Sechsen

Görlitz

Lãndkrefi

Me¡ßen

Me¡ßen

Meißen

Me¡ßen

lvle¡ßen

lvle¡ßen

C.1 Naturschutzberatung für Landnut¿er

4.1 Eiotopgestaltung/Naturschutz

C 1 Nãtur<.h¡¡t7hÞrât¡'ñe fiìr I åñdnr rr7Ê.

C 1 Nâtúrc.hut7bêrãtùnp fiir I âñdñ,,t,êr
A 4 lnv.ctivêr Adêñ<.hrú7
4.4 lnvestiver Artenschutz

C-1 Ñaturs.hut?bêrân¡nE fiir I endn¡'r7Þr

C.1 Nâtur..hùt7berãtùnp fiir I âñdñ'¡r7Þr

4.2 Gehölzânlãten/Naturschutz;

C.1 NaturschutzbeÊtunt für tandnutzer

:.2 Offentlichkeitsarbeir/Nâturschutz

q.4 lnvestiver Arten5chutz;

3.2 öffentlichke¡tsârbeit/Naturschut¿

4.2 Gehölzanlagen/Naturschutz

q.4 lnvestìver Afrenschutz

C.1 Nâturschutzberatunt für Landnut¿er

4.2 Gehölzanlaten/Naturschutz

C.2 Öffentlichkeitsarbeit/Naturschutz

4.4 lnvestiver Artenschutz

4.4 lnvestiverAnenschut¡

4.4 ¡nvestiverAftenschut2

4.4 lnvestiverAñenschutz

A-4 lnvestiverAdenschutz

4.4 lnvestiverAnenschutz

C.2 Offentl¡chke¡tsarbeit/Naturschutz

C.2 Off entlichke¡tsãrbeit/Naturschut¿

C.2 öffentlichkeitsarbe¡t/Naturschutz

a 1 N¡r¡'r<.h¡'r?hê.âr,'ñr liir I añdñ',bÞ.

t{td9lgeg€Gtard

4.1 Biotopgestaltung/Naturschutz

A. 1 8ìotopgestaltung/Nãturschutz

4.4 lnvestiverAnenschutz

4.4 lnvestìver Adenschulz

4.4 lnvestiver Adenschutz

A.L 8¡otopgestaltung/Naturschutz

C.L - SCl 240 "Döllnitz und Mutzschener Wasser" im Muldentalkreìs und Kre¡s'Iorgau-Oschatz

A1 B¡otopgestaltunt und ManâgementleistungeU Sanierung Kopfwe¡den ¡n der Weinskeaue

Nåtr¡r<.hutrhêrâtunr fiir I ¡nd.¡rfrêr a 1 wiacân ¡Þr D:hlÞñê. H.¡dô ,¡ñ¡ Flhi¡l¡,,ê

Nânir..hul7hprãtunÞ filr I å.dñ'rtrÞ. a 1 - W¡Þ<ên im R:"ñ warñ<¡ô+-ô<.h,r'
Hôr<tçân¡ênrnlen WÞiRqtô..h iñ AltkrFi< Tnro:"

4.4 + M Neuaufbau Storchenhorst Graditz und Horstsanierungen Reg¡on Altkreis Torgau

Neturr.hurtberårunp fiir I âñdñ,,trÞr a 1 Dñhr¡.h,¡'Þ. wió.añ

Nãtur$huf7hêrãtr¡ñc fil. t^^d^ttt'Þ¡ a 1 Þrê<<êlÊr Haidau,âld-,'ñ¡ Mññ.dêhiôr

4.2, C.2 + Planung + Manâgement - Erneuerung Streuobstw¡ese ¡m Klostergaften Belgern

:.1 - SCI 64E "Elbtal zwischen Mühlbert und Greudnitz"

4.2 - Anenschutzmaßnahmen zum Erhalt von Dryopter¡s cristêta im Direkt¡onsbezirk Leipz¡g

Eiotoppflege und Schâffunt von Ausbreitungsstãndoften ¡m Rahmen des projektes

'Entwicklung und Erhalt der Populat¡onen von tFH- und Rote-tiste-Arten der Bãrlappe und
Farne sowie ihrer Begle¡tgesellschaften ¡n FFH'[ebensraumtypen in Sachsen"

qnlage Hecken, Gemarkung Gre¡fendorf

n-situ-Aftenschutzmaßnahmen für den vom Aussterben bedrohten Sàchsischen Enz¡an

iâniêruns WeinhÞrEcmãuèr

C1: !andnutzer/ Betaiebe m¡t Betrìebss¡tz im altkre¡s Kêmenz und der ehemal¡ten Kreisfreien
Stadt Hoyerswerda (außer den n¡cht zum lândlichen Raum tehörenden Flächenanteilen bei
Hoyerswerda und âußer den Flächen in Zuständigkeit des Amtes für croßschutz8eb¡ete:
Eiosphärenreseñat Oberlaus¡tzer He¡de- und Teichlandschaft und Kôn¡Esbrücker He¡de)

Nachpflanzung Streuobstw¡ese / Anlage eines Heckenstreifens; Gemârkung Schlein¡t¿

Sonderausstellung "Offenlañd - Sachsens VoBelwelt und Landw¡nschaft" am Museum der

Pläventiver Herdenschutz - Anschaffung von Weidezâunmâterial zum Schutz der Schafe vor

Präventiver Herdenschutz - Anschaffunt von Weide¿aunmaterial zum Schut¿ der Schâte vor

Präventiver Herdenschutz - Anschâffung von weidezaunm¿terial ¿um Schut¿ der Schafe vor

Wolfsprävention - Anschaffung von Weidezâunmãterial ¿um Schutz der Schafe vor Wölfe

Präventiver Herdenschut¿ - Anschaffung von Weide¿âunmateriâl zum Schutz der Schafe vor

Pråventiver Herdenschutz - Anschaffung von Weidezâunmaterial ¿um Schutz der schãfe vor

Vêrm¡h.r'ñr r'ñd wiÞdô.,ñ.ìÁdl"ño oatÄhrdarar Þflâñ'Þn:dÞh in ¡âr ôhÞ¡I,,¡<ir'

Weiterb¡ld.-und lnformat¡onsangebote fûr ehrenamtl.Naturschutzhelfer im LK Görl¡tz

Durchführung von öffentlichkeits- und B¡ldungsarbeit zum Thema Wolf ¡n Sachsen im Rãhmen

des Kontaktbüros Wolfsregion Laus¡tz

Àn<.hâff'rñr v^ñ wêidê7âr'ñmârô.¡âl

Offêntlìchkeitsårbeit "Streuobst in der Region Lausitz"

C1 l ândñùtrêr / BÞrriÞh. ñit RÞtrìÞh<<ir, iñ ÂltlrÞi< I óhârLTiftâr¡

Fð¡dçrve'ttaàsr

Sânìerunt We¡nbergstrockenmauerauf 4Teilstücken in Coswig"/Sörnewitz

Präventiver Herdenschutz - Anschâffung von Weide¿âunmaterial ¿um Schutz der Schafe vor

Präventìver Herdenschut¿ - Anschaffunt von Weidezaunmaterial zum Schutz der Schâfe vor

Pràvent¡ver Herdenschutz - Anschaffung von Weidezaunmaterial zum Schutz derSchafe vor

Neubau und Sanierung von weinbeGsmâuern

Antrâgsteller 81

Antragsteller 81.

Antra$teller 81

Antra€steller 81

Antragsteller 81

Antragsteller 81

Antragsteller 82

Antrâgsteller 82

Antragsteller 83

84

Antragsteller 86

Antragsteller 87

Antragsleller 88

Ant.agsteller 89

Antragsteller 90

Antràtsteller 91

Antrâgsteller 92

Antrâgsteller 93

Antrâgsteller 94

Antragsteller 96

Antrãgsteller 96

Antrâgste¡1e.98

Antngsþllq

Antragsteller 100

Antrâgsteller 101

antragsteller 102

Antr¿Esteller 103

Antrâgsteller 104

Antragsteller 105
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72.677,74 €l

0,01 €l

1.009,11 €l

411,27 €l

493,61 €l

2.989,28 €l

90,25 €l

326,59 €l

4,74 €.1

13,10 €l

180,24 €l

4.28€l

0,30 €l

5.416,32 €l 416,64 €

7,50 €l

1.664,33 €l

199,02 €l

1,72€l

50,00 €l

0,04 €l

14,91 €l

128,34 €l

*"'l

IKOI un¿uläss¡te Austaben-Kosteñabweichung

Nichtãnerkennung von Ausgabeñ

N¡chtanerkennunt von Ausgaben

\¡¡chtanerkennung von Ausgaben

N¡chtanerkennunt von Ausgaben

Nichtanerkennung von Ausgaben

Nìcht¿nerkennung von Ausgâben

Umsetzung derMaßn, st¡mmt nicht m¡t tîhaltdes

N¡chtanerkennung von Ausgaben

N¡chtanerkennung von Ausgaben

uñsetzung der Maßn. st¡mmt nicht mit lnhalt des
Ár¡<r:nrád. hrw VwN iiha.c¡ñ

Nichtânerkennung von Ausgaben

Sonst¡ges

N¡chtanerkennung von Ausgaben

N¡chtanerkennung von Ausgaben

N¡chtanerkennunE von Austaben

Nichte¡nhaltung voñ Auflâten und Bed¡ngungen des

Nichte¡nhaltung von AuflaEen und Bedingungen des

Nichte¡nhaltung von Auflagen und Bed¡ngungen des

Nìchtanerkennung von Ausgaben

Sonstiges

Nichtanerkennuñg von Ausgaben

N¡chte¡nhaltung von auflaten und Bedingungen des

Zuwendungsbescheides;

Sonstiges;

2010

20t2

2013

207r

2013

2013

2013

2013

2074

2014

2010

2012

2009

2013

2013

2013

2013

2011

2013

2012

20t4

2014

2010

Meißen

Meißen

Meißen

Meißen

N4eißen

lr4eißen

Me¡ßen

Me¡ßen

Me¡ßen

Meißen

Sächs¡sche schweiz-

5ächs¡sche Schwe¡z-

5åchs¡sche Schwe¡z-

Osterz8e bì rge

Sächs¡sche Schwei¿-

Sächs¡sche Schwe¡z-

5ächsische Schweiz-

Sächsische schweiz-

Sãchsrsche Schweiz-

Sächsische Schweiz-

lr4eißen

Leipz¡g

Nordsechsen

Nordsachsen

4.1 B¡otopgestaltung/Nâturschutz

A.1 Biotopgestaltunå/Naturschutz

A.1 B¡otopgestaltung/Nãturschutz

4.1 Eiotopgestaltun&/Naturschutz

4.1 B¡otopgestaltuntJ/Naturschutz

A.1 Biotopgestaltung/Naturschutz

A. 1 Biotoptestaltunt/Naturschutz

q.2 Gehòl¿anlagen/Naturschutz

q.4 lnvestiver Aftenschutz

q.4 lnvest¡ver Arteñschutz

:.2 Offentlichkeitsâ.beit/Naturschutz

:.1 NâturschutzberãtunE für !andnutzea

q.1 B¡otopgestaltun&/Naturschutz

q.1 8¡otopgestaltung¡/Naturschut¿

A.1 8¡otoptestaltun&/Naturschutz

4.2 Gehölzanlagen/Naturschutz

A.1 g¡otopgestaltung/Naturschut¿

4.4 lnvestiver Aftençchutz

4.1 8¡otopgestâltung/Naturschutz

C.2 Öffentl¡chke¡lsarbe¡t/Naturschútz

A.2 Gehölzanlãgen/Naturschutz

q.2 Gehölzanlagen/Naturschut¿

Antrâgsteller 106 
| 

Wiederaufbau und Sânierung e¡ner Trockenmauer We¡nberg am Bobelsbe€ N4eißen

Antragstellerl0T 
lSâñierungvon2We¡nbertstrockenmauern¡nMe¡ßen/Winkw¡tz

Antragsteller 108 
lSanierung 

Weinber8smâuer ¡n Morirzburg/Reichenberg

Antragsteller 109 
l5ân¡erung 

der We¡nbe€strockenmãuer¡ añ töbsaler BeG (Gemarkung Golk)

Antratstellerl.l0 
lSanierungeinerWe¡nbergstrockenmauerinDiesbar-5eußl¡tz

Antragsteller 111 
lSanierunt 

von We¡nbergstrockenmauern ¡n Wahnsdorf

Antragsteller 111 
lSanierunt 

von We¡nbergsrrockenmåuern ¡n Wahnsdorf

Antràtsteller 112 
lAnl¿te 

von zwei Feldhecken Gem. Zöthãin und Kle¡nkaten

Antratstellerll3 lPrävent¡verHerdenschut¿vorWolfsübergr¡ffen-AnschaffungvonWeìdezaunmater¡al
I

Antratstellerll4 lPrävent¡verHerdenschut¿vorWolfsùber€r¡ffen-AnschaffuntvonWe¡dezaunmâterial
I

Antrâgsteller 115

I 

c2-Öffentl¡chke¡tsarbeit ¡m Botanischen Garten Schellerhau

Antra$teller116 
lPråm¡verHerdenschut¿-AnschaffungvonWeidezaunmaterialzumSchutzderSchafevor

antragsteller 117 
lC1: 

Landnutzer / Eetr¡ebe m¡t Eetr¡ebss'tz im altkreis weißeritzkre¡s {außer den Gemeinden

lAltenberg, Geisint und Glashütte sow¡e außer den n¡cht ¿um ländl¡chen Rãum tehörenden
I ",.*-.,.,-,,.^ *-, ..-,,.,,

Antra$teller 118 
lGehölzsan¡erung 

- 5teinrückenpflege ¡n der Geme¡nde Glashùtte, Gemarkung Bôrnchen

Antragsteller 119 
lAnlâge 

5te¡nrücken in H¿ftmånnsdorf

AntraBsteller 119 lRenatur¡erunß eines Bachabschn;ftes âuf derCarmen-W¡ese in Haftmannsdorf
I

Antratsteller 120 lAnlage von Hecken ¡n Borlas und Nachpflanzung einer Streuobstw¡ese ¡n Borlas
I

AntraÊsteller 121 I Sanierune Trockenmauer
{

Antratsteller 122 lW¡ederherstellung des Kammmolch-Laichgewâsse.s im FND "Nassw¡ese Mühlbach"
I

Antratsteller 123 
lS¿nierunt 

von Weinbeesmauem in Meißen-W¡nkw¡tz

Antratsteller 124 
lC.2 

Naturerlebn¡spfad Werbener See

Antra8steller 125 
lA.2 

Obstbaumpflanzunt

antratsteller 126 
la.2 

* l, Schaffung von 6ehölzstrukturen in der offenen tãndschaft zur Verbesserung des

lLandschaftsbildes und zur Sicherung der ñatürlichen b¡olog¡schen V¡elfalt
I

I

7
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Rückzahlungen für das

Fördervorhaben
LL9,13 €

450,7I€
925,98€

557,98 €

462,s8€

918,55 €

1.489,23 €

377,97 €

776,82€

3.093,40 €

t3.63L,62€

5.264,O5€

LO2,96€

Jahr der
Bewilligung

2009

2008

2008

2008

2008

2009

2008

2008

2012

2071

20!0

2010

2012

Landkreis

Mittelsachsen

Erzeebireskreis

Erzgebirgskreis

Erzgebirsskreis

Erzgebirgskreis

Erzgebirgskreis

Erzgebirgskreis

E rzgebi rgskreis

Meißen

Meißen

Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge

Sächsische Schweiz-

Osterzgebirse

Leipzig

Fördergegenstand

8.4 Artenschutzmaßnahmen,

wiederkehrend

A.L B¡otopeestaltung/Naturschutz

A.l. Biotopgestaltung/Naturschutz

A.L Biotopgestaltung/Naturschutz

A. L Biotopgestaltung/Naturschutz

A.L B¡otopsestaltuns/Naturschutz

A. L Biotopgestaltung/Naturschutz

A.1 Biotopgestaltung/Naturschutz

8.4 Artenschutzmaßnahmen,

wiederkehrend

A.l- Biotopaestaltuns/Natu rschutz
D Komplexvorhaben/Naturschutz

D Komplexvorhaben/Naturschutz

8.4 Artenschutzmaßnahmen,

wiederkehrend

Fördervorhaben

Aufbau, Um- und Abbau von drei Krötenzäunen sowie Reparaturarbeiten

Moorrevitalisierung NSG "Kleiner Kranichsee" BA3

Biotopgestaltung A.l-, Moorrevitalisierung - Kroatenbach, Umsezung BA

rl2oo8
Umsetzung Moorrevitalisierung "Große Säure"

A.L Biotopgestaltung, Moorrevitalisierung - Salzflüsschen, Umsetzung BA 2008

Moorrevitalisierung-Phillipheide, Umsetzung BA 2008

A.1 Biotopgestaltung, Moorrevitalisierung - "Hühnerheide", Umsetzung BA

4/2008
Moorrevitalisierung "Sauschwemme", Umsetzung TB Brauckmannhaide BA1

Wöchentliche Kontrolle der Biberdrainagen sowie deren lnstandhaltung 2013-
2075

HWS 2010 - Wiederaufbau von Weinbergstrockenmauern

Sicherung der Grundlagen für die Phase ll des Naturschutzgroßprojektes

"Bergwiesen im Osterzgebirge"

Naturschutzgroßprojekt "Bergwiesen im Osterzgebirge" - Verlängerung

8.4 Errichtung Amphibienleitzaun Naunhof-Ammelshain

Antragsteller

Antragsteller L

Antrassteller 2
Antragsteller 2

Antragsteller 2

Antragsteller 2

Antragsteller 2

Antragsteller 2

Antragsteller 2

Antragsteller 3

Antragsteller 4

Antragsteller 5

Antragsteller 5

Antragsteller 6



Anlage 14 - lX. Frage 18

Antraosvolumên
EUR

3.053
4.103

7.156

100 % lFestbetrasl

Fotstw¡rtschaftl¡chè
Zusammenschlüsse
(Waldpflegèverträge)

Ariträoe

1

1

2

Ar|tmosvolumen
ÊUR

81.000

9.000

31 553

105.000

231.995

100 % (Festbetras)

¡e

Forstw¡rtschaftl¡che
Zusammèrechlüsse
(Zusammenfassung

Holzangêbot)

1

2

1

3

I

Antrâdsvôhrmên
EUR

4.160

)3 742

16 254
49.996
14.850

10.017
37 017

2',t.600

177.649

9M

EFtaufforsfung

Antlåoe
Anahl

,|

4

2

2

2
6

1

23

Anlraosvolumen
EUR

4.659

72.AOO

77 -459

AM

Ausarþeitung von
Wald-

bewirtschaftu ngsplänen

Antrãre

1

1

2

Antraqsvolumen
EUR

60.405

1.410
14.1 00

49.401

3.338
38.923

167.577

75%

Vetjüngung natürlicher
geb¡etsheimischer

Waldgesèllschaften ¡n
Schutzgeb¡ètèn

Ârifrãdê

5

1

2

10

1

5

24

49.680

Arìkaosvolumên
EUR

93.852

1 0.763
59.727

80.652
40.718
61.608
29.53'l
5.903

374.426

2't9.212

1.026,071

75%

9

Waldumbau außerhalb
von SchuÞgeb¡èten

Antråoe

9
2

5

3
7

5
2

54
8

14

118

Antraosvolumen
EUR

1 93.673

'r93.673

75%

Anlagèn zur
Waldbrandüberuachung

Anträoe

1

1

Antraqsvolumen
EUR

392.1 65
69.232

17.463

283.976
292.745
386.946
259.444

1.702.369

75 f90l %

Erschl¡eßung
foFtw¡rtschaftl¡cher

Flächen

Anträoê

4
1

2

2

6
9
4

28

Mar¡enberq

Bärer¡fels

Maßnahme/
FoEtbez¡rk

Adorf

Chemn¡tz
Dresden
Le¡oz¡o

Neudorf
Neustadt
Oberleus¡tz
Plauen
Taura

Fördeßatz


